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Dokumente 

"Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 

1> Zusammenfassung Botschaft/ Bericht und Beratungen 
„ Medienmitteilungen 
• Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

"Text des Erlasses (AS 2007 3637) 

Chronologie / Wortprotokolle 

Vorlage 1 
Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) 

.. 14.03.2006 NR 

.. 02.10.2006 SR 
• 11.12.2006 NR 

• 07.03.2007 SR 
.. 12.03.2007 NR 
I> 19.03.2007 SR 
• 23.03.2007 NR 
1> 23.03.2007 SR 

Zuständig 

Behandelnde Kommissionen 

Behandlungskategorie NR 

Deskriptoren: 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2007 2357; Ablauf der Referendumsfrist: 12. Juli 
2007 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2007 3637 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) 
Erstbehandelnder Rat: Nationalrat 
"Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR (UREK
NR) 
Antrag: Differenzbereinigung 
"Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR (UREK
SR) 
Antrag: Differenzbereinigung 
III, Reduzierte Debatte (Art. 48 GRN) 

Landwirtschaftszone; Raumplanung; Gesetz; Zonenplan; nebenberuflich tätige/r Landwirt/in; Nutzung 
der landwirtschaftlichen Fläche; Biomasse; Hotellerie; Wohnung; Tierhaltung; Einhufer 
Ergänzende Erschllessung: 
2846; 55;freie Schlagwörter: nichtlandwirtschaftliche Zusatzaktivitäten, nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb 
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Antrag der Kommission 
Eintreten 

27 

Antrag der grünen Fraktion 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Proposition du groupe des Verts 
Ne pas entrer en matiere 

Brunner Toni (V, SG), für die Kommission: Die Teilrevision 
des Raumplanungsgesetzes, die wir jetzt noch kurz vorstel
len können, ist eine kleine, eine moderate Revision. Sie wird 
daher auch gerne «Minirevision» genannt. Sie wurde in der 
Vernehmlassung von einer grossen Mehrheit begrüsst. Es 
ist eine Teilrevision, bei der man sich klar am Konsens orien
tiert, bei der man das Machbare vom Wünschbaren trennt. 
So ist in der vorberatenden Kommission, also in der UREK, 
die vorliegende Gesetzesvorlage in der Gesamtabstimmung 
denn auch einstimmig - bei einer Enthaltung - genehmigt 
worden. Gleichzeitig kann mit dieser Teilrevision diversen 
parlamentarischen Vorstössen, die mehr Spielraum im länd
lichen Raum und generell mehr Spielraum für die Landwirt
schaft gefordert haben, Rechnung getragen werden. 
Wieso diese Revision? Was sind die Hintergründe? Sie wis
sen es: In der Landwirtschaft ist momentan ein grosser 
Strukturwandel im Gang. Die Zeiten wandeln sich - rasanter 
denn je. Der Strukturwandel hält auch vor dem ländlichen 
Raum nicht inne; der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
verschont die Strukturen als Ganzes dort nicht. Als Stich
worte für den rasanten Strukturwandel seien erwähnt: die 
WTO, das in Aussicht gestellte Abkommen, also der rauere 
Wind des Welthandels; die internationalen Abkommen, die 
geplant sind bzw. die WTO-Abkommen ergänzen; es sind 
die offenen Grenzen, es ist der Abbau der Marktstützungen, 
es sind die schwindenden finanziellen Mittel beim Bund. Es 
obliegt nun dem Parlament, mit den Mitteln der Raumpla
nung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dem zu
nehmenden Druck, dem die Landwirtschaft ausgeliefert ist, 
begegnet werden kann, dass der Wettbewerb mit dem um
liegenden Ausland aufgenommen werden kann und dass 
sich die innovativen und unternehmerischen Geister in der 
Landwirtschaft in ihrer Entwicklung entfalten können. Die Er
fahrungen zeigen uns ganz einfach, dass die letzte RPG-Re
vision zu einschränkend ausgestaltet wurde und dass es 
jetzt vorab eigentlich nur punktuelle Anpassungen braucht -
wenige, aber gezielte Massnahmen, die der Landwirtschaft, 
dem aktiven Bauern, der Bauernfamilie den nötigen Spiel
raum zurückgeben. 
Welche Massnahmen sind mit dieser Teilrevision des Raum
planungsrechtes geplant? Es sind vorab fünf Punkte, die ich 
hier kurz ausführen möchte. 
1. Es soll möglich werden, zonenkonform Energie aus Bio
masse zu produzieren. Offen ist, ob dies auch auf die Bio
masseverwertung zutreffen soll. Darüber werden wir später 
in der Detailberatung zu befinden haben. 
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2. Es geht um die Möglichkeit der Ausweitung der inneren 
Aufstockung von Landwirtschaftsbetrieben. 
3. Ehemalige landwirtschaftliche Wohnhäuser sollen besser 
umgenutzt werden können. 
4. Nebenaktivitäten mit einem engen sachlichen Bezug zum 
Gewerbe können unabhängig vom Erfordernis eines Zusatz
einkommens bewilligt werden. Zu denken ist da vorab an 
agrotouristische Tätigkeiten, also Ferien auf dem Bauernhof, 
Schlafen im Stroh, Beherbergungen generell auf dem Bau
ernhof, Buschwirtschaften, die sogenannten Besenbeizen. 
Es sollen aber auch landwirtschaftliche Dienstleistungen wie 
Lohnunternehmen für andere Landwirte oder auch soziale, 
Bildungs- und gesundheitliche Aktivitäten im Zusammen
hang mit dem Bauernhof ermöglicht werden. Es ist da vor al
lem auch an therapeutische Angebote mit Einbezug von Tie
ren zu denken. Dies soll unter der Prämisse geschehen, 
dass bei diesen Tätigkeiten ein enger Bezug zur Landwirt
schaft besteht und damit auch das wirtschaftliche Argument, 
das bisher gesetzlich verankert war, wegfallen soll. 
5. Hobbytierhalter sollen ihre Tiere unter bestimmten Vor
aussetzungen in bestehenden Gebäuden halten und züch
ten können. 
Die vorliegende Revision ist alles in allem ein ausgewogener 
Kompromiss, der vielen Vernehmlassern - das konnte man 
in den Antworten auf die Durchführung der Vernehmlassung 
nachlesen - eigentlich noch zu wenig weit geht. Es gibt na
türlich auch Vernehmlasser, denen das schon zu weit geht. 
Aber das beweist eigentlich, dass mit diesem Vorschlag ein 
guter Mittelweg gefunden wurde, der auch den Bedürfnissen 
ausserhalb der Landwirtschaft Rechnung trägt. Es wurde 
nämlich in der Vernehmlassung darauf Rücksicht genom
men, dass eigentliche Nebenaktivitäten, sogenannte be
triebsnahe nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten, entgegen 
dem ursprünglichen Vorschlag weiter an das wirtschaftliche 
Kriterium gebunden bleiben, sprich das Zusatzeinkommen, 
bei dem man ausweisen muss, dass man darauf angewie
sen ist. Dies war ursprünglich nicht vorgesehen, aber damit 
wurde den Bedenken des Gewerbes Rechnung getragen. 
Es ist alles in allem bestimmt kein grosser Wurf, aber, das 
darf man auch festhalten, für die Landwirtschaft ist es von 
mir aus gesehen ein richtiger Schritt. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, die diesen 
Beschluss einstimmig gefasst hat, Eintreten auf diese Vor
lage, und ich möchte Ihnen nahe legen, in der Detailbera
tung den Anträgen der Mehrheit zu folgen. Es wurden auch 
noch viele Einzelanträge eingereicht, aber auf diese gehe 
ich dann in der Detailberatung ein. 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: Cette revi
sion partielle anticipee de la loi sur l'amenagement du terri
toire porte sur trois aspects peu controverses, du moins en 
comparaison des controverses qui pourraient surgir dans le 
cadre de la future revision totale de la loi precitee. Cette revi
sion est un compromis equilibre, adopte par 19 voix sans op
position en commission. Je me suis laisse dire qu'en matiere 
d'amenagement du territoire, un tel consensus etait plutöt 
rare. Ce qui est certain, c'est que la commission estime judi
cieux d'aller de l'avant sur trois aspects concrets, dont deux 
sont urgents, et d'engranger maintenant des resultats plutöt 
que de las suspendre au destin incertain d'une revision to
tale a l'horizon 201 O. 
Le premier aspect, c'est d'autoriser las installations pour la 
production d'energie a partir de la biomasse. Celle-ci est une 
source d'energie renouvelable qui merite d'ätre soutenue et 
encouragee, notamment en raison de son bilan de C02 neu
tre. Lors du debat sur le marche de l'electricite, notre conseil 
a d'ailleurs decide de soutenir cette forme d'energie par le 
biais d'une retribution d'injection couvrant les coOts. La pos
sibilite pour l'agriculteur de devenir «energiculteur», si vous 
me passez ce neologisme, represente une opportunite bien
venue pour consolider les revenus de l'exploitation dans une 
situation assez difficile. Or, las dispositions actuelles en ma
tiere d'amenagement du territoire sont trop restrictives, et il 
est difficile de faire admettre qu'une installation de valorisa
tion energetique de la biomasse a sa place dans la zone ag-
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ricole. La promotion de cette forme d'energie renouvelable 
exige donc d'adapter la legislation. C'est ce que nous pro
pese le Conseil federal et ce que la commission approuve. 
Les installations pourront produire seit du biogaz, seit des 
biocarburants, seit de l'electricite par couplage chaleur
force. L'avant-projet d'ordonnance prevoit un certain nombre 
de garde-fous. II faudra qu'il y ait un lien avec l'activite agri
cole, en ce sens que 1 O pour cent de l'apport energetique, 
mais au moins 50 pour cent de la masse, devra venir de l'ag
riculture. Et les sources devront se situer dans un rayon de 
moins de 15 kilometres autour de l'installation: il s'agit evi
demment d'eviter des transports «inconsideres». 
Le deuxieme aspect de cette revision, c'est la suppression 
de ce que l'on pourrait appeler l'exigence de precarite pour 
le developpement des activites agricoles et para-agricoles. 
Actuellement, l'autorisation d'edifier un certain nombre de 
constructions et d'installations en zone agricole depend de 
plusieurs criteres restrictifs. La plupart de ces criteres sont 
raisonnables sous !'angle de l'amenagement du territoire. 
Cependant, l'un de ceux-ci a des effets discutables: c'est le 
fait de n'autoriser ces constructions que pour les installati
ons dans les cas Oll elles sont indispensables a la survie 
economique de l'exploitation concernee. En effet, ce critere 
exclut les exploitations agricoles saines et solides et n'auto
rise des investissements que dans les exploitations agri
coles precaires, donc celles dont la survie n'est pas garantie 
a long terme, meme avec les nouveaux investissements. 
Ainsi, cette espece d'exigence de precarite a des effets per
vers sur le plan economique, parce qu'elle interdit d'investir 
la Oll les perspectives sont les meilleures. Cette exigence a 
aussi des effets pervers en termes d'amenagement du terri
toire, puisqu'elle favorise l'investissement dans des installati
ons qui risquent d'etre abandonnees par la suite si la ferme 
cesse son activite, et donc finalement d'abimer le paysage 
sans aucune utilite. 
La presente revision de la loi ainsi que la revision de l'ordon
nance qui l'accompagne suppriment cette espece d'exi
gence de precarite dans deux cas. 
Premierement, pour les activites non agricoles, mais qui 
sont etroitement liees a l'agriculture et qui ne peuvent etre 
accomplies que dans une ferme. Pour vous donner des ex
emples, ce sont les repas a la ferme, les nuits dans le fein, 
les bains de fein, les sociotherapies a la ferme, etc. Dans ce 
cas de figure, un agrandissement mesure des locaux sera 
admissible si le volume construit existant ne suffit pas; l'or
donnance devrait fixer a 100 metres carres la surface brute 
de plancher. Pour ces activites para-agricoles, les possibili
tes d'engager de la main-d'oeuvre non agricole existent, 
mais restent strictement limitees. 
Le deuxieme cas Oll cette exigence de precarite sera levee 
concerne le developpement interne de l'entreprise agricole, 
par exemple pour l'horticulture, les productions maraicheres 
et l'elevage d'animaux de rente independamment du sei. En 
fait, cet aspect ne nous concerne pas directement; il est 
dans l'ordonnance. En revanche, la revision legislative qui 
nous occupe maintient quasiment inchangees les exigences 
pour les activites accessoires non agricoles, comme par ex
emple un atelier mecanique ou une entreprise de ferblante
rie. Enfin, une nette majorite de la commission a souhaite 
ajouter un alinea pour eviter les distorsions de concurrence. 
Elle estime en effet qua lorsqu'un agriculteur exerce une ac
tivite accessoire sans rapport avec l'agriculture, il doit re
specter las memes conditions-cadres qu'une entreprise 
comparable qui exerce son activite hors de la zone agricole. 
Nous y reviendrons puisqu'une minorite s'oppose a cette ad
jonction. 
Le troisieme aspect de cette revision, c'est d'autoriser les 
amenagements en vue de la garde d'animaux exercee a titre 
de loisir. Cela repond a une initiative parlementaire a la
quelle notre conseil a decide de donner suite. On autori
serait la transformation de bätiments agricoles inhabites en 
vue de la garde d'animaux exercee a titre de loisir, a condi
tion que leur detenteur habite a proximite. II faut savoir 
qu'actuellement, ce n'est possible qua dans les bätiments 
adjacents a l'habitation. C'est un assouplissement du droit 
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de l'amenagement du territoire qui est acceptable, d'autant 
plus que la majorite de la commission a precise que si l'on 
faisait de tels amenagements, c'etait pour obtenir une garde 
particulierement respectueuse des animaux. 
On notera au passage que les installations exterieures, 
telles que les aires a fumier ou pistes de sortie, sont evidem
ment aussi acceptables. On se limite expres a la garde d'ani
maux exercee a titre de loisir, sans perspective commer
ciale, qui genererait du trafic ou des nouveaux besoins. II 
s'agit d'eviter les nuisances ou les frais d'amenagement 
pour la collectivite; c'est pour cela qu'on exige la proximite -
il faut comprendre au plus quelques centaines de metres, 
voire dans certains cas, 1 ou 2 kilometres, entre le bätiment 
Oll vit le detenteur des animaux et le bätiment Oll l'on garde 
l'animal. Cette proximite doit eviter le tourisme de la garde 
d'animaux. Au demeurant, pour bien s'occuper d'animaux, il 
faut une proximite physique; cette disposition n'autorise ab
solument pas a mener en zone agricole des activites com
merciales comme les centres equestres, qui continueront a 
necessiter une zone speciale. 
La commission vous recommande donc d'adopter le projet. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 18.55 Uhr 
La seance est levee a 18 h 55 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 
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05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung- Suite) 

Teuscher Franziska (G, BE): Wir haben letzte Woche die 
Ausführungen der Kommission zu dieser Vorlage gehört. 
Nicht letzte Woche, sondern bereits vor einigen Monaten hat 
das Bundesamt für Raumentwicklung seinen neuesten 
Raumplanungsbericht vorgelegt. Eine zentrale Aussage die
ses Berichtes lautet: Die Raumplanung in der Schweiz ist 
nicht nachhaltig. 
Das ist nichts Neues. In regelmässigen Abständen ertönt 
denn auch das Lamento über den Wildwuchs bei der Sied
lungstätigkeit in der Schweiz. Der neue Bericht des Bundes
amtes für Raumentwicklung kommt eigentlich einer Bank
rotterklärung der staatlichen Raumordnungspolitik gleich. 
Alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Trotzdem 
wird mit der vorliegenden Teilrevision erneut und wider bes
seres Wissen die Raumplanung in der Schweiz weiter ge
schwächt. Der nichtlandwirtschaftliche Nebenerwerb wird 
gefördert. Dadurch wird die Trennung zwischen Baugebiet 
und Nichtbaugebiet weiter aufgeweicht. Die Zersiedelung 
und damit verbunden der Strukturwandel werden begünstigt. 
Die Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Gewerbe in der 
Industriezone wird in Kauf genommen. 
Die Grünen werden hier nicht Hand bieten für Aktionen, wel
che die grundsätzlichen Ziele der Raumplanung unterlaufen. 
Ein effektiver und effizienter Umwelt- und Landschaftsschutz 
gehört zu den obersten Zielen der Grünen. Dazu gehört 
auch der haushälterische Umgang mit der beschränkten 
Ressource Boden. Die vorliegende Teilrevision des Raum
planungsrechtes geht in den meisten Bereichen leider in die 
entgegengesetzte Richtung. Die grüne Fraktion will daher 
auf die vorliegende Revision nicht eintreten. Einzig der Vor
schlag zur Energiegewinnung aus Biomasse geht in die rich
tige Richtung. Es ist sehr bedauerlich, dass dieses umwelt
politisch fortschrittliche Anliegen in eine Vorlage eingebaut 
wird, die - in ihrer Gesamtbilanz - für Natur und Landschaft 
negativ daherkommt. 
Was passiert heute mit dem Boden in der Schweiz? Die In
dustrie- und Gewerbezonen fressen sich immer tiefer in den 
ländlichen Raum. Auch die Strassenverkehrsflächen werden 
ständig grösser, immer mehr Zweitwohnungen und Chalets 
stehen zudem in Gegenden, wo sie eigentlich gar nicht hin
gehören. Jetzt sollen die Bestimmungen für das Bauen aus
serha.lb der Bauzone in einem separaten Verfahren kurz vor 
der geplanten Totalrevision des Raumplanungsgesetzes er
neut gelockert werden. Nichtlandwirtschaftliches Gewerbe 
soll in Zukunft allen Bauernbetrieben ermöglicht werden und 
nicht nur denjenigen, welche auf ein Zusatzeinkommen an-
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gewiesen sind. Bauliche Erweiterungen zur Umnutzung sol
len zulässig werden. 
Die Raumplanung darf nicht allein auf die Interessen einer 
kleinen Bevölkerungsgruppe ausgerichtet werden. Die Lok
kerung der Gesetze für das Bauen ausserhalb der Bauzone 
löst die Probleme der Bauern nicht und schafft auch keine 
Vorteile für sie. Viele Landwirtschaftsbetriebe werden früher 
oder später trotzdem eingehen. Dann haben wir zonen
fremde Gewerbebetriebe, die man nicht mehr beseitigen 
kann. Diese werden dann möglicherweise noch expandie
ren. Damit unterläuft man ein weiteres Mal krass das Ziel 
der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet. 
Einige von Ihnen werden uns nun vorwerfen, wir seien ge
gen die Landwirtschaft. Weit gefehlt! Die Grünen setzen sich 
für die gesicherte Existenz der produzierenden Schweizer 
Landwirte ein. Allerdings sollen dafür die Direktzahlungen 
erhöht und an höchste ökologische und gesellschaftliche 
Kriterien gebunden werden. Mit anderen Worten: Die Exi
stenz der Schweizer Bauern und Bäuerinnen muss über die 
Agrarpolitik gesichert werden und nicht durch den Ausver
kauf der Landschaft. 
Die grüne Fraktion lehnt daher Eintreten auf die vorliegende 
Vorlage ab. Wir verlangen vom Bundesrat, dass er den einzi
gen unterstützenswerten Teil der Vorlage, die Energiegewin
nung aus Biomasse durch Bauern, dem Parlament in einer 
separaten Vorlage vorlegt. Die Grünen fordern den Bundes
rat zudem auf, die Totalrevision des Raumplanungsgesetzes 
zügig anzugehen und sich dabei ein klares Ziel zu geben: 
die Raumplanung endlich nachhaltig auszugestalten. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Die vorliegende Teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes fusst auf verschiedenen parlamen
tarischen Vorstössen, welche die UREK in einer Subkom
mission beraten hat. Dabei hat sie sehr eng mit der Verwal
tung zusammengearbeitet. Diese hat ihrerseits im Auftrag 
des Bundesrates eine Gesetzesrevision vorbereitet. Die Zu
sammenarbeit war effizient und erfolgreich, und ich möchte 
mich namens der Kommission auch hier ausdrücklich bei 
den Mitarbeitern der beteiligten Bundesämter bedanken. Die 
Subkommission konnte das Bundesamt für Raumentwick
lung (ARE) und das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
auf einer Studienreise ins Südtirol begleiten und Agrotouris
mus in natura anschauen und diskutieren. 
Das vorliegende Resultat erachten wir als gangbaren Weg, 
mit dem sowohl die Anliegen von bäuerlicher Seite für bes
sere und flexiblere Möglichkeiten im Bereich von Agrotouris
mus, Paralandwirtschaft und Energieproduktion aus erneu
erbarer Energie berücksichtigt als auch die berechtigten 
Bedenken im Hinblick auf eine Verwischung von Baugebiet 
und Nichtbaugebiet zerstreut werden können. Ich möchte 
aber betonen, dass es sich um eine sehr sorgfältig austa
rierte Vorlage handelt - um einen gutschweizerischen Kom
promiss-, welche die UREK ohne Gegenstimme gutgeheis
sen hat. Ich bitte dabei insbesondere die SVP-Fraktion, sich 
an die Vorlage der Kommission zu halten. Mit jeder Erweite
rung zu Ihren Gunsten gefährden Sie den Kompromiss und 
riskieren, die Unterstützung vonseiten der SP-Fraktion wie 
auch der Umwelt- und Naturschutzorganisationen zu verlie
ren. Ich bitte Sie deshalb, alle Minderheitsanträge abzuleh
nen. 
Im Raumplanungsgesetz von 1979 wurde mit der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet ein zentraler Grundsatz 
festgelegt, der damals wie heute im Interesse der produzie
renden Bauern ist, deren Boden der Spekulation entzogen 
ist. Heute befinden sich rund 30 Prozent des Gebäudebe
standes ausserhalb der Bauzone, das sind gut 500 000 Ge
bäude - Tendenz steigend. Allein im Jahr 2002 wurden 2500 
Neubauten ausserhalb der Bauzone erstellt. 
Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft stehen 
landwirtschaftliche Bauten leer und werden nicht genutzt. 
Sie können neu umgenutzt werden, Wohnbauten z. 8. auch 
für landwirtschaftsfremde Wohnungen, ehemalige Ställe für 
Hobbytierhaltung. Immer ist aber zu unterscheiden zwischen 
landwirtschaftlich nicht mehr genutzten Gebäuden - also 
Bauten, die nicht mehr dem bäuerlichen Bodenrecht unter-
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stehen - und Gebäuden, die zu einem Landwirtschaftsbe
trieb gehören. Hier dürfen Bäuerinnen und Bauern neu ei
nen betriebsnahen Nebenerwerb einrichten, wobei 
«betriebsnah» nicht räumlich zu verstehen ist; der Nebener
werb muss vielmehr einen engen Bezug zur .. Landwirtschaft 
haben, also beispielsweise eine Besenbeiz, Ubernachten im 
Heu, Reitferien, Streichelzoo oder Ähnliches. Solche Be
triebe sind heute schon möglich, allerdings nur, wenn das 
Einkommen ohne den Nebenerwerb nicht ausreicht. Es hat 
sich aber gezeigt, dass bäuerliche Minimaleinkommen von 
den Kantonen sehr unterschiedlich angesetzt werden - zwi
schen 80 000 und 130 000 Franken -; einzelne Kantone ver
langen gar keinen Nachweis. 
Ich habe dieser Tage den Katalog der Agrotourismusbe
triebe erhalten: Es sind bereits heute Hunderte von Höfen in 
allen Regionen der Schweiz, die Ferien auf dem Bauernhof 
anbieten, vom einfachen Zimmer mit Frühstück bis zur Feri
enwohnung mit umfangreichem Animationsprogramm. Für 
solche Aktivitäten fällt neu der Nachweis des notwendigen 
Zusatzeinkommens weg. Bedingung ist einzig, dass der Zu
satzbetrieb mehrheitlich von der Bewirtschafterfamilie ge
führt wird und dass bäuerliche Betriebe gleich lange Spiesse 
haben wie vergleichbare Betriebe in den Bauzonen. 
In der Vernehmlassung wurde argumentiert, mit der Teilrevi
sion würde lediglich der notwendige Strukturwandel in der 
Landwirtschaft verlangsamt. Das mag nicht ganz falsch sein, 
aber hinter diesem Strukturwandel stehen Menschen. Das 
sind Familien, die auf ihren Höfen verwurzelt sind und nicht 
einfach wegziehen können und das auch nicht wollen. Weil 
wir von der SP-Fraktion wollen, dass Rand- und Bergregio
nen eine Zukunft haben, stimmen wir dieser Teilrevision so, 
wie sie vorliegt, zu. 
Neu sind auch Bauten für die Energiegewinnung aus Bio
masse zonenkonform in der Landwirtschaftszone möglich, 
allerdings ebenfalls an einen Bauernhof gebunden. Die 
Axpo oder die BKW dürfen nicht Biomasseanlagen ausser
halb der Bauzonen auf wesentlich günstigerem Landwirt
schaftsland aufstellen. Ebenso wenig sind aber andere Anla
gen der Abfallverwertung, die in ein Industriegebiet gehören, 
in der Landwirtschaftszone zulässig. Feldrandkompostie
rung ist keine Form der Energiegewinnung; Biomasseanla
gen hingegen sind eine nachhaltige und sinnvolle Art der 
Energieproduktion. Solche Anlagen sind befristet zu bewilli
gen, und selbstverständlich kann die Bewilligung verlängert 
werden. Wenn die Bauten ihren Zweck aber nicht mehr erfül
len, sind sie zu beseitigen. 
Schliesslich haben in landwirtschaftlich nicht mehr genutz
ten Bauten die Hobbytiere neu ihren Platz. Die UREK hat im 
Interesse der Tiere eine Verbesserung ins Gesetz aufge
nommen, indem hier eine besonders tierfreundliche Haltung 
verlangt wird, die klar über die Minimalanforderungen des 
Tierschutzes hinausgeht. 
Insgesamt bitten wir Sie, der ausgewogenen und wohlausta
rierten Vorlage zuzustimmen, der vorberatenden Kommis
sion zu folgen und die Minderheitsanträge abzulehnen. 

Pedrina Fabio (S, Tl): Je vous parle brievement au nom du 
groupe socialiste pour indiquer que, malgre des reserves, 
nous entrerons en matiere sur cette minirevision de la loi sur 
l'amenagement du territoire, destinee a adapter, apres quel
ques annees seulement d'application - notamment depuis 
l'annee 2000 -, des prescriptions legales visant en premier 
lieu a soutenir les adaptations structurelles dans le secteur 
agricole suisse. 
On va ainsi ouvrir ulterieurement la zone agricole pour des 
activites non agricoles accessoires telles que l'agrotourisme, 
la garde d'animaux a titre de loisir et l'utilisation de bätiments 
a des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. En 
outre, la production d'energie a partir de la biomasse sera 
declaree conforme a la zone agricole. 
Notre groupe aurait prefere traiter les aspects lies a une ex
tension de l'ouverture pour les activites non agricoles dans 
Je cadre de la prochaine revision totale de la loi sur l'amena
gement du territoire. Nous avons, par la suite, accepte le 
compromis a titre d'experience a evaluer avec attention dans 

le cadre de ladite revision totale, et pour favoriser tout de 
suite l'exploitation d'energie renouvelable a partir de la bio
masse. D'autre part, les mesures concernant Ja garde d'ani
maux a titre de loisir ne sont pas considerees comme pro
blematiques. 
Avec Ja loi de 1979 sur l'amenagement du territoire, nous 
avons fixe un principe tres important pour le devenir de notre 
territoire, a savoir la separation entre zones constructibles et 
non constructibles. Dans ce contexte, il faut toutefois se 
rendre campte qu'aujourd'hui en Suisse, plus de 500 000 
bätiments - Ja tendance est a la hausse - sont situes hors 
de la zone a bätir; il faut vouloir et savoir garer ce patrimoine 
immobilier souvent en fort conflit avec le paysage. Or celui
ci, de plus en plus, est finalement reconnu comme patri
moine, un patrimoine a la fois natural et anthropogene. 
La revision de la loi actuelle ne s'occupe pas de ces aspects 
de fond et se limite a gerer le quotidian «alla meno peggio», 
de la facon la moins mauvaise. Ce n'est pas necessairement 
un delit, mais il faut bien se rendre campte des limites de 
l'approche, en esperant qu'il ne va pas se produire trop de 
degäts avant d'avoir corrige le tir sur la base d'un concept 
territorial de grande envergure qui, aujourd'hui, fait defaut 
danslaloi. 
Les problemes du secteur agricole sont reconnus aussi par 
nous. Ce qui n'est pas du tout evident est l'efficacite de la 
solution envisagee qui devrait pouvoir assurer un revenu 
complementaire adequat aux paysans, en particulier par le 
biais de l'agrotourisme et de la production d'energie, mais 
aussi maintenir une claire separation entre zones constructi
bles et non constructibles. 
Un compromis doit donc aussi etre accepte par les paysans 
dans ce contexte. lls ne peuvent pas pretendre concurrencer 
de facon deloyale les autres artisans - petits entrepreneurs, 
restaurateurs, etc. - qui exercent regulierement dans les zo
nes a bätir. Ainsi, ils doivent etre soumis aux memes exi
gences legales et aux memes conditions-cadres que les ent
reprises en situation comparable dans la zone a bätir. Cela 
vaut aussi pour les conditions de travail du personnel qui -
c'est nouveau - pourra etre engage dans une entreprise fa
miliale. 
Enfin, cette revision donne aux cantons la possibilite d'agir 
de maniere plus restrictive hors des zones a bätir. C'est 
aussi dans ce cas un test qui devra faire l'objet d'une evalua
tion attentive dans le contexte de la revision totale de la LAT. 
En conclusion, je vous invite a soutenir par un oui critique 
l'entree en matiere et aussi a rejeter taute proposition de la 
minorite visant a assouplir le principe de la separation des 
zones constructibles et des zones non constructibles. L'ac
ceptation de l'une de ces minorites remettrait en cause le 
soutien de notre groupe a ce projet. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): En commission, je 
n'ai pas depose une proposition de non-entree en matiere, 
comme le demande le groupe des Verts aujourd'hui, mais je 
suis la seule a ne pas avoir adopte ce projet au vote sur l'en
semble. II est vrai que j'ai ete sensible a la pression consi
derable qui s'exerce pour un assouplissement des regles de 
l'amenagement du territoire, et aussi a l'argument de la sur
vie de l'agriculture. En plus, il est clair qu'il est politiquement 
incorrect de s'opposer a la production d'energies renouvela
bles et aux Installations de biogaz dans les campagnes, dont 
on attend qu'elles nous sauvent de Ja dependance au pe
trole, rien de moins. 
Mais ne pas entrer en matiere sur cette revision partielle, 
c'est s'opposer d'abord a un processus de morcellement, 
puisque se dessine une revision plus large de la loi sur 
l'amenagement du territoire pour ces prochaines annees. En 
lien avec le remaniement des zones agricoles, Ja Confedera
tion a lance trois projets pilotes dans les cantons de Saint
Gall, de Berne et de Vaud. Et on voudrait maintenant passer 
a l'acte avant d'avoir les resultats de ces experiences: ce 
n'est pas raisonnablel 
Le processus est dommageable aussi a cause de son effet 
spirale. En effet, les Jois et Je processus legislatif en general 
semblent prives de memoire. On dit que la revision partielle 
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n'est que provisoire dans l'attente d'un remaniement plus 
profond. Mais en fait, on ne revient jamais en arriere. Le 
changement precedent sert en general de point de depart 
pour aller plus loin. C'est ainsi qu'on grignote toujours plus 
de territoire, territoire que l'on continue de betonner a raison 
de 1 matre carre par seconde. 
Marne si ce projet de revision partielle semble relativement 
inoffensif, il pourrait offrir des visions de cauchemar: un va
et-vient de camions transportant la biomasse, des gros qua
tre-quatre devant les fermes renovees parques a cöte de la 
piscine, des hangars et des enclos pour les animaux, des bi
strots avec concours de karaoke le week-end, des serres a 
perte de vue pour la culture hors-sol. Aujourd'hui deja, la 
zone agricole est grignotee par les constructions, 540 000 
bätiments existant dans ces zones non constructibles, dont 
62 pour cent des habitants n'ont rien a voir avec l'agriculture. 
Le groupe des Verts ne dit pas que ce projet va absolument 
dans ce sens, mais il constate avec inquietude les signes 
d'un tel developpement. Parmi eux, il y a aussi la constance 
et la determination avec lesquelles des parlementaires, des 
lobbies, des cantons, des communes ont accumule les de
mandes d'assouplissement. La loi sur l'amenagement du 
territoire a ete revisee en 1998, cela ne s'est pas passe sans 
accrocs, meme si une majorite populaire y a finalement 
consenti. Mais, de l'avis general, cette revision est un echec. 
Faut-il poursuivre dans la meme voie? Est-ce qu'un peu plus 
du meme est de nature a fournir la solution qu'on n'a pas 
reussi a trouver jusqu'ici? Le groupe des Verts pense que 
non. II pense aussi que l'agriculture ne peut pas etre sauvee 
par l'amenagement du territoire, surtout si on poursuit par
allelement la politique de libre-echange voulue par les ac
cords de l'OMC. 
Le groupe des Verts veut Je maintien d'une agriculture de 
proximite et de qualite. II est conscient que cela passe par 
des activites diversifiees et par Ja reconnaissance de la 
«multifonctionnalite» de l'agriculture, mais pas a n'importe 
quel prix, pas au detriment de la valeur des paysages et de 
la tranquillite, qui constituent justement les fondements et 
les raisons d'etre du tourisme rural ecologique dont on at
tend le salut. 
Voici les raisons pour lesquelles le groupe des Verts vous 
propose finalement de ne pas entrer en matiere sur ce projet 
de revision partielle. 

Genner Ruth (G, ZH): Sie haben es von meiner Vorrednerin 
gehört: Die grüne Fraktion will auf die vorliegende Teilrevi
sion des Raumplanungsgesetzes nicht eintreten. 
Wir stellen uns die Frage, wo der politische Wille ist, raum
planerische Leitplanken so zu setzen, dass Raumplanung 
noch den Namen «Raumplanung» verdient. Was in den letz
ten Jahren passiert ist, bedeutet vielerorts eine Aufweichung 
der raumplanerischen Leitplanken, und das da ein bisschen 
und dort ein bisschen, sodass sich eben die Landschaft 
ganz zersiedelt zeigt. Wir wollen heute auf diese Revision 
nicht eintreten, weil wir in einer Gesamtrevision eine Ge
samtschau wollen und so auch dem Gesamtanliegen, näm
lich dem wirksamen Schutz der Landschaft, eine hohe Prio
rität einräumen wollen. 
Wir wollen einen wirksamen Schutz der Landschaft, die für 
uns eine unwiederbringliche Ressource darstellt. Die Auf
weichung der Raumplanung erfolgt ja nicht allein wegen der 
Landwirtschaft. Ich möchte Sie an den Fall Galmiz erinnern: 
Da wäre bestes Kulturland für eine Hightech-Firma geopfert 
worden, notabene ohne Not, da nämlich an manchen ande
ren Industriestandorten sehr wohl entsprechendes und auch 
dafür vorgesehenes Bauland zur Verfügung gestanden 
hätte. Dieses Beispiel zeigt auch klar, dass es für die Land
wirtschaft dringend notwendig ist, dass sie eben. diesen 
Landwirtschaftsraum selber schützt, weil er eben sonst -
aus rein monetären Interessen - geopfert werden kann. 
Wir Grünen sehen sehr wohl, dass der ökonomische Druck 
in der Landwirtschaft enorm zugenommen hat. Das Anlie
gen der Bauern, ihre Existenzgrundlage zu sichern, teilen 
wir sehr wohl. Wir stehen - und ich unterstreiche das - auf 
der Seite der Bauern. Wir Grünen sind jedoch überzeugt, 
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dass die Aufweichung der Raumplanung den Bauern ultima
tiv zu wenig bringt und dass genau die Aufweichung der 
Raumplanung schliesslich das wesentlichste Kapital der 
Landwirtschaft, nämlich das Kulturland selbst und die Land
schaft, unwiederbringlich zerstört. Ich möchte Sie daran er
innern, dass die Raumplanung zum Schutz der Landwirt
schaftszonen geschaffen worden ist und nicht umgekehrt. 
Heute bekommt man bisweilen den Eindruck, die Bauern 
würden sich durch die Raumplanung gestört fühlen. Aber 
gerade der Fall Galmiz zeigt, dass bei Einsatz grosser finan
zieller Mittel und bei einem Versagen der Raumplanung die 
Landwirtschaft gar keine Chancen mehr haben würde. Das 
Gleiche gilt auch für schöne Landschaften, die einen hohen 
Wert für den Tourismus haben. Es hat sich gezeigt, dass 
sich ein rigider Schutz als positiver Standortfaktor durchset
zen konnte. Verschenken wir also dieses wertvolle Kapital 
nicht einfach. 
Heute auf die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes nicht 
einzutreten hat für uns folgende Gründe: 
1. Wir von der grünen Fraktion wollen eine Gesamtrevision 
des Raumplanungsgesetzes und, damit verbunden, eine 
Gesamtschau der Ziele dieser Veränderungen und eine 
Übersicht über die möglichen Auswirkungen. 
2. Selbstverständlich wollen wir von der grünen Fraktion, 
dass in der Landwirtschaftszone Biogas hergestellt werden 
kann. Wir möchten dazu aber klare Rahmenbedingungen für 
die Herkunft des Substrates und die Grösse dieser Anlagen. 
3. Wir sperren uns gegen zunehmende Lockerungen. Es 
gab bis jetzt nämlich keine Revision des Raumplanungsge
setzes, die nicht Lockerungen mit sich brachte. Wir schaffen 
in der Landwirtschaft auf die Dauer keine zusätzlichen Vor
teile, wenn wir zunehmend lockern, weil die Lockerungen im
mer zu Bautätigkeit in der Landwirtschaftszone geführt ha
ben - immer mit den entsprechend negativen Folgen. 
Durch die Ausweitung des Marktes werden die Bauern zwar 
als Gastwirte oder Kleinhoteliers mittelfristig etwas Wert
schöpfung schaffen, aber sie stehen dabei - ich möchte Sie 
auch daran erinnern - in einem harten Wettbewerb mit der 
ohnehin in Bedrängnis geratenen Tourismusbranche. Wir 
sind überzeugt, dass ein Zusammengehen der Anliegen der 
regionalen Landwirtschaft mit denen des Tourismus wichtig 
ist, und dabei soll jeder Partner - Landwirtschaft und Touris
mus - seine Stärken ausspielen. Im gemeinsamen Interesse 
liegt dabei für beide, dass eine intakte Umwelt und eine ge
schützte Landschaft vorhanden sind. 
Ich bitte Sie, heute nicht auf diese Teilrevision einzutreten. 

Messmer Werner (RL, TG): Obwohl die FDP-Fraktion dieser 
Vorlage zustimmen wird, gestatte ich mir, Ihnen einige kriti
sche Gedanken vorzutragen, dies allerdings nicht mit dem
selben Motiv wie dasjenige der Vertreter der Grünen Partei. 
Ich bin nämlich wirklich nicht sicher, ob wir der Landwirt
schaft mit dieser Teilrevision wirklich einen guten Dienst er
weisen. Die Landwirtschaft steht ja, wie wir alle wissen, mit
ten in einem sehr schwierigen Strukturwandlungsprozess, 
und wir wissen ebenso gut, dass diese unangenehme Berei
nigung weitergehen muss, wenn die Landwirtschaft in unse
rem Land gesunden will. Wir müssen uns heute deshalb die 
Frage stellen, ob wir diesen Strukturwandel mit der Stoss
richtung der vorliegenden Revision nicht eher behindern, zu
mindest aber massiv verzögern. Denn wir ermöglichen mit 
dieser Revision doch nicht nur einen einfacheren Zugang zu 
einem Nebengewerbe, sondern schaffen eben auch die Vor
aussetzungen dafür, dass der nicht rentable Teil - im betrof
fenen Fall eben der landwirtschaftliche Betrieb - noch länger 
am Leben bleibt, um später dann eben doch schliessen zu 
müssen. Diese nichtüberlebensfähigen Betriebe zweigen 
jetzt nicht nur Staatsgelder für einen letztlich doch aussichts
losen Überlebenskampf ab, sondern behindern und verzö
gern eben den unumgänglichen Strukturwandel und - das 
ist fast noch schlimmer - gefährden damit auch Betriebe, die 
heute noch gesund sind. 
Vor rund vier Jahren wurde in diesem Saal ein verstärktes 
Engagement des Staates für die Wohnbauförderung ver
langt. Obwohl mich persönlich dieser Vorstoss ja eigentlich 
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hätte freuen sollen, habe ich die Forderung auch als Präsi
dent des Baumeisterverbandes schon damals klar abge
lehnt. Ich tat dies genau aus den vorher geschilderten Grün
den: Ein künstlich erzeugtes Bauvolumen hätte unserer 
Branche vor vier Jahren zwar gut getan, aber eben auch die 
dringend notwendige Strukturbereinigung behindert und ver
zögert. 
Ich habe lieber, muss ich Ihnen sagen, einige wenige Tage 
40 Grad Fieber als einige Monate 39 Grad; darum also 
meine Zweifel. Was bei dieser Revision auf den ersten Blick 
so logisch, so zeitgemäss, so flexibel und notwendig er
scheint - ist es wirklich klug? Mit der Teilrevision des Raum
planungsgesetzes lösen wir, davon bin ich überzeugt, die 
Probleme unserer Landwirtschaft nicht. Wir müssen den Mut 
aufbringen, eine Landwirtschaftspolitik zu formulieren, wel
che den heute gesunden und starken Betrieben Entfaltungs
möglichkeiten und Stärkung bietet und nicht den angeschla
genen «Pflästerli» verteilt, welche die Probleme letztlich nur 
überdecken. Dies einige kritische Bemerkungen zu dieser 
Teilrevision. 
Trotzdem scheint der FDP-Fraktion diese Revision nicht das 
richtige Instrument zu sein, um damit grundsätzliche Wei
chen stellen zu können. Wir sind darum für Eintreten und 
werden die Vorlage auch unterstützen. Allerdings legen wir 
dann grossen Wert auf die wettbewerbliche Gleichbehand
lung gleicher Tätigkeiten in den verschiedenen Planungszo
nen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Rutschmann Hans (V, ZH): Die SVP-Fraktion wird auf die 
Vorlage zur Revision des Raumplanungsgesetzes eintreten. 
Die Landwirtschaft ist einem tiefgreifenden und langwierigen 
Strukturwandel unterworfen. Unsere Bauern mussten und 
müssen noch Einkommensverluste hinnehmen wie wohl 
keine andere Branche. Es muss deshalb das Ziel dieser Re
vision sein, mit einer Liberalisierung im Raumplanungsrecht 
Möglichkeiten zu schaffen, um diese Einkommensausfälle 
mindestens teilweise zu kompensieren. Wenn man von der 
Landwirtschaft mehr Flexibilität und Unternehmertum for
dert, muss man ihr auch die entsprechenden raumplaneri
schen Rahmenbedingungen zubilligen. Heute ist die Regel
dichte für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone sehr 
hoch. Eine Liberalisierung kann deshalb nur einen Abbau 
der Vorschriften und eine verstärkte flexible Nutzung in der 
Landwirtschaftszone bedeuten. 
Bei der vorliegenden Revision handelt es sich um relativ be
scheidene Erleichterungen für die Landwirtschaft. Eigentlich 
hätte sich die SVP-Fraktion eine weiter gehende Revision 
des Raumplanungsgesetzes erhofft. Die vorliegende Teilre
vision löst wohl teilweise einzelbetriebliche, punktuelle Pro
bleme, grundsätzliche Fragen der Raumplanung bezüglich 
des ländlichen Raums werden jedoch nicht diskutiert. Dies 
wurde übrigens auch in der Vernehmlassung von einzelnen 
Kantonen bemängelt. 
Die in der vorliegenden Teilrevision vorgesehenen Erleichte
rungen zielen jedoch in die richtige Richtung und sind aus 
unserer Sicht deshalb zu begrüssen. Insbesondere ist zu 
begrüssen, dass Landwirte bestimmte Nebenbetriebe mit ei
nem engen sachlichen Bezug zum Bauernhof auch unab
hängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens ausüben 
dürfen, wie beispielsweise Besenbeizen, Schlafen im Stroh 
oder Gästezimmer. Parallel dazu ist auch die sogenannte 
massvolle Erweiterung der bestehenden Bauten sachge
recht. Sinnvoll ist auch die bessere Nutzung von bestehen
den landwirtschaftlichen Wohnbauten, in denen neu auch 
landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen erlaubt sind. Sinnvoll 
ist auch die hobbymässige Tierhaltung in unbewohnten Ge
bäuden und Gebäudeteilen. 
Mit diesen Erleichterungen kann die vorhandene Bausub
stanz vernünftig genutzt und damit auch sinnvoll unterhalten 
werden. Dies entspricht auch dem Anliegen einer haushälte
rischen Nutzung der bestehenden Gebäude und des Bau
landes. In der vorliegenden Teilrevision wurde auch nicht zu
letzt aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens auf die 
Bedenken des Gewerbes Rücksicht genommen. Die zusätz-

liehen Aktivitäten sind nur in den Bereichen möglich, welche 
einen sachlichen Bezug zur Landwirtschaft haben. Dazu 
darf auch nur sehr restriktiv Personal angestellt werden. 
Wie Sie den Unterlagen entnehmen können, wird die SVP
Fraktion in der Detailberatung einige Minderheitsanträge 
stellen. Dabei geht es uns um die Gleichbehandlung der Bio
massenverwertung und der Energiegewinnung, und wir 
wenden uns gegen die Beseitigungspflicht von Bauten und 
Anlagen in Artikel 16b. Ein wichtiger Punkt für die SVP-Frak
tion ist der Verzicht auf die einschränkenden Bestimmungen, 
wie sie im neuen Artikel 27a vorgesehen sind. Die vorgese
henen Verbesserungen sind für die Landwirtschaft sehr 
wichtig; deshalb sollen sie durch die Kantone nichteinge
schränkt oder sogar verhindert werden können. Zudem ist 
es unzweckmässig, die gleiche Diskussion in allen Kantonen 
anschliessend nochmals zu führen. Dies würde auch zu 
Rechtsunsicherheiten und ungleichen Behandlungen der 
Bauernbetriebe in den Kantonen führen. 
Namens der SVP-Fraktion beantrage ich Ihnen, auf die Vor
lage einzutreten und in der Detailberatung den Anträgen un
serer Fraktion zu folgen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Raumplanung soll eine 
geordnete, nachhaltige Nutzung des Bodens sicherstellen. 
Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Aufteilung in Bauge
biete und Nichtbaugebiete. Bei Letzteren spielt die Landwirt
schaftszone die wichtigste Rolle, dient sie doch nicht nur der 
landwirtschaftlichen Produktion: Sie spielt auch die zentrale 
Rolle, wenn es um das Aussehen und das Gesicht unserer 
Landschaften geht. Unsere Landschaften wiederum sind, 
zusammen mit einer stimmigen und sich harmonisch in 
diese einfügenden Besiedlung, die grössten Trümpfe des 
Tourismus, eines wichtigen Wirtschaftszweiges unseres 
Landes. Die Nichtbaugebiete dienen aber auch uns allen zur 
Erholung, dienen uns beim Sport, und sie sind zu einem gu
ten Teil für Wald- und Landwirtschaft entscheidend. Das ver
traute, intakte Gesicht unserer Landschaft bedeutet vielen 
von uns auch Heimat. 
Last, but not least ist das Nichtbaugebiet der Raum, in dem 
Umwelt und Natur ihre grössten Chancen haben und ihre 
Vielfalt entwickeln können und bewahren sollen. Mit dem 
starken Anwachsen der Bevölkerung einerseits und den 
ebenfalls stark gestiegenen Ansprüchen jedes Einzelnen an 
Umwelt und Ressourcen andererseits steht das unbebaute 
Land, der unbebaute Raum, das Nichtbaugebiet, generell 
und seit Jahrzehnten unter einem immer stärkeren und stär
ker spürbaren Druck. Wir spüren die widerstreitenden Inter
essen in uns selbst, etwa wenn es wie im Falle Galmiz selig 
um das Abwägen zwischen Landschaft und Arbeitsplätzen 
geht oder wenn die Frage ansteht, ob eine Gemeinde einen 
hochpotenten Steuerzahler an Land ziehen soll, um den 
Preis allerdings, dass sie diesen im Nichtbaugebiet bauen 
lässt und etwas von diesem Teil ihrer Gemeinde in Bezug 
auf Landschaftsqualität preisgibt. 
Um es kurz zu machen: Wer davon profitiert, dass dem Nut
zungs- und Baudruck auf die Nichtbaugebiete nachgegeben 
wird, der will und kann jene nicht verstehen, die da Wider
stand leisten. Umgekehrt reagiert der gleiche Mensch dann 
entsetzt und entrüstet, wenn andere seine eigene Aussicht 
verbauen, seinen eigenen Hundespaziergangweg durch 
neue Industriebauten abwerten. Oder er reagiert so, wenn 
andere am Waldrand oben eine Wohnsiedlung hinstellen 
wollen, wo er immer die schönen Sommerabende mit dem 
weiten Blick ins Land genossen hat. 
Ich stelle fest, dass in diesem Widerstreit der Interessen im 
letzten Jahrzehnt das Nichtbaugebiet, die Landschaft, in den 
meisten Fällen der schwächere Teil war. Deshalb gilt es 
ganz besonders kritisch zu sein, wenn nun mit einer Teilrevi
sion die Landwirtschaftszonen wiederum weiter geöffnet 
werden sollen. 
Dazu konkret Folgendes: Grundsätzlich hätte ich es be
grüsst, wenn alle anstehenden Fragen in der ohnehin anste
henden Totalrevision des Raumplanungsgesetzes hätten 
diskutiert werden können. Wir sehen aber, dass der von ver
schiedenen Seiten aufgebaute Druck für eine vorgezogene 
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Kleinrevision zu gross ist, und wir haben uns deshalb vor al
lem darauf konzentriert, diesen Druck in noch einigermas
sen vertretbare Bahnen zu lenken. Dies ist der Mehrheit der 
Kommission mit ihrer Arbeit und ihren Anträgen, die sie Ih
nen heute stellt, gerade noch einigermassen gelungen. Soll
ten aber die Minderheitsanträge oder die nachträglich einge
reichten Einzelanträge im Rat Mehrheiten finden, dann 
könnte aus meiner Sicht die Revision nicht mehr unterstützt 
und müsste sie abgelehnt werden. Der Kompromiss, wie ihn 
die Kommissionsmehrheit hier nach langer Arbeit dem Rat 
vorlegt, ist äusserst fragil. 
Ich fasse zusammen: Es schien sachlich geboten, die ganze 
Problematik im Rahmen der Totalrevision des Raumpla
nungsgesetzes abzuhandeln. Realistischerweise müssen 
wir davon ausgehen, dass wir dem jetzigen Druck für eine 
Kleinrevision nicht widerstehen können. Deshalb schwenken 
wir auf diese heute von der Mehrheit der Kommission vorge
legte kleine Revision ein. Die Minderheits- und Einzelan
träge sind aber unbedingt abzulehnen. Würden sie ange
nommen, so würden gerade die Ziele, die wir anstreben, 
unterlaufen, und wir könnten dem Kompromiss, wie er nun 
vorliegt, nicht mehr zustimmen. 
Der Kompromiss ist aus unserer Sicht ohnehin keine sehr 
erfreuliche Angelegenheit; das muss ich sagen. Aber er ist 
die bessere von zwei schlechten Lösungen. Das Einzige, 
worüber wir uns wirklich freuen können und was man auch 
im Sinne der Nachhaltigkeit unterstützen kann, sind die 
neuen, klaren Grundlagen für die Verwertung von Bio
masse. 

Bader Elvira (C, SO): Die Landwirtschaft sieht sich unverän
dert einem starken Strukturwandel ausgesetzt. Die Erfah
rungen mit dem am 1. September 2000 in Kraft getretenen 
revidierten Raumplanungsrecht haben dabei deutlich ge
macht, dass das geltende Recht seitens der Landwirtschaft 
gerade vor dem Hintergrund dieses Strukturwandels nach 
wie vor als zu einschränkend empfunden wird. Dies zeigen 
auch die verschiedenen Vorstösse in unserem Parlament. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion erachtet es daher als wichtig, 
dass jene Änderungen, die sich im Interesse der Land
wirtschaft aufdrängen, möglichst rasch vorgenommen wer
den. 
Das aktuelle Raumplanungsrecht trägt aber auch dem 
Umstand, dass sich das gesellschaftliche Umfeld in den ver
gangenen Jahren geändert hat, zu wenig Rechnung. Auch 
diesbezüglich besteht Handlungsbedarf. Berechtigte Bedürf
nisse sollen dabei in dem Sinne befriedigt werden, dass die 
bestehenden Gebäude ausserhalb der Bauzone künftig bes
ser genutzt werden können, als dies heute der Fall ist. Das 
ist für uns auch ein Beitrag zum haushälterischen Umgang 
mit Boden. Es ist für uns auch ein Beitrag zur dezentralen 
Besiedelung unseres Landes. 
Bei den nichtlandwirtschaftlichen Zusatzaktivitäten sollen 
zukünftig Tätigkeiten, die einen engen sachlichen Bezug 
zum landwirtschaftlichen Gewerbe aufweisen - wie z. 8. das 
Anbieten von Schlafen im Stroh, Wellness im Heu, Gäste
zimmern auf dem Bauernhof usw. -, gegenüber dem gelten
den Recht in dreifacher Hinsicht privilegiert werden: Zu
nächst soll die Errichtung derartiger Nebenbetriebe auch 
landwirtschaftlichen Betrieben offen stehen, deren Existenz 
nicht von einem zusätzlichen Einkommen abhängt. Im Wei
teren sollen in den Fällen, in denen in den bestehenden Ge
bäuden kein oder zu wenig Raum zur Verfügung steht, auch 
massvolle Erweiterungen zugelassen werden können. 
Schliesslich soll unter der Voraussetzung, dass die im Ne
benbetrieb anfallende Arbeit zum überwiegenden Teil durch 
die Bewirtschafterfamilie geleistet wird, auch Personal ange
stellt werden dürfen, das nur im nichtlandwirtschaftlichen 
Nebenbetrieb arbeitet. 
Soweit ein hinreichend enger Bezug zur Landwirtschaft be
steht, sollen künftig unter bestimmten Voraussetzungen 
auch Bauten und Anlagen zonenkonform sein, die für die 
Produktion von Energie aus Biomasse erforderlich sind. 
Schliesslich sollen bestehende Gebäude, die für die Land
wirtschaft nicht mehr benötigt werden, künftig besser ge-
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nutzt werden können, sei dies für das nichtlandwirtschaftli
che Wohnen, sei dies für die hobbymässige und artgerect,te 
Kleintierhaltung. Für den Fall, dass die vorgeschlagenen An
derungen mit den gesamträumlichen Vorstellungen eines 
Kantons in Konflikt geraten sollten, sollen die Kantone - im 
Bestreben, deren Handlungsspielraum nicht einzuschrän
ken - ausdrücklich zum Erlass einschränkender Bestimmun
gen ermächtigt bleiben. 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt grundsätzlich die 
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, da sie einen klei
nen, in meinen Augen sehr kleinen Beitrag zur Abfederung 
des Strukturwandels in der Landwirtschaft leisten kann. Den 
Befürchtungen des Gewerbes wurde Rechnung getragen. 
Im Gesetz soll das Prinzip der gleich langen Spiesse veran
kert sein. Die Nebenerwerbsbetriebe der Landwirte ohne en
gen Bezug zur Landwirtschaft wie Malereien, Schreinereien 
usw. müssen sich an die gleichen gesetzlichen Vorschriften 
halten wie das übrige Gewerbe auch. Auch den Befürchtun
gen, dass hier eine zu starke Konkurrenz entstehen könnte, 
wurde Rechnung getragen. Denn diese Arbeiten in den Ne
benerwerbsbetrieben dürfen nur vom Landwirt erbracht wer
den, und er darf für diese Aktivitäten keine zusätzlichen Ar
beiter anstellen. Was bisher in der Verordnung steht, kommt 
jetzt neu ins Gesetz. 
Aus all diesen Gründen sagt die Mehrheit der CVP-Fraktion, 
dass auf die Vorlage einzutreten sei. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Es handelt sich um 
eine Vorlage der Raumplanung, und unsere Raumplanung 
möchte der Nachhaltigkeit verpflichtet sein. Nachhaltigkeit 
ist nicht ein statischer Begriff, sondern beinhaltet eine stete 
Diskussion um die Zielkonflikte der Wirtschaftsverträglich
keit, der Umweltverträglichkeit und der Sozialverträglichkeit. 
Es ist eine permanente Diskussion, die natürlich auch dem 
stetigen Wandel unserer Gesellschaft Rechnung tragen 
muss. 
Wir unterbreiten Ihnen hier eine ganz, ganz leichte Liberali
sierung insbesondere zugunsten des Agrotourismus und zu
gunsten der Energieproduktion. Das entspricht einem Be
dürfnis vieler Landwirte. Es ist ein bescheidener Beitrag der 
Raumplanung. Ich betone das deswegen, weil einige von Ih
nen nach einer Totalrevision gerufen haben - zu Recht! Wir 
wollen eine Totalrevision bringen, aber die heute zur Diskus
sion stehende Vorlage trägt auch den politischen Schwierig
keiten und der politischen Akzeptanz einer Totalrevision 
Rechnung. Das wird ein langer, langer Prozess sein, wäh
rend diese Liberalisierung jetzt doch relativ rasch in Kraft tre
ten soll. 
Wir meinen nicht, damit die ultimative Lösung für die Gesun
dung des schweizerischen Bauernstandes gefunden zu 
haben, beileibe nicht. Aber es geht eigentlich um eine Milde
rung des im Gange befindlichen Strukturwandels, gewisser
massen um eine flankierende Massnahme, wie wir sie Ihnen 
bei Strukturänderungen in anderen Bereichen jeweils auch 
vorschlagen. 
Von daher ersuche ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Brunner Toni (V, SG), für die Kommission: Einfachheitshal
ber und der Effizienz wegen werden der Kommissionsspre
cher welscher Zunge, Herr Nordmann, und ich uns bei den 
einzelnen Artikeln abwechseln; es wird jeweils nur einer 
sprechen. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. 
Ich möchte mich noch zum Nichteintretensantrag der grünen 
Fraktion äussern. Ein solcher Antrag ist in der Kommission 
nicht vorgelegen, denn die UREK Ihres Rates hat diese Vor
lage in der Gesamtabstimmung mit 19 zu O Stimmen bei 
1 Enthaltung gutgeheissen. Die Argumentation der Grünen, 
die anstehende Revision solle in der angekündigten umfas
senden Revision des Raumplanungsgesetzes vorgesehen 
werden, weist die Kommission zurück. Verschiedene 
Aspekte und gute Gründe haben die Kommission dazu be
wogen, diese schlanke Revision ohne Verzögerungen voran
zutreiben. 
Zum einen ist festzuhalten, dass in der angekündigten um
fassenden Revision des Raumplanungsgesetzes eine Viel-
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zahl von Fragen aufgeworfen werden soll, die weit über den 
Gegenstand der jetzigen Teilrevision hinausgehen. Erwähnt 
seien die Problematik der Städte und der Agglomerationen, 
die Überprüfung der Planungsinstrumente auf allen Ebenen 
des Staatswesens, die Frage der Bauzonen, Siedlungsent
wicklungsfragen sowie Planungs- und Baubewilligungsfra
gen. Selbstverständlich wwird auch die Frage der Bauten 
ausserhalb der Bauzone eine Rolle spielen. Aber aufgrund 
der Fülle der Fragen, die in dieser angekündigten, umfas
senden Revision angegangen werden sollen, ist doch ab
sehbar: Es sind ambitionierte Fragestellungen offen; es wird 
in entsprechend grossen Diskussionen mit unterschiedli
chen Vorstellungen und kontroversen Auffassungen und 
dementsprechend in einem zeitlich noch nicht absehbaren 
Prozedere enden. 
Vor diesem Hintergrund ist die Kommission, wie übrigens 
auch der Bundesrat, der Ansicht, dass sich eine vorgezo
gene und - ich betone das an dieser Stelle ebenfalls gerne -
sanfte Teilrevision umso mehr rechtfertigt, als damit die 
drängendsten Probleme in Bezug auf die Bauten ausserhalb 
der Bauzone zügig angegangen werden können. Man hat 
ausdrücklich Rücksicht darauf genommen, dass jetzt vorab 
jene Probleme gelöst werden, die in der Praxis zu grosser 
Kritik Anlass gegeben haben und die bei der letzten Revi
sion zu einschränkend und unbefriedigend gelöst wurden. 
Daher ist bei den vorgeschlagenen Punkten dieser Teilrevi
sion auch ein breiter Konsens bezüglich des ausgemachten 
Handlungsbedarfs vorhanden. 
Die drängendsten Probleme, die mit dieser Revision ange
gangen werden und sich klar identifizieren lassen, müssen 
nun sofort angepackt und gelöst werden, da sonst die Ge
fahr besteht, dass sich die Rechtswirklichkeit und das ge
setzte Recht in unerwünschtem Masse voneinander entfer
nen. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Druckes auf 
die Landwirtschaft ist es sinnvoll und richtig, dass wir mit der 
Teilrevision der Landwirtschaft Erleichterungen verschaffen 
und dem Erfordernis möglichst schnell Rechnung tragen, 
dass - wo dies sinnvoll ist - bestehende Bauten und Anla
gen künftig besser genutzt und bei Bedarf auch massvolle 
Erweiterungen gestattet werden können. 
Mit Rücksicht darauf, die Vorlage ausgewogen und am Kon
sens orientiert auszugestalten, wird mit der vorliegenden 
Teilrevision nichts grundlegend Neues vorgeschlagen. Die 
Vorlage hält sich an die Logik des bestehenden Gesetzes. 
Sie beinhaltet einige Punkte nicht, die durchaus sinnvoll sein 
könnten. So wurde z. B. darauf verzichtet, den Begriff der 
Zonenkonformität neu zu definieren und z. B. paralandwirt
schaftliche Tätigkeiten in Artikel 16a aufzunehmen, auch 
wenn dies in der Vernehmlassung öfters gefordert wurde. 
Es kann also mit Fug und Recht behauptet werden, dass 
diese Revision sanft ausgestaltet ist, sodass sie weitherum 
mitgetragen werden kann und derart moderat ist, dass sie 
mehrheitsfähig ist und doch den Bauernfamilien den erfor
derlichen Freiraum gewährt. Es erstaunt mich schon, dass 
ausgerechnet die Grünen diese ökologisch geprägte Ge
setzesvorlage ablehnen und nicht auf sie eintreten wollen. 
Sie bekämpfen damit Energiegewinnung aus Biomasse. 
Was Sie angeführt haben, Frau Menetrey-Savary, ist übri
gens transparent auf dem Tisch: Es ist auf dem Tisch, von 
wie weit her man Biomasse zuführen möchte - man hat 
sogar in der Botschaft auf die Verordnung Bezug genom
men - und dass die Kosubstrate von ein wenig weiter her 
zugeführt werden können, damit eine sinnvolle Verwertung 
möglich ist. 
Sie verhindern auch, wenn Sie nicht auf diese Vorlage ein
treten, dass in diesem Land weiterhin ökologisch produziert 
wird, weil letztlich der Bauernstand garantiert, dass die Le
bensmittel nicht von weit weg hergekarrt werden müssen. 
Deshalb leisten Sie einen Beitrag zur produzierenden Land
wirtschaft, wenn Sie den Nichteintretensantrag der Grünen 
ablehnen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Wir stimmen über den 
Nichteintretensantrag der grünen Fraktion ab. 

Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .... 155 Stimmen 
Dagegen .... 12 Stimmen 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.16a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1bis, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Toni, Bigger, Keller, Kunz, Reymond, Rutschmann, 
Schibli) 
Abs. 1bis 
.... sowie zum Standortbetrieb hat. Analog werden Bauten 
und Anlagen zur Biomassenverwertung behandelt. Die Be
willigungen sind .... 

Antrag Lustenberger 
Abs. 1bis 
Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie oder 
Kompost aus Biomasse nötig sind .... 

Art. 16a 
Proposition de la majorite 
Al. 1bis, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Brunner Toni, Bigger, Keller, Kunz, Reymond, Rutschmann, 
Schibli) 
Al. 1bis 
.... avec l'exploitation. Cette disposition s'applique egalement 
aux constructions et installations destinees a la valorisation 
de la biomasse. Les autorisations .... 

Proposition Lustenberger 
Al. 1bis 
Les constructions et les installations necessaires a la pro
duction d'energie ou de compost a partir .... 

Bigger Elmar (V, SG): Ich vertrete die Minderheit Brunner 
Toni bei Artikel 16a Absatz 1 bis. Die Minderheit Brunner Toni 
will nur eine Ergänzung, die hauptsächlich für die Kompo
stierung - die Randkompostierung - erforderlich ist. Für die 
Biomasse, die bereits zur Energienutzung verwendet wurde, 
muss auch noch die Nachbehandlung gewährleistet sein. 
Das heisst: Nach der Kompostierung muss ein Zweitei Grün
gut zugeführt werden. Um dieses Grüngut zu sortieren, 
braucht es einen guten und festen Platz, der die Sortierung 
sowie die Materialkontrolle möglichst gut zulässt. Auch wird 
im Gewässerschutzgesetz, Artikel 22 Absatz 2, verlangt, 
dass bei Lageranlagen und Umschlagplätzen Flüssigkeits
verluste verhindert und auslaufende Flüssigkeiten leicht er
kannt und zurückgehalten werden müssen. Dafür eignet sich 
die Jauchegrube. Ebenso sind die Zellulosen mit der 
Nachrottung besser für die Humusbildung und für die Bo
denlebewesen. Somit kann mit der Kompostierung oder 
Randkompostierung der C02-Ausstoss stark reduziert wer
den. Es kann nicht sein, dass nur wegen des Sortierplat-
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zes - eventuell des Lagerplatzes - die ganze Kompostie
rung verleg! werden muss und zuletzt die Landwirtschaft nur 
noch die Uberreste ihres Landes zur Verfügung stellen 
sollte. Es geht bei dieser Bestimmung auch um die Gleich
behandlung in den Kantonen. Denn einige Kantone haben 
heute schon für 1000 Tonnen Grüngut die Verarbeitungs
grundlage bewilligt. 
zusammenfassend: Eine saubere und kontrollierte Aufberei
tung; der C02-Ausstoss wird kleiner; alle Kantone haben die 
gleiche Voraussetzung zur Kompostierung und Feldrand
kompostierung; schafft gute Voraussetzungen für die Hu
musbildung und für Bodenlebewesen; regelt für eine ganze 
Region die Nährstoffbilanz; manche Bauernfamilien könnten 
diese neben dem Erwerb zur Existenzsicherung führen. So 
würde auch die Landwirtschaft nicht nur den Dreck entsor
gen, sondern bei einer guten Zusammenarbeit mit Ge
meinde, Kanton und Bund der Bevölkerung eine gute Lö
sung bieten. 
Aus all diesen Beweggründen bitte ich Sie, der Minderheit 
Brunner Toni zuzustimmen. Auch der Antrag Lustenberger 
geht in die gleiche Richtung. Er hat nach der Kommissions
sitzung noch eingesehen, dass auch hier Handlungsbedarf 
ist. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Kollegin Barbara Marty Kälin, 
ihres Zeichens Kommissionspräsidentin, hat in ihrem Eintre
tensvotum von einer austarierten Vorlage gesprochen, und 
Kollega Aeschbacher bezeichnet diese Vorlage als fragil. Ich 
stimme der Votantin und dem Votanten durchaus zu. In der 
Tat ist die Feststellung der Präsidentin der vorberatenden 
Kommission, dass es sich um eine austarierte Vorlage han
delt, sehr zutreffend. Die Interessen von Landwirtschaft, Ge
werbe, Umwelt und Landschaft wurden von der Kommission 
in einer Güterabwägung - an und für sich ist die Raumpla
nung eine Güterabwägung par excellence - wirklich gewich
tet. 
Es mag nun erstaunen, wenn ich nach dieser einleitenden 
Bemerkung und als Mitglied der vorberatenden Kommission 
den etwas aussergewöhnlichen Weg über einen Einzelan
trag wähle, um hier noch ein Anliegen einzubringen. Die 
Frage der Kompostierung auf landwirtschaftlichen Betrieben 
wurde in der Kommissionsberatung diskutiert. Nur - und hier 
bin ich in der Zwischenzeit noch etwas intelligenter gewor
den -, in der Variante des Bundesrates wird sie nicht gere
gelt. So besteht auch in Zukunft eine Rechtsunsicherheit. 
Der Antrag der Minderheit, wie ihn Kollega Bigger vorhin ver
treten hat, geht natürlich entschieden viel, viel weiter als 
mein Antrag, der nur das Segment der Kompostierung und 
sonst nichts anderes regeln will. 
Wenn wir die geltende Praxis betrachten, dann stellen wir 
eben fest, dass die Frage der Herstellung und der Verwer
tung von Kompost in den einzelnen Kantonen ausserordent
lich unterschiedlich gehandhabt wird. Vor etwa 15 Jahren ist 
die sogenannte Feldrandkompostierung in Mode gekom
men; das ist eine sinnvolle Verwertungsart. Inzwischen hat 
sie zum Teil der sogenannten Platzverarbeitung im wahrsten 
Sinn des Wortes Platz gemacht. Die kantonalen Anschluss
gesetzgebungen zum RPG und vor allem die Vollzugsor
gane der Kantone tun sich mit dieser Frage ausserordentlich 
schwer. Es ist an uns als Gesetzgeber - das ist in erster Li
nie unsere Aufgabe -, es ist an uns als Bundesgesetzgeber, 
hier diese Frage zu regeln. Die Rechtsgrundlagen in den 
Kantonen sind nicht nur unterschiedlich, sondern es besteht 
in Tat und Wahrheit eine ganz grosse Verunsicherung bei 
den Regierungen und bei den Vollzugsorganen. 
Nun zu den Argumenten, weshalb ich Sie bitte, auf meinen 
Antrag einzugehen: Mein Antrag regelt im Unterschied zum 
Antrag der Minderheit Brunner Toni ausschliesslich die 
Frage der Kompostierung. Die Kompostierung ist von jeher 
eine Kompetenz der Landwirte. Es braucht dazu auch natur
gemäss relativ viel Platz. Den kann die Landwirtschaft zur 
Verfügung stellen. Es entstehen bei dieser Verarbeitung ge
zwungenermassen und naturgemäss auch Immissionen, 
welche in der Landwirtschaftszone am ehesten akzeptiert 
werden können. Letztlich hat die Kompostierung vielfach 
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auch einen direkten Bezug zur Energiegewinnung, die wir -
und zwar von links bis rechts, alle Mitglieder der Kommis
sion - mit dieser Vorlage bewusst der Landwirtschaft zuge
stehen wollen. Letztlich - ich betone es nochmals - gilt es, 
eine Rechtsunsicherheit bei den Kantonen aus dem Feld zu 
räumen. 
Ich bitte Sie also, meinem Kompromissantrag in dieser 
Frage und einem sachpolitisch durchaus begründeten Anlie
gen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Stimmen Sie 
ihm zu! 

Bader Elvira (C, SO): Der Antrag der Minderheit Brunner 
Toni geht der Mehrheit der CVP-Fraktion eindeutig zu weit. 
Er regelt nicht nur die Kompostierung bei der Gewinnung 
von erneuerbaren Energien, sondern es heisst darin «Anla
gen zur Biomassenverwertung». Die Biomasse kann natür
lich auch Holz in grösserem Masse sein, und die CVP-Frak
tion will nicht, dass in der Landwirtschaftszone Gewerbe 
entstehen könnten, die unseren Vorstellungen zuwiderlau
fen. 
Die CVP-Fraktion möchte aber den Antrag Lustenberger un
terstützen, weil die Probleme der Kompostierung in den ver
schiedenen Kantonen zutage treten und wir hier eine ein
heitliche Lösung wollen. Wir wissen, dass die Kantone heute 
diese Kompostierung zulassen könnten, aber sie tun sich 
sehr schwer damit. Für die Landwirtschaft ist es eben wich
tig, dass sie effizient arbeitet - das fordern wir ja auch immer 
von der Landwirtschaft -, und mit dem Bau einer Boden
platte ermöglichen wir, die Kompostierung effizienter zu ge
stalten. 
Die CVP-Fraktion beantragt Ihnen deshalb, den Antrag Lu
stenberger zu unterstützen und den Antrag der Minderheit 
Brunn er Toni abzulehnen. 

Messmer Werner (RL, TG): Mit Artikel 16a, der übrigens auf 
die Motion Dupraz zurückgeht, wollen wir den Landwirten er
möglichen, selber Strom aus Biomasse herzustellen. Der 
Minderheitsantrag Brunner Toni weicht von diesem Ziel ab 
und will einem Trend die Türe öffnen, den wir eben gerade 
nicht wollen. Es wird nämlich problematisch, wenn in der 
Landwirtschaftszone Anlagen zur Verwertung von Biomasse 
ausserhalb der Energieerzeugung erstellt werden können. 
Denn kaum erstellt, erfolgt dann verständlicherweise der Ruf 
nach einer besseren Auslastung; Abfälle nicht nur aus Fami
liengärten, sondern auch aus Restaurants, Hotels und Holz
firmen werden eingekauft. In diesem Falle gelangen wir zu 
einer industriellen Art der Verwertung von Gütern, und das 
gehört in die Industrie- und nicht in die Landwirtschaftszone. 
Zudem löst die Einrichtung solcher Anlagen automatisch zu
nehmenden Lastwagenverkehr aus. Der Ruf nach besseren 
Strassen mit entsprechenden Asphaltierungen bringt für die 
Bauwirtschaft ja eine erfreuliche Aussicht, ist aber trotzdem 
nicht das, was wir in der Raumplanung wollen. 
Ich bitte Sie darum, den Antrag der Minderheit Brunner Toni 
abzulehnen. 
Zum Antrag Lustenberger: Er lag der Kommission nicht vor. 
Kollege Lustenberger, auch in diesem Kompromissvorschlag 
hat es ein Problem: Unsere Absicht war, das ist ganz klar 
formuliert das Ziel, Bauten zu bewilligen, die zur Gewinnung 
von Energie dienen. Sie ergänzen nun: «oder Kompost aus 
Biomasse». Sie ergänzen den ersten Teil ohne Einschrän
kung. Sie sagen nichts anderes, als dass Bauten auch für 
die Kompostierung bewilligt werden können. Das ist eine 
Formulierung, die so kritisch ist. Denn ich frage mich: 
Braucht es für die Randkompostierung, für die Kompostie
rung, Bauten im eigentlichen Sinne, oder genügen nicht ein
fache Anlagen? Hier öffnen Sie mit Ihrem Antrag eine Türe 
und lösen damit unbeabsichtigt Probleme aus. Diese Formu
lierung verwirrt. 
Ich muss Sie darum bitten, auch diesen Antrag abzulehnen. 

Kunz Josef (V, LU): Sie haben Jetzt gesagt, Hotelabfälle ge
hörten in eine gewerbliche Anlage. Sie schaffen hier eine 
Ungleichheit, die zum Voraus nicht zu akzeptieren ist. Wir 
haben im Kanton Luzern fünf oder sechs bäuerliche Biogas-
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anlagen. Wir haben noch keine gewerbliche Biogasanlage 
im Kanton Luzern. Sollen jetzt die Hotelabfälle ausserkanto
nal verwertet werden? Es kann doch nicht sein, dass eine 
Biogasanlage in der Landwirtschaftszone diese Abfälle nicht 
verwerten kann. 
Stimmen Sie dem Minderheitsantrag Brunner Toni zu. 

Messmer Werner (RL, TG): Lieber Kollege, wir haben nicht 
mit den Hotelabfällen ein Problem, sondern mit der Möglich
keit, dass Sie diese auf Landwirtschaftsgebiet, in der Land
wirtschaftszone, bearbeiten könnten. Das ist das Problem. 
Sie wissen genau, dass wir im neuen Gesetz vorgesehen 
haben, dass Sie diese Materialien zur Verwertung für die 
Energieerzeugung über eine gewisse Distanz transportieren 
können. Hier geht es nicht um das Gleiche, hier geht es 
nicht um Energieerzeugung, sondern um den Start für eine 
industrialisierte Anlage, und das ist das, was wir nicht wol
len. 

Pfister Theophil (V, SG): Herr Kollege Messmer, Sie haben 
vorhin die Feldrandkompostierung erwähnt. Dann ist es 
nach Ihrer Auslegung, nach Ihren Vorstellungen, so, dass 
die Feldrandkompostierung, die ja auf der Grüngutabfuhr in 
den Dörfern basiert, weiterhin möglich ist. Es geht hier um 
diese Frage, die nichts mit der Energiegewinnung zu tun hat. 
Aber es ist wahrscheinlich die effizienteste, billigste und 
auch naheliegendste Verwertung von Grüngut. 

Messmer Werner (RL, TG): Ich erlaube mir als Baumeister 
nicht, eine Definition der Feldrandkompostierung zu geben, 
nachdem der Bauer Toni Brunner in der Kommission gesagt 
hat, dass auch er diesen Fall nicht erklären könne, da er sel
ber keine Feldrandkompostierung mache. Darum enthalte 
ich mich hier bei dieser Frage. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Die Energieerzeugung in der 
Landwirtschaftszone steht im Zentrum dieser Revision des 
Raumplanungsgesetzes. Die SP-Fraktion begrüsst diese 
Neuerung, weil sie davon ausgeht, dass aus Biomasse un
gefähr 10 Prozent des schweizerischen Stromverbrauches 
gedeckt werden können, wenn dieser Zweig wirklich entwik
kelt wird, so, wie das z. B. in Österreich zurzeit getan wird. 
Ziel ist es hierbei, dass wir eine dezentrale Struktur auf
bauen, das heisst, wir wollen nicht Grossanlagen der Axpo 
oder der BKW in der Landwirtschaftszone, sondern wir wol
len kurze Wege, gute Energiebilanzen und einen Bezug der 
Biomasse zum Bauernbetrieb und zu den umliegenden Dör
fern. Das heisst selbstverständlich auch, Herr Kunz, dass 
Speiseabfälle beigemengt werden dürfen - das ist auch im 
Ausland so -, aber eben im Sinne der kurzen Wege nicht in 
industrialisierten Grossanlagen, sondern in Anlagen, die ei
nen Bezug zur Umgebung haben. Hier hat die Kommission 
auch gut gearbeitet: Sie hat klare Vorgaben gemacht, sie hat 
das Problem wirklich studiert. 
Jetzt zum Minderheitsantrag Brunner Toni und zum Antrag 
Lustenberger: Herr Brunner möchte hier die Landwirt
schaftszone für Biomassenverwertung ja ganz öffnen. Das 
heisst, dass nachher z. B. auch Grossholzanlagen in der 
Landwirtschaftszone möglich sind. Herr Lustenberger 
möchte die Kompostierung in der Landwirtschaftszone frei
geben. Es entsteht genau das Problem, das Herr Messmer 
hier schon erläutert hat, nämlich das Problem des Konkur
renzverhältnisses: Wann steht eine solche Verwertungsan
lage in der Industrie- und Gewerbezone und wann in der 
Landwirtschaftszone? 
Hier muss ich einfach einmal vorausschicken, dass diese Ar
beit von der Kommission nicht geleistet wurde. Diese An
träge sind im letzten Moment, ohne seriöse Vorberatung, 
hier eingebracht worden. Wir können die Bedeutung der An
träge nicht abschätzen. Es gibt keine seriöse Regelung, wo 
die Grenze zwischen einem bäuerlichen und einem industri
ellen Kompostieren zu ziehen ist. 
Deshalb: Dies ist der Grund, weshalb die SP-Fraktion · hier 
empfiehlt, der Mehrheit zu folgen. Wir sind aber auch der 
Meinung, dass dieses Problem in einer späteren Revision 

oder gegebenenfalls im Ständerat studiert werden soll. Wir 
können hier aber nicht einen Freipass für industrielle Gros
sanlagen der Kompostierung oder der Biomassenverwer
tung geben. Dies würde die ganze Vorlage, die eben austa
riert ist, aufs Gröbste gefährden. Es würde kontraproduktiv 
wirken, wenn nachher solche Grossanlagen in der Landwirt
schaftszone ermöglicht würden und beispielsweise die Grü
nen oder andere Gruppen das Referendum ergreifen wür
den. 
Wir möchten, dass in diesem Land einige Hundert Biogas
anlagen entstehen: Biogas für Treibstoffe, Biogas für Strom
produktion dort, wo es keine Gasanschlüsse gibt. Das hat 
Zukunft. Ich bin überzeugt, dass hier Hunderte von Bauern
betrieben mit Kombianlagen von mehreren Bauern eine 
echte Existenz aufbauen können, denn es ist eben so, dass 
sich die Preise im konventionellen Energiebereich in jüng
ster Zeit sehr stark nach oben entwickelt haben: Wir haben 
eine Erhöhung der Strompreise im Spotmarkt von rund 100 
Prozent in den letzten zwei Jahren; wir haben eine Erhöhung 
des Ölpreises um 300 Prozent in den letzten fünf Jahren. 
Das heisst: Biomasse hat in unserer Energieversorgung eine 
Funktion. Hier möchten wir das Tor öffnen. 
Ich bitte jetzt alle Landwirtschaftsvertreter hier, diesen Kom
promiss nicht zu gefährden durch übersetzte Forderungen 
von Dingen, die in der Subkommission und in der Kommis
sion nie, zu keinem Zeitpunkt, seriös studiert worden sind. 

Pfister Theophil (V, SG): Herr Kollege Rechsteiner Rudolf, 
ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema aufgenom
men haben, dass hier eine Definition der bäuerlichen und 
der gewerblichen Kompostierung fehlt und dass man das dif
ferenziert betrachten muss. Ist Ihnen bewusst, Herr Kollege 
Rechsteiner, dass wir seit vielen Jahren eine Grosszahl von 
Kompostieranlagen einfacher Art in der Landwirtschaft ha
ben, die gut funktionieren und die mit diesem Gesetz, mit 
der Ablehnung dieser Kompostierungsart, nun gefährdet 
sind? 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Herr Pfister, ich weiss nicht, 
wie Sie darauf kommen, dass wir mit dieser Gesetzgebung 
eine bestehende Regelung gefährden, weil wir uns in der 
Mehrheitsfassung gar nicht zur Kompostierung äussern. 
Diese Bauern können ihre Leistungen selbstverständlich 
weiter erbringen, wenn sich dies im bäuerlichen Rahmen be
wegt. Aber was hier beantragt wird, ist die Ermöglichung 
auch einer industriellen Kompostierung, die im Detail nicht 
geklärt ist. 

Bigger Elmar (V, SG): Kollege Rechsteiner, sind Sie der 
Auffassung, dass wir höchstens die Überreste der industriel
len Kompostierung übernehmen dürfen? Ist es nicht zuläs
sig, dass der Landwirt zur Existenzsicherung auch auf 
diesem Wege etwas macht, wenn ein paar Franken zu ver
dienen sind? 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Herr Bigger, ich bin völlig damit 
einverstanden, dass das Kompostieren in der Landwirt
schaftszone auch seinen Platz hat. Aber Sie können nicht in 
einer späten Phase der Gesetzgebung etwas ins Gesetz 
hineinschreiben, über dessen Folgen die Kommission und 
auch die Behörden nie beraten haben. 

Graf Maya (G, BL): Die grüne Fraktion beantragt Ihnen, hier 
bei Artikel 16a Absatz 1 bis der Mehrheit zu folgen und den 
Minderheitsantrag Brunner Toni sowie den Antrag Lusten
berger abzulehnen. Wir befinden uns hier beim Kernstück 
dieser Teilrevision, einem Kernstück, das wir Grünen aus
drücklich begrüssen. Landwirtinnen und Landwirte sollen zu 
den Zielen der schweizerischen Energie- und Klimapolitik ih
ren Beitrag leisten und künftig aus Biomasse auf ihren Höfen 
Energie gewinnen können. Landwirtinnen und Landwirte 
werden somit auch zu Energiewirtinnen und Energiewirten. 
Bei der ganzen Begeisterung über die Energieerzeugung 
aus Biomasse muss aber nach unserer Meinung Folgendes 
beachtet werden: Die Gesamtenergiebilanz muss stimmen. 
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Das heisst, die Anfahrtswege für Hofdünger sowie für das 
angelieferte Grüngut müssen möglichst kurz und sinnvoll 
sein. Die dezentrale Energieherstellung mit einem möglichst 
grossen Anteil von hofeigener Biomasse muss das Ziel sein 
und bleiben. Es darf auf keinen Fall ein Mülltourismus ent
stehen, wie es leider beim Hauskehricht passiert ist. Wir 
Grünen verlangen also, dass diesem Anliegen in der Verord
nung Rechnung getragen wird. 
Nun zu den beiden vorliegenden, heftig umstrittenen Anträ
gen, die verlangen, dass Biomasseverwertung, sprich Kom
postierung, auf Bauernhöfen punkto Erstellung von Bauten 
und Anlagen der Energiegewinnung gleichgestellt werden 
soll. Hier sehen wir Grünen einige Probleme, die zum heuti
gen Zeitpunkt nicht gelöst sind und auch in der Kommission 
nicht genügend diskutiert wurden. 
Wir Grünen waren, so könnte man sagen, in den Achtziger
jahren fast ein Synonym für «Kompostis» und propagierten 
das Kompostieren, als wir noch belächelt wurden. Heute, 
zwanzig Jahre später, ist die Kompostierung von Grünabfäl
len und - neu und eleganter - die «Verwertung von Bio
masse» auf jedem Bauernhof, in jedem Garten, in jedem 
Haushalt, bei Gemeinden und Kantonen ein nicht mehr weg
zudenkender Prozess, organisches Material in den Kreislauf 
der Natur zurückzuführen. Biomasse ist - wie zum Glück er
kannt - zu einem kostbaren Gut geworden. Schon heute 
kompostieren in vielen Kantonen Bauern und Bäuerinnen 
nicht nur ihr hofeigenes Grüngut, sondern auch angeliefer
tes Grüngut. Die sogenannte Feldrandkompostierung bei
spielsweise ist mit einer Richtlinie in den Kantonen Aargau, 
Baselland, Bern, Solothurn und Zürich seit 1994 geregelt 
und wird mit Erfolg angewendet. Dafür braucht es also diese 
Regelung im Raumplanungsgesetz nicht. 
Die Auswirkungen der Gleichbehandlung von Biomasse zur 
Energiegewinnung und Biomasseverwertung im Raumpla
nungsgesetz ist nach unserer Meinung nicht klar und wirft 
ebenfalls viele Fragen auf, auf die noch Antworten zu 
suchen sind. Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
erfolgt beispielsweise explizit für die Möglichkeit der Energie
gewinnung mit dem Klimaziel vor Augen. Grosse, überdi
mensionierte Biomassen-Kompostierungsanlagen könnten 
eine Konkurrenz zur Energiegewinnung werden, da schon 
heute Biomasse gefragt ist und - soviel ich weiss - teilweise 
auch mit tiefen Preisen unterboten wird. 
Wir von der grünen Fraktion bitten Sie also, die beiden An
träge abzulehnen, denn auch hier - und das möchte ich zu
handen der Bauern der SVP-Fraktion sagen - muss die de
zentrale Kompostierung so bleiben, wie sie .~eute betrieben 
wird. Sie muss als übergeordnetes Ziel die Okologie haben, 
auch von den Distanzen her. Grünabfälle von den Sied
lungsgebieten auf die Bauernhöfe und wieder zurück in die 
Gärten der Einfamilienhausbesitzer zu bringen ist zwar 
heute möglich, sollte aber nicht zur Regel werden. Überdi
mensionierte industrielle Anlagen und Bauten zur Biomas
severwertung gehören nicht auf Bauernhöfe, sondern ins 
Gewerbegebiet, wo auch die Anfahrtswege kürzer sind. Sie 
dürfen auch nicht vergessen, dass der Einsatz von Spezial
maschinen nicht unterschätzt werden darf, wenn von Fel
drand zu Feldrand - und dies täglich und dann wöchentlich -
grosse Distanzen zurückgelegt werden müssen. 
Wir beantragen Ihnen daher, hier der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen und die Frage der grossen industriellen Kom
postieranlagen, falls dies gewünscht wird, eingehend bei der 
Totalrevision des Raumplanungsgesetzes zu prüfen. Sie 
wissen: Für eine solch umfassende Revision der Raumpla
nung setzen wir Grünen uns seit Jahren ein. 

Bigger Elmar (V, SG): Kollegin Graf, Sie sind ja eine Vertre
terin der Gleichberechtigung. Sie haben doch einige Kan
tone aufgezählt, die Feldrandkompostierung machen. Da 
kommt auch noch der Kanton Schwyz hinzu, den haben Sie 
vergessen aufzuzählen. Sind Sie jetzt für Gleichberechti
gung? Wollen wir ein Gesetz machen, das die Feldrandkom
postierung in allen Kantonen mit ungefähr der gleichen Elle 
misst? 
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Graf Maya (G, BL): Ja, Herr Bigger, es ist ja interessant, Sie 
sind sonst nämlich ein Vertreter der Kantonalisierung in allen 
Bereichen, wenn wir diskutieren. Und genau hier haben wir 
kantonale Lösungen, das ist wahr. Ich habe die Richtlinien 
über die Feldrandkompostierung der genannten Kantone 
hier. Jeder Kanton kann sie übernehmen. Sie werden gelebt. 
Damit können die Bauern und Bäuerinnen ihre Feldrand
kompostierungen heute machen, wie sie sie schon seit zehn 
Jahren machen können. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich kann es kurz machen, 
denn die Sache ist doch sehr einfach. Von links bis hin zu 
den Freisinnigen und ganz nach rechts zur SVP sind sich 
alle darin einig, dass wir die Landwirtschaftszone nicht für 
Industriebetriebe öffnen wollen. Wir wollen aber eine einzige 
grosse Ausnahme gewähren, da sind sich wieder alle einig: 
Landwirtschaftsland soll für eine Art kleine industrielle Pro
duktion von Energie oder Treibstoffen mit Biogasanlagen ge
nutzt werden können. Warum sage ich kleine Produktion? 
Wir begrenzen in der Vorlage den Einzugsrahmen, innerhalb 
dessen solche Grundstoffe zugeführt werden können. 
Wenn wir uns also einig sind, dass wir ausser dieser einen 
Ausnahme keine industrielle Produktion wollen, dann ist es 
ganz klar, dass wir beide Anträge, den Einzelantrag wie den 
Minderheitsantrag, ablehnen müssen. Denn beide zielen 
darauf hin beziehungsweise ermöglichen es, dass industri
elle Anlagen für die Biomasseverwertung beziehungsweise 
diesen anderen Zweck gebaut werden können. Das will die 
grosse Mehrheit in diesem Rat nicht. 
Deshalb müssen wir, wenn wir konsequent sind, diese bei
den Anträge ablehnen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Herr Aeschbacher, ist Ihnen be
wusst, dass neue Biogasanlagen nicht mehr betrieblich, 
sondern überbetrieblich eingesetzt werden, es also grössere 
Anlagen sind, die effizienter sind? Ist Ihnen bewusst, dass 
es für solche Anlagen eben auch spezielle Zonen braucht 
respektive dass es in der Landwirtschaftszone möglich sein 
muss, überbetriebliche Anlagen zu betreiben? 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Wir haben in der Vorlage - ich 
habe es gesagt - einen Einzugsrahmen für die Zulieferung 
dieser entsprechenden Grundstoffe festgelegt. Dies soll da
für sorgen, dass jemand, der eine Biogasanlage betreibt, 
nicht über Hunderte von Kilometern entfernt die Grundstoffe 
einkaufen und zuführen muss. Das wäre ökologisch auch 
wieder ein Unsinn. Aber das Fazit ist doch: Wir wollen aus
ser den kleinen Biogasanlagen keine industrielle Produktion 
auf Landwirtschaftsland. Wenn wir das so wollen - und das 
ist Ihr Ziel, von links bis rechts-, dann müssen Sie den An
trag der Minderheit Brunner Toni und den Antrag Lustenber
ger ablehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Diese sehr interes
sante, lehrreiche und engagierte, aber - wie ich beifügen 
muss - auch kontroverse Diskussion um den Minderheitsan
trag und den Antrag Lustenberger betreffend Kompost zeigt 
mir eben doch, dass die Zeit noch nicht ganz reif ist für eine 
Totalrevision des Raumplanungsgesetzes, dass vielmehr 
noch ein gewisser demokratischer Gärungsprozess vonnö
ten ist, bis wir diesen Schritt wagen können. 
Einstweilen möchte ich Sie bitten, beim kleinen Schritt der 
angestrebten Partialrevision zu bleiben, weil mit solchen 
Kompostierungsanlagen die in der Biomasse vorhandene 
Energie ungenutzt freigesetzt wird. Das ist aus energiepoliti
schen Gründen nicht förderungswürdig, ganz abgesehen 
davon, dass damit die Anlagen, die förderungswürdig sind, 
konkurrenziert werden. 
Zum Antrag Lustenberger: Er will in Artikel 16a Absatz 1 bis 
die Worte «oder Kompost» einsetzen. Ich frage mich zu
nächst, ob dieser Zusatz am richtigen Ort ist, ob der Zusatz 
«oder Kompost» im Text nicht vielmehr hinter der Biomasse 
platziert werden müsste. Denn sonst ergibt es meines Er
achtens keinen Sinn. Aber falls der Minderheitsantrag ange
nommen wird, kann sich der Ständerat - allenfalls auch die 
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Redaktionskommission - noch um die Platzierung des Kom
postes kümmern. 
Obwohl ich zugeben muss, dass sich der Gesamtbundesrat 
nicht mit der notwendigen Intensität mit dem Antrag Lusten
berger befassen konnte, beantrage ich Ihnen, bei der bun
desrätlichen Version zu bleiben. 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: L'alinea 1 bis 
enonce que les installations de production energetique a 
partir de la biomasse sont conformes a la zone agricole, a 
condition que la matiere provienne en large partie de l'agri
culture et de l'exploitation elle-meme. C'est tout a fait rai
sonnable; cela repond a un besoin. Pas plus tard que sa
medi, un article de journal relatait qu'un paysan vaudois a 
Froideville a du faire faire un plan partiel d'affectation pour 
construire une teile installation: si cette disposition est ac
ceptee, cette activite sera consideree comme conforme a la 
zone et cette procedure compliquee ne sera plus neces
saire. 
Les installations doivent etre strictement affectees a la 
production energetique a partir de la biomasse. Donc, la 
majorite de la commission rejette la proposition de la mi
norite Brunner Toni, qui souhaite en plus autoriser dans la 
zone agricole des amenagements destines au compostage 
semi-industriel. Malgre la passion de cette assemblee pour 
les microorganismes, je crois qu'on se perd la dans un 
microprobleme et la majorite de la commission a estime 
qu'une teile adjonction ne se justifiait pas. Ceci pour trois rai
sons. 
1. Le simple compostage par l'agriculteur est deja possible 
maintenant si la biomasse est issue de l'exploitation. 
2. Pour faire du compost, la proximite d'une ferme n'est pas 
necessaire, parce qu'il n'y a pas besoin de dejections anima
les. Le compostage a l'echelle artisanale ou semi-industri
elle n'a pas sa place dans la zone agricole; il doit se faire 
dans la zone industrielle, dans une zone artisanale ou une 
zone specialement prevue a cet effet. 
3. Dernier argument decisif: sous l'angle energetique, le 
compostage n'est pas une bonne solution. Le compostage 
consiste a laisser se decomposer la matiere sans utiliser ni 
la chaleur, ni le methane qui se degage de toute maniere et 
en laissant le C02 partir dans l'air. Faire du compost semi
industriel est un gaspillage d'energie. Ce gaspillage est d'au
tant moins justifie que les residus de fabrication du biogaz 
sont tout aussi bons pour la fertilisation que las residus du 
compostage. Donc, si l'on veut construire des installations, 
autant qu'elles servent a recuperer l'energie plutöt que d'etre 
de simples installations de compostage. 
Et la, j'adresse une petite remarque a l'intention de notre 
collegue Bigger. C'est vrai qua le compostage fixe pendant 
quelque temps du C02, mais au bout d'un moment, le 
compost acheve de se decomposer totalement et le C02 re
part dans l'atmosphere. Ce n'est donc qu'un gain tem
poraire. 
Par consequent, la majorite de la commission vous propose 
vraiment de vous en tenir au projet du Conseil federal qui est 
plus raisonnable. Vous pouvez tranquillement composter la 
proposition de la minorite Brunner Toni et la proposition Lu
stenbergerl 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich nomjnatjf· Beilage Annexe os.OB4/2963) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 112 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Lustenberger .... 85 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 16b Titel, Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Kunz, Bigger, Brunner Toni, Joder, Keller, Reymond, 
Rutschmann) 
Streichen 

Art. 16b titre, al. 2 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Kunz, Bigger, Brunner Toni, Joder, Keller, Reymond, 
Rutschmann) 
Biffer 

Kunz Josef (V, LU): Namens der Minderheit beantrage ich 
Ihnen, Artikel 16b Absatz 2 zu streichen. 
Dieser Absatz ist unbegründet, unnötig, kostentreibend und 
vor allem nicht üblich. Mit dieser Revision des Raumpla
nungsgesetzes ermöglichen wir den Bau von Biogasanlagen 
in der Landwirtschaftszone. Die Kommissionsmehrheit 
verlangt, die Baubewilligung zu befristen, beim Wegfall der 
Bewilligung die Bauten und Anlagen zu beseitigen und den 
früheren Zustand wiederherzustellen. In keinem anderen 
Wirtschaftssektor kenne ich solche einschneidenden Mass
nahmen. Kommt dazu, dass der grösste Teil einer Biogasan
lage unter dem Boden ist und der Maschinenraum zonen
konform gestaltet werden kann. 
Ich habe Ihnen eine Folie verteilt. Was soll an einer solchen 
Anlage abgebrochen werden? Es ist alles zonenkonform 
hergerichtet, und ich sehe nicht ein, wieso bei der Stilllegung 
einer solchen Anlage etwas abgebrochen werden soll. Diese 
Gebäude können zonenkonform weitergenutzt werden. Ich 
bin einverstanden, dass beim Bau der Anlage auf die Land
wirtschaftszone Rücksicht genommen wird, wie dies hier der 
Fall ist. Sie sehen auf der Folie die Scheune, links den Ma
schinenraum, alles in Holzkonstruktion. Dieser Absatz ist 
also völlig überflüssig. Auch die Verlängerung einer Bewilli
gung ist mit Kosten verbunden und nicht vereinbar damit, 
dass man immer sagt, die Landwirtschaft soll Kosten sen
ken. Schaffen Sie nicht auf Abbruch, bevor Sie etwas bewil
ligt haben. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit zu
zustimmen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): C'est le prin
cipe meme de l'amenagement du territoire que de delimiter 
des zones avec des affectations particulieres. II est donc lo
gique que l'utilisation du sol et les constructions soient con
formes a cet usage, et si ce n'est pas le cas, il ne peut s'agir 
que d'exceptions, et l'exception, par definition, ne saurait 
etre eternelle. 
Ainsi, a l'article 16b, les Verts auraient souhaite qu'on dise 
clairement que toutes les installations non conformes a la 
zone sont limitees dans le temps et qu'elles sont conditi
onnees au maintien de l'affectation indiquee dans l'autorisa
tion. Nous avons renonce a faire cette proposition par esprit 
de conciliation. Mais nous jugeons des lors que la proposi
tion de la minorite est, eile, totalement inacceptable. Elle 
consacre le principe mäme du grignotage du terrain et de la 
spirale des utilisations non conformes deja evoquees prece
demment. Ainsi, selon la minorite, il suffirait qu'une in
stallation de biogaz ait une fois rec;:u une autorisation pour 
avoir du mäme coup le droit de subsister eternellement, 
meme si la production a cesse. C'est la tactique du pied 
dans la porte: on profite d'une petite ouverture pour agrandir 
la faille et faire en sorte qua plus jamais la porte ne se re
ferme. 
C'est vrai qu'il y a dans nos campagnes des bätiments agri
coles desaffectes. mais la loi vise precisement a leur donner 
une nouvelle affectation compatible avec la zone. ou alors a 
las demolir plutöt qua de las laisser se delabrer et d'en faire 
tout et n'importe quoi sans autorisation. en fonction des cir
constances. 
Monsieur Kunz nous a montre une photo avec un bätiment 
existant. Mais ce n'est pas parce qu'une construction existe 
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qu'elle doit forcement devenir un monument intangible qu'on 
ne peut plus demolir. En fait, cette regle de la limite dans le 
temps des autorisations devrait aller de soi. C'est meme, a 
mon sens, ce que fait remarquer le message du Conseil 
federal pour qui ce regime «decoule des principes generaux 
du droit administratif». Les partisans de la minorite qui veu
lent bitter l'article 16b alinea 2 s'exposent peut-etre a de 
grosses deceptions s'ils pensent ainsi partir a la conquete 
de libertes nouvelles. 
C'est pour leur eviter cette deception et cette desillusion que 
nous vous demandons de rejeter cette proposition de mino
rite et d'adopter celle de la majorite. 

Kunz Josef (V, LU): Sie haben die Frage angesprochen, 
dass die Gebäude für etwas anderes genutzt werden kön
nen. Ist Ihnen aber klar, dass der Landwirt bei einer Umnut
zung eine Baubewilligung einreichen muss? Die Behörde 
entscheidet also, was in dieser Zone nachher umgenutzt 
werden kann. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Absolument! Je 
crois justement qu'on vous l'a dit aussi en commission, Mon
sieur Kunz, quand vous avez montre cette photo. On vous a 
dit que s'il n'y avait plus d'installation de biogaz, le bätiment 
pourrait etre affecte a une autre utilisation. C'est aussi en re
lation avec les activites accessoires de l'agriculture dont on 
va parler a l'article 24. II n'y a absolument aucune opposition 
a ce qu'une autorisation seit donnee en fonction d'une affec
tation reconnue et conforme a la zone. 

Hegetschweiler Rolf (RL, ZH): Im Namen der FDP-Fraktion 
beantrage ich Ihnen, Absatz 2 von Artikel 16b nicht zu strei
chen. Er ist nötig. Ich bin da mit Kollege Kunz gar nicht ein
verstanden, der gesagt hat, diese Bestimmung sei ja gar 
nicht nötig, das habe man bei anderen Bewilligungen auch 
nicht. 
Diese Bestimmung gilt ja auch nicht nur für irgendwelche 
Biogasanlagen, sondern generell für Bauten, die mit Son
derbewilligung im Landwirtschaftsgebiet errichtet werden. 
Das Erstellen von zusätzlichen Bauten für eine besondere 
Nutzung stellt ein Privileg dar, darum ist es richtig, wenn 
daran auch Bedingungen geknüpft werden. Wird die beson
dere Nutzung, aufgrund welcher man die Bewilligung für die 
Baute oder Anlage erhalten hat, aufgegeben, fällt auch der 
Grund für das Privileg weg, und es ist in diesem Fall nur ge
rechtfertigt, dass man die Baute oder Anlage wieder beseiti
gen bzw. den ursprünglichen Zustand wiederherstellen 
muss. 
Die Befristung der Bewilligung bzw. das Erteilen der Bewilli
gung mit einer auflösenden Bedingung ist nicht zwingend. 
Die Bestimmung gibt den Kantonen aber die Möglichkeit, 
dies je nach Situation zu tun und damit den Bauern entge
genzukommen. Soll eine mit einer Sonderbewilligung errich
tete Baute für eine andere Tätigkeit genutzt werden, so kann 
ein neues Bewilligungsgesuch mit der Angabe der neuen 
Tätigkeit eingereicht werden. Artikel 16b Absatz 2 gibt den 
Behörden den nötigen Spielraum, auch solche Bauten zu 
bewilligen, die grundsätzlich gar nicht bewilligungsfähig wä
ren. Eine Baute ist nur dann zu beseitigen, wenn sie nicht 
mehr zonenkonform genutzt werden kann. Dieses Privileg 
für die Landwirtschaft muss zwingend mit der Auflage ver
bunden werden, dass solche Anlagen allenfalls auch zu be
seitigen sind oder der frühere Zustand wiederherzustellen 
ist. Der Minderheitsantrag Kunz kann also problemlos abge
lehnt werden, weil der Landwirt ja die Möglichkeit hat, eine 
neue Bewilligung zu beantragen. Er muss dabei aber logi
scherweise in Bezug auf die neue Nutzung die im Gesetz 
festgelegten Voraussetzungen erfüllen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen und den 
Minderheitsantrag abzulehnen. 

Stump Doris (S, AG): Die Minderheit Kunz will verhindern, 
dass Bauten, die befristet und zweckbedingt bewilligt wur
den und nicht mehr zweckentsprechend verwendet werden, 
rückgebaut werden müssen. Wenn Sie den Minderheitsan-
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trag Kunz unterstützen, unterlaufen Sie die Absicht dieser 
Teilrevision und öffnen das Feld beziehungsweise den Bau
ernhof für beliebige Nutzungen, die bisher nicht zonenkon
form waren und es weiterhin auch nicht sein sollen. Wenn 
die Bewilligung einer Baute auf einen bestimmten Zweck 
beschränkt bleiben soll, dann muss der Rückbau drohen, 
falls die Baute nicht mehr zweckentsprechend verwendet 
wird, damit nicht missbräuchliche Gesuche gestellt und dann 
in kurzer Zeit Umnutzungen gemacht werden. Verlänge
rungen von Bewilligungen sind selbstverständlich dann mög
lich, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Es ist 
also überhaupt kein Problem, für zonenkonforme - und wirk
lich zonenkonforme - Nutzungen Verlängerungen zu erhal
ten. 
Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass bewil
ligte Bauten einfach so umgenutzt werden und schliesslich 
nicht mehr zonenkonform genutzt werden. Die Kantone ha
ben diese Bedingung explizit gewünscht. Ich bitte Sie, der 
Arbeit der Subkommission und der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen. Die Kommission insgesamt unterstützt gross
mehrheitlich, die Subkommission einstimmig, den bundes
rätlichen Entwurf. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich finde diese Bestimmung etwas 
seltsam, und ich bin überzeugt, dass der Ständerat hier 
nochmals eine Debatte führen muss und auch führen wird. 
So, wie diese Bestimmung formuliert ist, handelt es sich um 
eine reine Vollzugsbestimmung, die wir im Rahmen von 
Baubewilligungsverfahren natürlich jetzt schon haben. Es 
kommt ja immer wieder vor, dass dann, wenn die Zonenkon
formität vielleicht etwas fraglich ist, wenn die kantonale Be
hörde bei Bauten ausserhalb der Bauzone vielleicht etwas 
weiter gehen muss, solche Rückbauvorschriften kommen. 
Dann sind die Gemeinden in der Regel nicht in der Lage und 
auch nicht gewillt, das im Vollzug umzusetzen. Das ist die 
Erfahrung, die ich gemacht habe. 
Aber wenn eine Baute zonenkonform ist, muss sie in der Re
gel auch nicht rückgebaut werden, wenn sie nicht genutzt 
wird. Selbst in der Bauzone kennen wir diese Vorschriften 
nicht. Auf der anderen Seite wird dann das Verfahren so ge
macht, dass es wieder um eine Umnutzung geht. Ob dann 
aus den Jauchebehältern bei Biogasanlagen Ferienhäuser 
entstehen können, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. 
Die SVP-Fraktion ist der Auffassung, dass diese Bestim
mung nicht nötig ist, weil sie im Gegenteil dazu führen 
könnte, dass dann bei der Zonenkonformität wieder versucht 
wird, mit Befristungen Ausnahmen zu machen, was der 
Rechtssicherheit eher nicht dienen würde. Aufgrund der Tat
sache, dass wir das im Vollzug jetzt schon haben und dass 
es nichts Neues bringt, sind wir der Meinung, dass wir diese 
Bestimmung infrage stellen können. 
Wir plädieren für die Streichung und schauen dann, was der 
Ständerat dazu sagt. 

Cathomas Sep (C, GR): Die CVP-Fraktion unterstützt den 
Entwurf des Bundesrates und den Antrag der Mehrheit. Die 
Bestimmung, wonach eine befristete landwirtschaftliche 
Baute nach Wegfall der Bewilligung abgebrochen werden 
muss, entspricht der Regelung, für welche die Baute im Prin
zip auch bewilligt worden ist. Die Bestimmung gilt ja nicht 
ausschliesslich für Biogasanlagen, sondern allgemein für 
alle in der Landwirtschaftszone erstellten und bewilligten 
Bauten, die eine befristete Bewilligung haben. Nichtlandwirt
schaftliche Bauten ausserhalb der Bauzone sind einer Son
derbewilligung unterstellt und für einen bestimmten Zweck 
bewilligt worden. Beim Wegfall der ursprünglichen Nutzung 
muss bei einer befristeten Baubewilligung demzufolge die 
Baute einer neuen bewilligungsfähigen Nutzung zugeführt 
werden, was gemäss der vorliegenden Revision, gemäss Ar
tikel 16a und Artikel 24d, möglich ist. Ich zweifle nicht daran, 
dass der Landwirt, welcher eine Baute erstellt hat, diese 
Baute erst dann abbrechen wird, wenn er keine bewilli
gungsfähige Nutzung mehr vorsieht. Also, eine Streichung 
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dieser Bestimmung ist nach meiner Meinung und nach Mei
nung der CVP-Fraktion nicht gerechtfertigt. 
In diesem Falle bitte ich Sie, den Antrag der Mehrheit zu un
terstützen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Ich bitte Sie, den Minderheits
antrag Kunz auf Streichung abzulehnen und der Mehrheit 
zuzustimmen. 
Der Landwirt erhält einen Vorteil, wenn er das tut, was die 
Gesellschaft als so wichtig ansieht, dass man von der Regel, 
nach der in der Landwirtschaftszone keine industrielle Pro
duktion möglich sein soll, eine Ausnahme macht. Er erhält 
also einen Vorteil, wenn er das tut, was die Gesellschaft als 
so wichtig anschaut. 
Das Korrelat dazu ist nun aber die Verpflichtung, dass dann, 
wenn er mit der Baute einen anderen Zweck erfüllen will 
oder die Baute nicht mehr zum ursprünglichen Zweck 
braucht, die ursprüngliche Ordnung wieder gelten soll und 
wiederherzustellen ist. Die industrielle Nutzung und die ent
sprechenden Bauten müssen dann eben entfernt werden. 
Es ist ein spezieller, privilegierter Zweck. Es ist ganz klar, 
dass eine Beseitigungsauflage folgen muss, wenn dieser 
wegfällt. 
Herr Kunz hat nun gesagt, solche Auflagen gebe es nur hier. 
Das stimmt doch gar nicht. Bei Sportveranstaltungen wer
den Bauten gemacht; diese werden für eine gewisse Zeit be
willigt, nachher müssen sie entfernt werden. Bei Ausstellun
gen, beispielsweise bei der Expo.02, hat man Bauten 
gemacht, die entfernt werden mussten. Bei einigen hat man 
dafür gekämpft, dass sie stehen bleiben konnten. Es 
brauchte dort auch wieder eine Umnutzung. Herrn Kunz 
möchte ich damit eigentlich trösten: Es besteht ja dann im
mer noch die Möglichkeit eines Umnutzungsgesuches. 
Wenn Sie ein Gebäude oder eine Anlage, welche die Land
schaft nicht allzu stark beeinträchtigt, auf vernünftige Weise 
neu nutzen wollen, dann werden Sie wahrscheinlich auch 
vernünftige Behörden mit Augenmass finden, die dies bewil
ligen. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag Kunz abzulehnen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Wir ersuchen Sie 
ebenfalls, bei unserer Version zu bleiben. Wir haben diese 
Bestimmung extra ins neue Gesetz aufgenommen, weil Bau
ten und Anlagen eben nicht bis in alle Ewigkeit Bestand ha
ben sollen. Es geht um das Raumplanungsgesetz, um den 
haushälterischen Umgang mit Boden. Deswegen sollen un
nötig gewordene Bauten auch wieder verschwinden. 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: II s'agit de 
preciser que celui qui monte une installation de biogaz doit 
aussi la demonter lorsqu'il ne l'utilise plus. Une minorite de 
la commission combat cette exigence. 
Pour la majorite, il faut cependant etre clair. II est raisonna
ble d'octroyer aux agriculteurs le privilege de construire de 
telles installations, qui ne sont souvent pas tres esthetiques 
et qui ne sont pas dans l'esprit de la zone agricole, mais le 
corollaire logique est qua, le jour ou on ne las utilise plus, il 
faut las demonter. Evidemment, la reaffectation dans le 
cadre des autres usages conformes a la zone raste possible, 
pour une activite accessoire par exemple. 
II faut aussi noter qua l'obligation de demonter un objet hors 
zone a bätir existe deja lorsque las conditions qui justifiaient 
l'autorisation ne sont plus remplies ou lorsque l'autorisation 
etait limitee dans le temps depuis le debut. La majorite de la 
commission estime cependant qu'il vaut mieux fixer ce prin
cipe explicitement dans la loi. Comme ya, ce sera plus clair 
pour tout le monde. 
La majorite de la commission vous invite a rejeter la proposi
tion de la minorite Kunz. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

Art. 24b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 1 bis, 1ter, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 quater 
Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müssen nicht
landwirtschaftliche Nebenbetriebe den gleichen gesetzli
chen Anforderungen und Rahmenbedingungen genügen wie 
Gewerbebetriebe in vergleichbaren Situationen in den Bau
zonen. 

Antrag der Minderheit 
(Menetrey-Savary) 
Abs. 1 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Toni, Bigger, Kunz, Schibli, Reymond, Rutsch
mann) 
Abs. 1 quater 
Streichen 

Eventualantrag Fattebert 
(falls der Antrag der Minderheit Brunner Toni abgelehnt wird) 
Abs. 1 quater 
Die Bewilligungsvoraussetzungen müssen die Wettbewerbs
regeln erfüllen. 

Art. 24b 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 1bis, tter, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1quater 
Pour eviter des distorsions de concurrence, les activites ac
cessoires non agricoles doivent satisfaire aux memes exi
gences legales et aux memes conditions-cadres que les ent
reprises commerciales ou artisanales en situation 
comparable dans la zone a bätir. 

Proposition de la minorite 
(Menetrey-Savary) 
Al. 1 
Bitter 

Proposition de la minorite 
(Brunner Toni, Bigger, Kunz, Schibli, Reymond, Rutsch
mann) 
Al. 1quater 
Bitter 

Proposition subsidiaire Fattebert 
(au cas ou la proposition de la minorite Brunner Toni serait 
rejetee) 
Al. 1quater 
Les conditions d'autorisations doivent satisfaire aux exi
gences des regles de la concurrence. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Ma proposition 
de minorite a l'article 24b ne vise pas a priver las agricul
teurs de la possibilite de se livrer a des activites accessoires 
pour ameliorer leur revenu. Au contraire, alle va dans le sens 
d'une extension et d'une simplification de cette possibilite. 
Actuellement, seules las exploitations en difficulte et dont la 
survie est en jeu peuvent diversifier leurs activites pour se li
vrer a des occupations sans rapport avec l'agriculture, 
pourvu qua ce soit pres de la ferme. 
Le nouvel alinea 1 bis qui, seien ma proposition, resterait 
seul en jeu, ouvre cette possibilite a toutes las exploitations 
agricoles, mais pour des activites en rapport avec l'agricul
ture. 
Une rapide enquete realisee par l'Office federal du develop
pement territorial (ARE) aupres d'une quinzaine de cantons 
tend a montrer qua las possibilites actuelles ne sont utilisees 
qu'exceptionnellement, qua le critere du revenu n'est pas 
toujours respecte ou meme pas examine, et qua las activites 
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restent - semble-t-il - toujours assez proches de l'agricul
ture, le plus souvent de l'agrotourisme. Des lors, il apparait 
plus logique et plus simple de renoncer a cette distinction 
entre les entreprises en difficulte qui peuvent plus ou moins 
faire n'importe quoi et les autres entreprises qui ne peuvent 
se livrer qu'a des activites en rapport avec l'agriculture. En 
supprimant cette distinction, on reconnait que les activites 
accessoires ne constituent pas un service social pour agri
culteurs en difficulte, mais que c'est un element de la «multi
fonctionnalite» de l'agriculture. C'est moins ambigu, c'est 
plus simple, c'est plus conforme a notre conception du röle 
de l'agriculture. 
En contrepartie de la suppression de l'alinea 1 de l'ar
ticle 24b, on pourrait discuter de la liste des activites possi
bles. Dans son message, le Conseil federal exclut, par ex
emple, les activites «directement ou indirectement liees a 
l'agriculture mais qui ne dependent pas necessairement de 
l'existence d'une entreprise agricole». S'il s'agit d'exclure les 
garages, les ateliers de reparation, les entreprises de ferron
nerie et de serrurerie, nous sommes d'accord. Mais l'artisa
nat du bois, tire par exemple des forets du domaine, le travail 
du cuir ou des peaux ou de la laine de mouton de l'elevage 
du domaine, ou evidemment la fabrication et le conditionne
ment de produits alimentaires de la ferme, tout cela nous pa
rait compatible avec l'affectation de la zone agricole. 
Si vous suivez ma proposition, nous n'aurons plus une agri
culture a deux vitesses: les pauvres qui peuvent se lancer 
dans n'importe quelle entreprise sans lien avec l'agriculture 
et les moins pauvres qui doivent s'en tenir a une valorisation 
etroite et strictement limitee a leur production. 
Ma proposition presente egalement l'avantage de rest
reindre les risques de concurrence avec les entreprises ar
tisanales qui ne peuvent pas s'installer dans la zone agri
cole, et de ce fait eile devrait recueillir le soutien de l'USAM 
et des milieux qui ont exprime leur crainte a ce sujet. Je sou
ligne a ce propos que les Verts soutiennent l'adjonction de la 
majorite de la commission a l'alinea 1 quater qui va juste
ment dans le meme sens et qui est inspiree par ces milieux. 
En commission, je suis restee seule a defendre cette posi
tion, mais j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas parce 
qu'elle est mauvaise, bien au contraire. C'est principalement 
parce que l'article 24b alinea 1 est le resultat de la revision 
de 1998 et qu'il a fait l'objet d'une votation populaire. Cet ele
ment, semble-t-il, suffit a le rendre intangible aux yeux de 
certains collegues. Je peux comprendre ce scrupule demo
cratique, mais en l'occurrence il me parait injustifie. 
Ce que le peuple a accepte en 1998 - d'ailleurs contre l'avis 
des Verts et de la gauche, je le rappelle -, c'est le principe 
de l'ouverture a des activites accessoires pour les agricul
teurs, pas pour tous, mais plus ou moins n'importe quoi. Ad
mettre maintenant que c'est pour tous, mais pas n'importe 
quoi, ce n'est pas trahir la volonte populaire. 
La proposition de minorite que je vous fais est logique; eile 
va dans le sens du projet presente ici; eile respecte la vo
lonte populaire. Je vous demande de la soutenir. 

Schibli Ernst (V, ZH): Bei Artikel 24b Absatz 1 quater ver
trete ich die Minderheit Brunner Toni. Die Minderheit Brun
ner Toni verweist auf die Tatsache, dass der gleiche Wortlaut 
dieser neuen Bestimmung des Raumplanungsgesetzes be
reits auf Verordnungsstufe festgeschrieben ist. Das heisst: 
Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf, weil die gestell
ten Forderungen bereits heute gelten, im Bedarfsfall zur An
wendung gelangen und umgesetzt werden. Die berühmt-be
rüchtigten gleich langen Spiesse sind also längst gegeben. 
Zudem muss an dieser Stelle noch angeführt werden, dass 
die Revision des Raumplanungsgesetzes, die 1998 vom 
Schweizervolk genehmigt wurde, den innovativen Landwir
ten die Möglichkeit geben wollte, in Zusammenhang mit dem 
Strukturwandel in der Landwirtschaft die Weichen für die Zu
kunft zu stellen. Dieser Volksentscheid wurde leider latent 
massiv bekämpft, sodass die Verbesserungen für die Land
wirtschaft nie mehr dem Volkswillen entsprachen. Heute 
wird aber befürchtet, dass die nichtlandwirtschaftlichen 
Nebenbetriebe eine allzu starke Konkurrenz für die Gewer-
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bebetriebe darstellen könnten. Die Minderheit teilt diese Auf
fassung nicht, denn das Gewerbe und die landwirt
schaftlichen Nebenbetriebe können sich optimal ergänzen 
und dadurch gegenseitig profitieren. 
Unterstützen Sie also die Minderheit. Damit akzeptieren Sie 
die bereits geltenden Vorschriften, mit denen eine prosperie
rende Zukunft im Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft 
und Gewerbe weiterentwickelt werden kann. 

Fattebert Jean (V, VD): L'article 24b alinea 1 quater fixe des 
exigences comprehensibles a premiere vue, mais qui peu
vent etre discriminatoires pour des fermes eloignees de 
toute infrastructure propre a traiter certains dechets. Appli
quer cet alinea a la lettre reviendrait a penaliser certains a 
cause d'une distorsion de la concurrence. Bitter cet alinea, si 
vous le faites, pourrait ouvrir la porte a des distorsions inver
ses qui penaliseraient les professionnels installes en zone a 
bätir. Adopter ma proposition reviendrait a privilegier le bon 
sens, si vous me permettez. 
Je vais vous citer un exemple vecu dans ma region en ce 
moment. Un agriculteur se propose de construire dans ses 
locaux les installations de refrigeration dont a besoin la so
ciete de fromagerie locale. Le volume d'eau residuel provo
que par cette nouvelle activite est minime. Pourtant, il fau
drait construire une conduite onereuse jusqu'a une station 
d'epuration. La distance et les deniveles du terrain font que 
cette evacuation par gravitation mettrait l'installation absolu
ment hors de prix. On est en train de trouver une solution 
pour recuperer cette eau differemment. 
Avec l'article tel qu'il est prevu par le Conseil federal, on ris
que des ennuis sans fin: des fonctionnaires meticuleux - on 
ne leur reproche pas de faire leur travail comme il taut - se
ront contraints de dire: «La loi nous oblige .... » Si vous adop
tez ma proposition, la loi permettra la souplesse necessaire 
sans preteriter qui que ce soit; les memes fonctionnaires ou 
magistrats seront amenes a prendre la responsabilite d'une 
appreciation humaine - et c'est ce qui manque trop souvent 
aujourd'hui. 
Je vous rappelle que ma proposition subsidiaire dit, a l'ali
nea 1 quater: «Les conditions d'autorisations doivent satis
faire aux exigences des regles de la concurrence.» 
Merci de soutenir ma proposition subsidiaire. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion setzt sich für Strei
chen von Absatz 1 im Sinne der Minderheit Menetrey-Sa
vary ein. Die Möglichkeit, innerhalb der Landwirtschaftszone 
nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe zu etablieren, be
deutet ein unsinniges Aufbrechen der Schutzregeln für die 
Landwirtschaft. Es ist eine kurzsichtige und kurzfristige 
Denkweise, für ein kleines Zusatzeinkommen die Land
schaft, die landwirtschaftliche Kulturlandschaft, zu opfern. 
Kollege Aeschbacher hat es schon gesagt: Die landwirt
schaftliche Kulturlandschaft dient nicht einfach den Bauern
familien zur Existenzsicherung, die Kulturlandschaft ist für 
viele Menschen ein Erholungsraum. Wir stehen für die Multi
funktionalität der Landwirtschaft ein, welche sich durch ver
schiedene Aspekte auszeichnet, nämlich die Produktion von 
Lebensmitteln, die Pflege der Landschaft, die Existenz als 
Kultur- und Erholungsraum und auch als Lebensraum für 
Flora und Fauna mit einer breiten Biodiversität. Für diese 
Aufgaben bezahlen wir den Bauern Flächenbeiträge. Das ist 
das, was die Multifunktionalität in ihrer Breite ausmacht. Die 
Multifunktionalität findet allein im Rahmen der landwirt
schaftlichen Tätigkeit statt. Jegliche nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeit steht diesen Anliegen entgegen. 
Wir Grünen wehren uns ganz besonders gegen diese land
wirtschaftsfremden Aktivitäten in der Landwirtschaftszone, 
weil das letztlich eine Abwertung der Landwirtschaft und der 
Landwirtschaftszone bedeutet. Ich appelliere an die Bauern, 
ihre Chancen wahrzunehmen und sich nicht ihre Zukunft im 
eigentlichen Sinne des Wortes zu verbauen. Die grüne Frak
tion ruft Sie auf: Nehmen Sie die Raumplanung ernst, sonst 
wird sie zwecklos und die Landschaft gesichtslos und auch 
zersiedelt. Sichern wir der Landwirtschaft ihr Kapital, das 
Kulturland, und brechen wir nicht mit nichtlandwirtschaftli-
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chen Tätigkeiten in diese zu schützende Landwirtschafts
zone ein. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag Menetrey-Savary zuzu
stimmen. 

Pedrina Fabio (S, Tl): Ich spreche im Namen der SP-Frak
tion zur Neugestaltung von Artikel 24b. Bei nichtlandwirt
schaftlichen Zusatzaktivitäten sollen künftig Tätigkeiten, die 
einen engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Ge
werbe aufweisen, gegenüber dem geltenden Recht in dreifa
cher Weise bevorzugt werden: 
1. Der Nachweis, dass das infrage stehende landwirtschaftli
che Gewerbe nur mit einer zusätzlichen Einkommensquelle 
weiterbestehen kann, soll entfallen, was gemäss Erfahrun
gen mit dem alten Gesetz sinnvoll ist. 
2. Zusätzlich sollen bei derartigen Nebenbetrieben falls nötig 
massvolle Erweiterungen möglich sein. Dies bezieht sich pri
mär auf den Agrotourismus, aber auch auf die weiteren ge
werblichen Tätigkeiten. 
3. Es soll überdies auch Personal angestellt werden dürfen, 
sofern die anfallende Arbeit überwiegend durch die Bewirt
schafterfamilie geleistet wird. 
Wir unterstützen aber die Neuformulierung von Artikel 24b 
nur, wenn auch Absatz 1 quater gemäss Mehrheit hinzu
kommt, und dies nicht nur, weil die erwähnte Wettbewerbs
verzerrung wirtschaftlich negativ wirken würde, sondern weil 
hier indirekt die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet auf 
dem Spiel steht. Dabei legen wir auch aus Arbeitnehmer
sicht Wert darauf, dass korrekte Arbeitsbedingungen für die 
neu zugelassenen Angestellten gelten: Also hier keine wei
teren Extrawürste für die Bauern! 
Zu Absatz 1: Der Streichungsantrag Menetrey-Savary ist in
haltlich nicht falsch, aber man kann die Sache im Rahmen 
der Gesetzesrevision wieder evaluieren und dann darüber 
bestimmen. Die Fraktion hat hier Stimmfreigabe beschlos
sen. 
Wie heute bereits mehrmals gesagt wurde, sind aber insbe
sondere die Bestimmungen von Absatz 1 quater Bestandteil 
des «sorgfältig ausgehandelten Kompromisses». 
Ich bitte Sie somit um Ablehnung des Minderheitsantrages 
zu Absatz 1 quater. 

Bader Elvira (C, SO): In Artikel 24b Absatz 1 ist gerade die 
Abfederung dieses Gesetzes verankert. Wir wollen, dass die 
Landwirte einem Nebenerwerb nachgehen können, und wir 
wollen ihnen diese Möglichkeit auch im Raumplanungsge
setz geben. Absatz 1 ist gar nichts Neues. Auch heute schon 
können die Landwirte, wenn sie das wirtschaftliche Kriterium 
erfüllen und auf einen Nebenerwerb angewiesen sind, ei
nem landwirtschaftsfremden Nebenerwerb nachgehen. Das 
soll für die CVP auch in Zukunft so bleiben. Es herrschen 
Ängste, dass es eine Zersiedelung oder einen extremen 
Konkurrenzkampf mit anderen Gewerben geben könnte. 
Aber dem ist ein Riegel vorgeschoben, weil der Landwirt die 
Arbeit im Nebenbetrieb selbst tun muss. Für diese nichtland
wirtschaftlichen Tätigkeiten nach Absatz 1 darf der Landwirt 
niemanden einstellen. 
In Absatz 1bis findet sich eine Lockerung gegenüber dem 
bisherigen Recht, indem bei sehr landwirtschaftsnahen Ne
benerwerben wie mit Wellness im Heu, Schlafen im Stroh 
oder Bauernhofferien das wirtschaftliche Kriterium nicht 
mehr gelten soll; das soll allen Bauern möglich sein. Dabei 
sollen auch zusätzliche Bauten für diese Nebenerwerbe 
möglich sein. Aber auch dort muss die Hauptarbeit von der 
Bauernfamilie geleistet werden; nur für den Nebenerwerb 
dürfen Hilfskräfte wie Servicepersonal angestellt werden. 
Der enge Bezug zur Landwirtschaft muss hier gegeben sein. 
Die CVP-Fraktion erachtet es als sinnvoll, wenn diese Mög
lichkeiten geschaffen werden. 
In diesem Sinne lehnt die Mehrheit der CVP-Fraktion den 
Antrag der Minderheit ab und stimmt in Artikel 24b Absät
ze 1, 1 bis und 1 ter dem Antrag der Mehrheit zu. 

Cathomas Sep (C, GR): Die vorgeschlagene Revision des 
Raumplanungsgesetzes wird von nicht weniger als 19 Kan-

tonen, von den bürgerlichen Parteien und einer grossen An
zahl von Verbänden als vertretbar und verantwortbar beur
teilt. Diese Zustimmung wird zum Teil mit der Forderung 
gekoppelt, es sei zu verhindern, dass die Landwirtschafts
zone in eine Bau-, Gewerbe- oder Wohnzone verwandelt 
wird und dadurch Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
Landwirtschaft und Gewerbe provoziert werden. 
Die CVP-Fraktion begrüsst die Regelung, wonach die Mög
lichkeit geschaffen wird, nicht mehr genutzte landwirtschaftli
che Bauten für nichtlandwirtschaftliches Wohnen zu nutzen 
und sie für betriebsnahe nichtlandwirtschaftliche Nebenbe
triebe umzunutzen. Die CVP-Fraktion weist jedoch darauf 
hin, dass eine übermässige Liberalisierung der unerwünsch
ten Zersiedelung Vorschub leisten kann und dass daraus 
auch eine ungleiche Behandlung der in den Bauzonen ge
bundenen Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe oder Dienstlei
stungen resultieren kann. Die Raumordnungspolitik darf 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen Landwirtschaft 
und Gewerbe führen. Das Prinzip der gleich langen Spiesse 
verdient bei der vorgesehenen Privilegierung der Landwirt
schaft im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Be
trieb von Nebenbetrieben im Bereich Agrotourismus, Ener
giegewinnung und nichtlandwirtschaftliches Wohnen 
besondere Beachtung und eine klare Regelung. 
Obwohl die von der Mehrheit unterstützte Ergänzung von Ar
tikel 24b Absatz 1 quater einer bereits heute in der Verord
nung zum Raumplanungsgesetz geltenden Regelung ent
spricht, erachtet die CVP-Fraktion eine auf Gesetzesstufe 
gehobene Best!rnmung als notwendig und sinnvoll. Mit der 
vorgesehenen Offnung der gewerblichen Nutzungsmöglich
keiten von Gebäuden ausserhalb der Bauzonen erhalten 
landwirtschaftliche Betriebe je nach Lage und örtlichen Ge
gebenheiten gegenüber den an die Bauzonen gebundenen 
Gewerbebetrieben eine Präferenz, die nicht zuletzt mit wirt
schaftlichen Vorteilen verbunden ist. Die Gefahr einer Wett
bewerbsverzerrung ist demzufolge nahe liegend, und auch 
die Sorge des Gewerbes, dadurch in eine ungleiche Konkur
renz zu geraten, ist verständlich und nahe liegend. 
Durch die Ergänzung von Artikel 24b Absatz 1 quater des 
Raumplanungsgesetzes gemäss dem Antrag der Mehrheit 
kann diesen Befürchtungen besser Rechnung getragen wer
den. Künftig müssen nichtlandwirtschaftliche Betriebe aus
serhalb der Bauzonen den gleichen Rahmenbedingungen 
im Bereich Abgaben, Steuern, Bau- und Sicherheitsvor
schriften usw. wie vergleichbare Gewerbebetriebe in den 
Bauzonen unterstellt sein. Um diesen Anliegen die notwen
dige Bedeutung zukommen zu lassen, muss die Gleichstel
lungsbestimmung von Verordnungs- auf Gesetzesstufe ge
hoben werden. Die Öffnung des Raumplanungsgesetzes mit 
der Zulassung von nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieben 
in den Landwirtschaftszonen verlangt - um mögliche Wett
bewerbsverzerrungen zu verhindern - eine grössere Sicher
heit und Beständigkeit. Sie muss demzufolge den entspre
chenden Niederschlag in der laufenden Revision des 
Raumplanungsgesetzes finden. 
Aus diesen Gründen und Überlegungen wird die CVP-Frak
tion den Antrag der Mehrheit zu Artikel 24b Absatz 1 quater 
unterstützen. 

Messmer Werner (RL, TG): Bei Artikel 24b Absatz 1 wird 
die FDP-Fraktion die Mehrheit unterstützen und den Minder
heitsantrag Menetrey-Savary ablehnen. 
Nun zu Absatz 1 quater und zur Minderheit Brunner Toni: Ich 
finde es, vorsichtig ausgedrückt, mehr als merkwürdig, dass 
speziell unsere Vertreter der Landwirtschaft so vehement 
gegen diesen Absatz antreten. Damit reden Sie einem Wett
bewerb mit ungleichen Startbedingungen das Wort, einem 
Wettbewerb mit einseitigen Vorteilen. Sie widerlegen damit 
die Behauptung eben gerade nicht, dass die heutige Rechts
lage Ihnen in Nichtlandwirtschaftszonen Wettbewerbsvor
teile gegenüber Gewerblern bringt. Sie fordern also den 
Fortbestand dieser Ungleichheit. Dass sich sogar die SVP
Fraktion hinter dieses Vorgehen und damit. gegen die Ge
werbler in unserem Land stellt, muss die Öffentlichkeit zur 
Kenntnis nehmen. Es ist doch nicht dasselbe, wenn ein 
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Werkhof, eine Werkstatt, ja selbst nur schon ein Lagerplatz 
auf Landwirtschaftsland und nicht in einer Gewerbe- oder In
dustriezone betrieben werden kann. 
Wir verwehren Ihnen diese Tätigkeit nicht, wir fürchten Sie 
auch nicht als Konkurrenten, verlangen aber, dass Sie die 
gleichen gesetzlichen Vertrags- und Umweltauflagen zu be
folgen haben wie wir, wie Ihre direkten Konkurrenten ausser
halb der Landwirtschaftszonen. Obwohl - und das müssen 
Sie zur Kenntnis nehmen - viele aus Gewerbekreisen diese 
Vorlage ablehnen, legen wir uns hier ja nicht quer. Ich per
sönlich und auch die FDP-Fraktion sind für mehr Freiheit, wir 
wollen Ihnen mehr Flexibilität und weniger Bürokratie zumu
ten. Mit dem neuen Absatz 1 quater beschneiden wir darum 
auch keinen einzigen Ihrer Wünsche. Kein Wort, ja nicht ein
mal ein Komma wird geändert. 
Was wir wollen, sind lediglich gleich lange Spiesse, gleiche 
Bedingungen im Wettbewerb um Arbeit und Verdienst. Se
hen Sie: Liberalisierung führt zu mehr Wettbewerb, führt zu 
freiem Wettbewerb. Freier Wettbewerb bedeutet aber eben 
auch, dass der Staat nicht unterschiedliche Startbedingun
gen fördert. In der Vernehmlassung zu dieser Teilrevision 
kamen diese Bedenken und Vorbehalte massiv zum Aus
druck. Nehmen Sie diesen Ruf aus dem Gewerbe ernst. Nur 
nehmen und nichts geben ist nicht die Art, wie wir in der 
Schweiz miteinander umgehen. Überladen Sie das Fuder 
hier nicht. Die FDP-Fraktion wird diesem Absatz grossmehr
heitlich zustimmen. 
Noch ganz kurz zum Antrag Fattebert: Es kommt mir wirklich 
vor wie ein letzter verzweifelter Versuch, hier noch eine mög
lichst unverbindliche Formulierung einzubringen, damit am 
alten Zustand letztlich dann doch nichts geändert wird. Übri
gens - das sei hier noch erwähnt-, die jetzt vorgeschlagene 
Formulierung für die Gesetzesstufe ist nichts anderes als die 
heutige Formulierung auf der Verordnungsebene. Aber es ist 
ein Unterschied, ob wir als Gesetzgeber diese Formulierung 
festlegen oder ob der Bundesrat sie in der Verordnung fest
gelegt hat. 
In diesem Sinne - auch hier habe ich das heute schon oft 
gehört -: Es ist nichts Neues, wir haben es von Verord
nungsstufe auf Gesetzesstufe angehoben, und darum bitte 
ich Sie, diesem Absatz zuzustimmen. 

Schibli Ernst (V, ZH): Ja, Herr Kollege Messmer, warum 
schiessen Sie jetzt eine Breitseite auf die Landwirtschaft ab, 
wenn, wie Sie es am Schluss gesagt haben, dieser Geset
zestext auf Verordnungsstufe bereits Gültigkeit hat und an
gewendet werden muss? 

Messmer Werner (RL, TG): Ich bitte Sie jetzt sehr nach
drücklich: Hören Sie auf, mir zu unterstellen, ich schiesse 
gegen die Landwirtschaft. Ich schiesse doch nicht gegen die 
Landwirtschaft! Jetzt habe ich eben sehr deutlich zum Aus
druck gebracht, dass ich mich hundertprozentig hinter die 
Revision stelle. Ich stelle mich hinter die Freiheiten, die Sie 
wollen, ich stelle mich hinter mehr Flexibilität. Ich verlange 
nur die Gleichberechtigung mit jenen, die gleiche Betriebe in 
einer Industrie- oder Gewerbezone führen. Hören Sie auf mit 
der Konstruktion, das sei gegen die Landwirtschaft gerichtet! 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion lehnt den Min
derheitsantrag Menetrey-Savary ab und unterstützt mehr
heitlich den Minderheitsantrag Brunner Toni zu Artikel 24b 
Absatz 1 quater - ich begründe dies. 
Herr Messmer, wir haben kein Problem, wenn wir die glei
chen Bedingungen haben wie das Gewerbe. Überall dort, 
wo wir zum Beispiel nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten aus
üben, sind wir mehrwertsteuerpflichtig. Wir haben das glei
che Lebensmittelrecht, wir haben die gleichen Kontrollen, wir 
haben auch beim Sozialversicherungsrecht die gleichen Be
dingungen wie das Gewerbe. Selbst wenn ein Landwirt -
und das kommt vor - Tätigkeiten mit Angestellten ausübt, 
die einem Branchenverband angehören, sind auch diese 
dem GAV unterstellt, wie das kürzlich in einem Fall im Kan
ton Luzern entschieden wurde. Unserer Fraktion geht es 
einzig darum, ob das nun auf Gesetzesstufe angehoben 
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werden muss oder nicht. Wir haben in der Raumplanungs
verordnung, Artikel 40 Absatz 3, diese Voraussetzungen auf 
Verordnungsstufe, und es ist jetzt eine Frage, ob das tat
sächlich nötig ist, dass das ins Gesetz aufgenommen wird. 
Die Antwort auf die Frage, ob das Gewerbe nun damit glück
licher ist oder ob eher die Verbände - der Gewerbever
band - glücklicher sind, überlasse ich Ihnen. 
Unsere Fraktion ist mehrheitlich der Meinung, dass man es 
auf Verordni.Jngsstufe belassen kann, und stimmt deshalb 
mehrheitlich dem bundesrätlichen Entwurf zu. 

Messmer Werner (RL, TG): Kollege Walter, darf ich Sie bit
ten, hier dem Rat doch noch zu erklären, welche Einschrän
kungen diese Bestimmung, die wir jetzt einbauen wollen, der 
Landwirtschaft bringt? 

Walter Hansjörg (V, TG): Weil dies in der Verordnung gere
gelt ist, ist es letztlich eine Vollzugsfrage. Deshalb bringt 
diese Bestimmung keine Einschränkung. Sie bringt aber 
auch für das Gewerbe keine Einschränkung, weil es in der 
Verordnung geregelt ist. Die Frage ist, auf welche Stufe man 
das anheben will. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Die ganze Diskus
sion ist eine Folge des Vernehmlassungsverfahrens. Wir ha
ben im Vernehmlassung!3verfahren gesehen, dass beim Ge
werbe wirklich grosse Angste da sind, dass durch solche 
Regelungen die Landwirte dem Gewerbe gegenüber privile
giert werden könnten. Das möchten wir tatsächlich verhin
dern. Aber ich möchte trotz allem richtig stellen, es ist in der 
Diskussion jetzt zum Teil etwas übertrieben worden: Selbst 
wenn ein Landwirt ein Gewerbe ausüben kann, also als 
Schreiner, als Schmied oder vielleicht als Automechaniker, 
so hat er sich immer an alle Gesetze zu halten. Es wurde 
vorhin gesagt: Wir wollen nicht, dass die sich dann nicht an 
die Luftreinhalte-Verordnung oder an das Umweltschutzge
setz halten müssen. Dem ist überhaupt nicht so. Wenn ein 
Landwirt als Schreiner oder als Automechaniker tätig ist, 
dann darf er nicht Schweröl in den Boden fliessen lassen. 
Für ihn gilt das Gewässerschutzgesetz wie für jeden ande
ren auch. Dasselbe ist es mit der Luftreinhalte-Verordnung. 
Dies gesagt, muss ich festhalten, der Vorteil, den ein Land
wirt hat, wenn er ein Gewerbe ausserhalb der Bauzone aus
übt, besteht im Bodenpreis. Insofern hat er natürlich einen 
Vorteil. Hier setzt das Gewerbe bereits ein und möchte, dass 
hier gleich lange Spiesse bestehen. 
Aus diesem Grunde unterstützt der Bundesrat den Antrag 
der Kommissionsmehrheit. Wir erachten ihn als eine Verbes
serung, es ist richtig, dass diese Ergänzung vorgenommen 
wird. Der Eventualantrag Fattebert ist in meinen Augen un
nötig, weil durch den Mehrheitsantrag diese Problematik be
reits ausführlich und auch etwas präziser geregelt worden 
ist. Der Minderheitsantrag Menetrey-Savary geht in meinen 
Augen in die gleiche Richtung. Ich habe Verständnis, wenn 
Sie diesen Minderheitsantrag annehmen wollen. Dass wir 
nicht so weit gegangen sind, liegt eigentlich daran, dass wir 
nicht hinter die heutige Regelung zurückwollten, das auch 
etwas in der Absicht, die Akzeptanz des ganzen Gesetzes 
nicht unnötig zu gefährden. Aber rein sachlich hat der Antrag 
absolut die gleiche Stossrichtung, und ich könnte damit le
ben, wenn Sie diesen Minderheitsantrag annehmen. 

Dupraz John (RL, GE): Alors qu'on ne parle que de liberali
sation des marches et de concurrence, je m'etonne que cer
tains milieux economiques voient, dans les activites para
agricoles des agriculteurs, une concurrence. Pour moi, les 
activites accessoires telles que tables d'höte ou chambres 
d'höte se deroulent dans las bätiments et les installations 
existants. 
Alors, Monsieur le conseiller federal, estimez-vous qu'une 
famille paysanne qui organise une fois par semaine une ta
ble d'höte avec 1 O ou 15 personnes dans sa salle a manger 
doit ätre soumise aux mämes regles qu'un restaurateur? 
Tout d'abord, doit-elle ätre en possession d'un diplöme de 
cafetier? Ensuite, doit-elle avoir des sanitaires separes pour 
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hommes, femmes et handicapes, pour une fois par se
maine? Y a-t-il une distorsion de concurrence si l'on orga
nise un repas une fois par semaine? 
Ne pensez-vous pas que cette disposition est plutöt d'ordre 
reglementaire et qu'elle doit figurer dans l'ordonnance? Si 
un paysan ouvre un garage ou une menuiserie, il est soumis 
aux lois qui regissent cette activite et ce n'est plus une acti
vite para-agricole. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Die ganze Diskus
sion zu all diesen Anträgen dreht sich nicht um den Agrotou
rismus, sondern um die Gewerbebetriebe, von denen die 
Rede war. Es geht um Schreinereien, Schmieden, Fahr
zeugwerkstätten, nicht aber um Agrotourismus. Beim Agro
tourismus sind die Verhältnisse häufig etwas anders als bei 
einem gewöhnlichen Restaurant. Ein im Agrotourismus täti
ger Landwirt ist also beispielsweise nicht gehalten, ge
trennte WC für Männer und Frauen einzurichten. Ein Brett 
über der Jauchegrube wird da genügen. Es ist ja gerade die
ses Brett, das so viele Touristen anlockt. (Heiterkeit) 

Beck Serge (RL, VD): Monsieur le conseiller federal, est-ce 
que vous pourriez nous faire part de Ja position du gouver
nement, puisque vous disiez tout a l'heure que vous pouviez 
vous rallier a Ja proposition de Ja minorite Menetrey-Savary, 
alors que Je Conseil federal a propose autre chose? Alors, 
quelle est Ja position du Conseil federal? 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich habe die Posi
tion klar ausgedrückt: Frau Menetrey-Savary geht in ihrer 
Absicht in dieselbe Richtung, in die der Bundesrat geht. Der 
Bundesrat ist aus Gründen der politischen Akzeptanz nicht 
so weit gegangen wie Frau Menetrey-Savary. Ich habe zuge
fügt, ich könnte damit leben, wenn der Antrag Menetrey-Sa
vary angenommen würde - dies eigentlich vorausschauend, 
damit, wenn er angenommen würde, ich mich nicht in einer 
Jauchegrube ertränken müsste. (Heiterkeit) 

Brunner Toni (V, SG), für die Kommission: Ja, Herr Bundes
rat, lieber ein Brett auf der Jauchegrube als ein Brett vor 
dem Kopf. So gesehen kann ich Ihnen beipflichten. 
Die Minderheit Menetrey-Savary möchte Artikel 24b Ab
satz 1 streichen. Diesen Streichungsantrag lehnte die Kom
mission aus mehreren Gründen ab. Es geht einmal um Treu 
und Glauben. 1998 hat das Schweizervolk eine Revision des 
Raumplanungsgesetzes gutgeheissen, die explizit neu auch 
diesen Artikel 24b Absatz 1 beinhaltet. Demnach können 
landwirtschaftliche Betriebe, die ohne ein Zusatzeinkommen 
nicht weiterbestehen können, unter gewissen Bedingungen 
betriebsnahe nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe in be
stehenden Bauten und Anlagen betreiben. Das Kriterium 
des Zusatzeinkommens wurde in der Vernehmlassungsvor
lage vorerst noch weggelassen, ist dann aber nach der Ver
nehmlassung wieder eingefügt worden, womit dieser Arti
kel 24b Absatz 1 materiell dem bisherigen Recht entspricht. 
Es wurde also explizit, Herr Messmer, in dieser Bestimmung 
auf die Bedürfnisse und Anliegen des Gewerbes Rücksicht 
genommen. Materiell wird sich also nichts ändern, und es 
wäre unredlich, diesen Absatz jetzt herauszustreichen, 
nachdem er erst im Jahr 2000 in Kraft getreten ist. 
In der Praxis erweisen sich zudem die restriktiven Vorgaben 
in Artikel 24b Absatz 1 als sehr hohe Hürde für einen Bau
ern, überhaupt einen solchen Nebenbetrieb einzurichten. 
Die Zahl der Bewilligungen in den Kantonen spricht eine 
deutliche Sprache. Sie ist extrem niedrig, und die Befürch
tungen, die damals im Zusammenhang mit der Einführung 
dieser Bestimmung geäussert wurden, haben sich in keiner 
Art und Weise bestätigt. 
Erlauben Sie mir noch ein Wort zu Artikel 24b Absätze 1 bis 
und 1ter, die ja unbestritten sind. Diese beiden Absätze fan
den in der Kommission eine breite Zustimmung und sind ein 
zentrales Element dieser kleinen Teilrevision. Damit sollen 
unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens Ne
benbetriebe mit einem engen sachlichen Bezug zur Land
wirtschaft bewilligt werden. Es sollen auch, sofern in den 

vorhandenen Gebäuden zu wenig Platz besteht, massvolle 
Erweiterungen zugelassen werden. Wir sind dem Bundesrat 
dankbar, dass er bereits in der Botschaft ausgeführt hat, 
was er unter einer massvollen Erweiterung versteht. Er hat 
nämlich ausgeführt, dass Ausbauten bis zu 100 Quadratme
ter möglich sein sollen. 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: Nous avons 
decide de nous partager les interventions de Ja commission, 
pour eviter a mon collegue des contorsions collegiales ex
cessives! 
Autant la commission est acquise a l'idee qu'il faut faciliter 
l'exercice d'activites accessoires aux agriculteurs pour con
solider leurs revenus, autant eile pense qu'il faut eviter Je de
veloppement d'une zone de non-droit qui biaiserait la con
currence. II s'agit d'eviter que les agriculteurs n'exercent une 
concurrence deloyale vis-a-vis d'autres PME, ou meme que 
l'on se mette a exercer systematiquement certaines activites 
secondaires ou tertiaires a la ferme plutöt que dans la zone 
industrielle ou artisanale, dans Je seul but de contourner la 
legislation, par exemple en matiere de TVA, d'environne
ment, de securite ou de droit du travail. 
La majorite de la commission a donc choisi d'ajouter un ali
nea 1quater a l'article 24b pour rappeler et preciser que les 
activites accessoires non agricoles doivent satisfaire aux 
memes exigences legales et aux memes conditions-cadres 
que les entreprises commerciales ou artisanales en situation 
comparable dans la zone a bätir. C'est un point important: la 
formulation parle a dessein d'une equivalence, pour autant 
que l'on soit dans des conditions comparables. Ainsi, il est 
par exemple evident que l'on ne sera pas oblige d'appliquer 
strictement les memes exigences techniques aux toilettes 
d'une buvette d'alpage qu'a celles d'un restaurant du centre
ville. De ce fait, je pense que le president de la Confedera
tion continuera plutöt a aller au restaurant au centre-ville! 
Enfin, s'agissant de la proposition subsidiaire Fattebert, eile 
est vraiment confuse parce que ce sont les conditions d'au
torisation, et pas l'autorisation elle-meme, qui devraient sa
tisfaire, ce qui est deja bizarre; et puis, elles devraient satis
faire a des regles de Ja concurrence, comme si celles-ci 
etaient un corpus defini. Cette tormulation n'est absolument 
pas claire. 
La majorite de Ja commission a longuement reflechi, discute 
et prepare sa proposition avec l'administration. Le Conseil 
federal a pu s'y rallier. Je crois donc vraiment que Ja proposi
tion de Ja majorite est plus solide. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Vor der Abstimmung 
benütze ich die Gelegenheit, Frau Gadient ganz herzlich 
zum Geburtstag zu gratulieren. (Beifall) 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 115 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

Abs. 1 quater- Al. 1 quater 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 131 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 42 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 Stimmen 
Für den Eventualantrag Fattebert .... 54 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 24c Abs. 3 
Antrag Dupraz 
Das kantonale Recht kann allerdings den Umbau solcher 
Bauten und Anlagen in Wohngebäude bewilligen, sofern 
dies nicht mit neuen Infrastrukturen - Strassen, Kanalisation 
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(Wasser und Abwasser), Wasser-, Strom- und Gasan
schlüsse - zu Lasten der Gemeinwesen verbunden ist. 

Art. 24c al. 3 
Proposition Dupraz 
Toutefois, le droit cantonal peut autoriser la transformation 
entiere de telles constructions et installations en logements, 
pour autant qu'elle ne necessite pas de nouvelles infrastruc
tures - routes, canalisations (eaux usees, eaux claires), ad
duction d'eau, raccordement aux reseaux electrique et du 
gaz - aux frais des collectivites publiques. 

Dupraz John (RL, GE): II y a quatre ans deja, j'ai depose 
!'initiative parlementaire 02.453, «La transformation des bäti
ments en zone agricole. Une competence cantonale». En ef
fet, lors de la premiere revision partielle de la loi sur l'amena
gement du territoire, les dispositions adoptees par les 
Chambres federales ont enleve taute la marge de manoeu
vre que certains cantons avaient pour autoriser la transfor
mation de bätiments existants, notamment en logements, ou 
une transformation totale. 
Aujourd'hui, la revision partielle qui nous est proposee est 
vraiment une minirevision, qui est la bienvenue il est vrai, 
mais que je qualifierai pratiquement d'ordre reglementaire 
parce qu'elle ne traite absolument pas le dossier des mai
sons sises en zone agricole qui n'ont plus d'affectation agri
cole. 
Je tiens a declarer mes liens d'interets: je suis vice-president 
de l'Union suisse des paysans, agriculteur moi-meme, mais 
j'affirme que je n'ai pas de maison sise en zone agricole, 
donc que je ne suis pas concerne a titre personnel par 
l'amendement que je propose. 
Le projet de revision partielle que nous examinons au
jourd'hui tauche, pour le biogaz, entre 500 a 1000 exploitati
ons, qui vont pouvoir en profiter. En ce qui concerne les acti
vites annexes, si nous disons que 1 O pour cent des 
exploitations agricoles vont pouvoir s'y consacrer, et que 
dans dix ans il y en aura taut au plus 45 000 avec la restruc
turation en cours, les dispositions que nous sommes en train 
d'accepter s'appliqueront a un peu plus de 5000 exploitati
ons. 
Le vrai probleme, ce sont les maisons existantes sises en 
zone agricole, qui n'ont plus d'affectation agricole. Ce n'est 
pas un probleme qui tauche uniquement les agriculteurs, 
mais aussi tous les proprietaires qui possedent les maisons 
precitees et qui se trouvent dans des difficultes parce qu'ils 
rencontrent des obstacles juridico-administratifs qui font 
qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs bätiments. II est vrai que 
la situation n'est pas la meme pour des «rustici» perches a 
2000 metres d'altitude dans les Grisons que pour des mai
sons situees sur le Plateau suisse aux abords de grandes 
villes. 
Par ma proposition, je propose de donner la competence 
aux cantons. Or quoi de plus confederal que de donner a ti
tre subsidiaire la competence d'agir aux cantons, en prolon
gement de la competence juridique de la Confederation? 
Ensuite, il s'agit de la transformation en logements des mai
sons existantes, pour eviter justement la concurrence que 
redoutent tant les entreprises et les milieux economiques -
bien plus conservateurs, a mon avis, que les paysans dans 
cette affaire - et j'ajoute que de telles transformations ne 
doivent susciter aucuns frais complementaires et supple
mentaires pour les collectivites publiques. Quai de plus equi
libre? Or, Monsieur Rumley, chef de l'office, m'a fait savoir 
par personne interposee que ma proposition etait mal redi
gee, parce qu'elle pouvait aussi par exemple concerner les 
hangars militaires en zone agricole. Mais veut-on une fois 
aborder veritablement ce probleme ou bien veut-on en re
mettre la solution aux aalendes grecques? 
En fait, je considere qua ma proposition est moderee. Cer
tains retorquent qu'elle met en peril le fragile equilibre de la 
loi qui est votee actuellement et qu'on risque un referendum. 
Mais de gräce! Notre conseil est le premier a etudier cette loi 
et je ne vois pas quel serait le danger si on accepte cette 
disposition en premiere lecture, ce qui permettrait au conseil 
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suivant, et en deuxieme lecture a notre conseil, de voir dans 
quelle mesure cette disposition serait applicable. Car au
cune reponse n'a ete donnee a mon initiative parlementaire 
dont on a demande la prorogation du delai. Monsieur Rum
ley m'a fait savoir qu'on doublerait dans l'ordonnance les 
possibilites offertes aujourd'hui de construire des logements 
dans ces maisons existantes. Mais j'attends de voir! J'at
tends de voir! Et si on veut doubler ces possibilites, pourquoi 
a-t-on attendu quatre ans? 
Je considere que cet immobilisme et ce conservatisme sont 
en train d'enterrer et de tuer notre pays, de nous empecher 
d'entreprendre et d'oser! Alors pour une fois, je vous de
mande d'oser avec moi! 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die FDP-Fraktion und 
die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie den Antrag Dupraz ab
lehnen. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Wir bitten Sie dringend, den 
Antrag Dupraz abzulehnen. Mit diesem Antrag würden Sie 
die Trennung von Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet 
faktisch aufheben, weil mit dem Antrag Dupraz jede beste
hende Baute ausserhalb der Bauzone zu Wohnzwecken um
genutzt werden könnte. 
Ich habe Ihnen beim Eintreten gesagt, dass es heute rund 
540 000 Bauten ausserhalb der Bauzone gibt, etwa ein Drit
tel des gesamtschweizerischen Gebäudebestandes. Etwa 
zwei Drittel dieser Bauten dürften landwirtschaftliche Bauten 
sein. Das bedeutet, dass der ganze Rest von rund 200 000 
Gebäuden aufgrund dieser Bestimmung umgenutzt werden 
könnte. Das sind Militärbunker, das sind grosse Lagerhallen, 
das sind Industriebauten, das sind Landwirtschaftsbauten, 
die seit 1972 nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. 
Ein Schweinestall, in dem es längst keine Schweine mehr 
hat, würde neu ein Wohngebäude; in einer grossen leerste
henden Scheune hätten zwölf Wohnungen Platz, in der ehe
maligen Fabrik und in der Lagerhalle noch mehr. Einzige Be
dingung: Die dafür notwendigen lnfrastrukturbauten dürften 
nicht zulasten der Gemeinwesen erstellt werden. Das ist ja 
nett - die Gemeinden hätten dafür eh kein Geld. Die Grund
eigentümer hingegen könnten das sehr wohl tun, und in klei
nen Gemeinden könnten sie via Gemeindeversammlung 
wohl auch den Ausbau durch die Gemeinde unter dem Titel 
Gleichberechtigung gegen deren Willen erreichen. Bei den 
erwähnten zwölf Wohnungen in der ehemaligen, weit abge
legenen Scheune wären das dann die entsprechende Kana
lisation, wo es bisher keine hatte, die breite Zufahrtsstrasse, 
wo es bisher keine hatte - vielleicht einen Flurweg -, und 
dreissig Parkplätze. 
Der Antrag Dupraz will zudem, dass nur die lnfrastrukturbau
ten nicht zulasten der Gemeinden gehen - den Unterhalt 
hingegen dürfen die Gemeinden dann schon übernehmen, 
beispielsweise die Schneeräumung - in den letzten Tagen 
aktuell -, die Strassenbeleuchtung, den Schulbus. Kommt 
dazu, dass in Artikel 24c Absatz 2 Felgendes steht: «In je
dem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen 
der Raumplanung vorbehalten.» Dieser Vorbehalt gilt in Ab
satz 3 offenbar nicht, das heisst, die wichtigen Anliegen der 
Raumplanung bleiben auf der Strecke. 
Ein derart gravierender Schritt, ein Antrag mit derart schwer
wiegenden Folgen für die Raumplanung in der Schweiz 
müsste, wenn schon, in einer Totalrevision mit all ihren Kon
sequenzen diskutiert und vor allem in die Vernehmlassung 
geschickt werden. Dann müsste er auch mit der Frage ver
knüpft werden: Muss wirklich jede Baute, blass weil sie ein
mal erstellt wurde, bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben? 
Sollten wir nicht auch den Mut haben, den besagten Schwei
nestall, in dem es seit Jahren keine Schweine mehr hat, 
oder die Lagerhalle, die seit Ewigkeiten vor sich hin rostet, 
und den Militärbunker, den die Armee längst vergessen hat, 
halt irgendwann einmal abzureissen? 
Eine Zustimmung zum Antrag Dupraz wäre eine Bankrotter
klärung an die Raumplanung in der Schweiz. Ich bitte Sie, 
das nicht zu tun, im Interesse des Landes, aber auch im In
teresse der produzierenden Bauern. Sie werden innert 
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Kürze finanziell nicht mehr konkurrenzfähig sein, und ver
mutlich wird jeder halbwegs schlaue Bauer sich überlegen 
müssen, wieso er weiterhin Kühe in seinem Stall halten soll, 
wenn Wohnungen doch viel lukrativer sind. Die Frage ist 
dann allerdings, wer das umliegende Land noch bewirt
schaften soll, von all den Konflikten mit landwirtschaftlichen 
Gerüchen und dem Geläute der Glocken der wenigen noch 
verbliebenen Kühe mal abgesehen. 
Kommt dazu, dass die vorliegende Teilrevision den Bäuerin
nen und Bauern Verbesserungen bringen soll. Das ist der 
Grund, warum wir ihr zustimmen. Herr Dupraz hingegen will 
etwas völlig anderes, das mit Bauern nichts zu tun hat, wohl 
aber mit Bauen, und zwar ausserhalb der Bauzone. Ihr Ja zu 
diesem Antrag hätte unser Nein zur Revision zur Folge. 
Meine abschliessende Bemerkung ist eher organisatori
scher Natur: Mit einer Zustimmung zu diesem Antrag provo
zieren Sie das Referendum - das ist offenbar auch Kollege 
Dupraz klar. Sie schieben damit aber die Erleichterung für 
die Bäuerinnen und Bauern um Jahre hinaus. Tun Sie das 
nicht! 
Lehnen Sie den Antrag Dupraz ab. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Dieser Antrag Dupraz kommt 
recht harmlos daher. Aber er ist verheerend -verheerend für 
unsere Raumplanung, verheerend für unsere Randgebiete, 
verheerend für unsere Gebiete, die ganz auf den Tourismus 
setzen und eine intakte Landschaft anbieten wollen. Warum 
ist das so? 
Wenn in irgendeinem Gehöft oder Stall ausserhalb der Bau
zone, z. B. in einem Skigebiet, eine kleine Wohnung einge
richtet und noch ein kleiner Gartenhag rundherum erstellt 
wird, stört das eigentlich niemanden. Es ist nicht der Einzel
fall, der stört, denn im Einzelfall fährt zu diesem Haus nur ein 
einziger Automobilist oder nur eine einzige Automobilistin. 
Die Landschaft wird dadurch kaum beeinträchtigt, auch die 
Erholungsuchenden werden es nicht, und auch der Touris
mus wird dadurch nicht gestört. 
Aber es wird leider nicht beim Einzelfall bleiben. Es ist die 
Vielzahl dieser Fälle, die dann das Problem ergeben wird. 
Das ist überall so in der Raumplanung, es ist auch in der Zo
nenplanung, bei den Baubewilligungen so. Der Einzelfall ist 
selten das Problem; aber die Vielzahl dieser «Sündenfälle» 
ergibt das grosse Problem. Denken Sie nicht, dass es bei ei
nem einzigen Fall bleiben wird. Das wird Konsequenzen für 
unsere ganze Landschaft haben. Vor allem die Rand- und 
Bergregionen, wo die Erholung und der Tourismus, ein nach
haltiger Tourismus, im Vordergrund stehen sollten, werden 
mit dieser Bestimmung Probleme haben. 
Es bleibt eben nicht bei einer Zufahrt, es werden zehn, 
zwanzig, ja Dutzende zufahren. Es bleibt wahrscheinlich 
auch nicht dabei, dass ein Einzelner irgendwo eine kleine In
vestition macht. Mit dieser Bestimmung können ganze Über
bauungen erstellt werden, denn die Voraussetzung ist nur, 
dass die Kosten nicht bei der Gemeinde anfallen, sondern 
bei den Erstellern oder Bewohnern solcher Liegenschaften. 
Das kann nicht im Interesse unseres Landes, nicht im Inter
esse unserer Regionen liegen, die mit einem nachhaltigen 
Tourismus besser fahren, als wenn sie ihre Landschaften mit 
derartigen Experimenten kaputt machen. 
Ich bitte Sie daher, diesen Antrag abzulehnen. 

Dupraz John (RL, GE): Cher collegue, vous voyez un peu le 
diable dans cette proposition. Mais que faites-vous des mai
sons qui n'ont plus d'affectation agricole: vous las demolis
sez? 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es geht ja nicht darum, dass 
man mit dieser Bestimmung hier irgendwelchen Bauern hilft 
oder irgendwelche Eigentümer bevorzugt, die ihre Gebäude 
nicht mehr unterhalten können. Es geht hier in der Konse
quenz darum, dass wir in grossem Umfang neue Nutzungs
möglichkeiten ausserhalb der Bauzonen zur Verfügung stel
len, und das wollen wir nicht. 

Walter Hansjörg (V, TG): Der Antrag Dupraz nimmt ein Pro
blem auf, das tatsächlich in unserem Land existiert. Es han
delt sich um die freiwerdenden Bauten, die nicht mehr land
wirtschaftlich genutzt werden, auch Wohnbauten ausserhalb 
des Baugebietes. Die SVP-Fraktion hat seine gleichlautende 
parlamentarische Initiative unterstützt. Ich bin der Auffas
sung, dass es ein Problem ist, das subsidiär gelöst werden 
soll. Wir haben verschiedene Wohn- und Raumordnungsfor
men in unserem Land, ich denke an die Streusiedlungen; es 
sind vor allem Tourismusgebiete betroffen. Die Frage ist: 
Wie können wir rechtlich erwirken, dass diese Bauten, wenn 
sie nicht mehr benutzt werden, abgebrochen werden? Es ist 
abzuwägen, ob es sich lohnt, hier wieder Wohnraum einzu
richten, wie das früher war. Aber der Landwirtschaftsbetrieb 
existiert nicht mehr, es geht nicht mehr um zusätzliche 
Wohnbauten. Von daher danke ich für diese Diskussion. Ich 
gehe auch davon aus, dass das Problem dann bei der Ge
samtrevision des Raumplanungsrechtes nochmals kommen 
wird. Es ist ein Problem. 
Weil wir dieses Anliegen - diese parlamentarische Initia
tive - unterstützt haben, werden wir hier auch unser Zeichen 
setzen und diesen Antrag unterstützen, damit das wichtige 
Thema eben auch einmal behandelt, thematisiert, entwickelt 
wird. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Es geht bei diesem 
Antrag um sehr viele Bauten ausserhalb der Bauzone. Das 
bedeutet, dass der zentrale Grundsatz der Trennung zwi
schen Baugebiet und Nichtbaugebiet tatsächlich tangiert 
wird. Es geht in erster Linie um sehr viele Scheunen, die als 
Wohnungen genutzt werden könnten. Es wurde zu Recht 
gesagt: Nicht nur ehemals landwirtschaftliche Bauten, son
dern auch militärische Bauten würden darunterfallen, also 
Hangars oder Festungen, die in Lofts umgebaut werden 
könnten. Das könnte durchaus interessant sein, auch vom 
Architektonischen her, das könnte mir noch gefallen. Sie 
müssen aber nebst dem Interesse, in einer ehemaligen Pan
zergarage zu wohnen, auch sehen, dass das infrastrukturell 
einiges bedeutet: Die Abwasseranlagen, die Strassen usw. 
müssten gebaut werden. 
Wir befinden uns im Raumplanungsgesetz. Da ist es von 
zentraler Wichtigkeit, dass der ursprüngliche Gedanke des 
Raumplanungsgesetzes, nämlich der Erhalt der Landschaft, 
berücksichtigt wird. Von daher bin ich sehr gerne bereit, das 
in der Totalrevision gründlich zu diskutieren. Aber hier kön
nen Sie das nicht bringen, es würde die Akzeptanz dieser 
kleinen Gesetzesrevision entscheidend gefährden. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Bundespräsident, Sie haben 
jetzt mit diesen militärischen Bauten etwas von der Proble
matik abgelenkt. Was ist eigentlich die Vision des Bundesra
tes bezüglich der freiwerdenden landwirtschaftlichen Ge
bäude? Sie verlangen von der Landwirtschaft einen 
Strukturwandel; es werden Gebäude frei. Wie geht es mit 
diesen Gebäuden weiter? Sollen diese zerfallen, oder wie 
sieht das der Bundesrat? Für mich ist der Antrag Dupraz ein 
Schritt in die richtige Richtung. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Damit die landwirt
schaftlichen Gebäude besser umgenutzt werden können, 
haben wir diese Vorlage unterbreitet. Damit soll besser auf 
die Strukturänderungen reagiert werden können. Artikel 24b 
eröffnet denn auch die Möglichkeit, nichtlandwirtschaftliche 
Betriebe einzurichten; er ist auch mit «Nichtlandwirtschaftli
che Nebenbetriebe» überschrieben. Wenn jemand im 
Hauptgebäude eines Bauernhofes wie gesagt Agrotouris
mus oder ein Nebengewerbe betreiben will, haben wir jetzt 
dafür die Türe geöffnet. Aber es soll nicht in jeder Scheune, 
auch nicht im Feld draussen, wo bis jetzt vielleicht Holz usw. 
gelagert wurde, künftig eine WG in einem Loft wohnen kön
nen. Das wäre eine extensive Nutzung, die der Bundesrat 
mit dieser sachten Öffnung bewusst nicht zulassen will; ich 
habe es betont. 
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Brunner Toni {V, SG), für die Kommission: Wir sind jetzt bei 
Artikel 24c, somit bei einem Artikel, der in der Kommission 
nicht zur Diskussion stand. 
Zum Antrag Dupraz: Dieser orientiert sich an der parlamen
tarischen Initiative, die der Antragsteller ebenfalls einge
reicht hat. Ihr Titel war: «Umbauten in der Landwirtschafts
zone. Kantonale Kompetenz», und Herr Dupraz möchte in 
Artikel 24c einen neuen Absatz 3 einfügen. Der Antragsteller 
möchte, dass im kantonalen Recht das Umbauen von Anla
gen und Bauten in Wohngebäude gemäss Artikel 24c zuge
lassen werden könnte. 
Vielleicht zu diesem Artikel 24c des Raumplanungsgeset
zes: Er ist anwendbar auf Bauten und Anlagen, die seiner
zeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt 
oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung 
von Erlassen und Plänen jedoch zonenwidrig geworden 
sind. Herr Dupraz möchte nun mit seinem Antrag zweierlei: 
Er möchte dem Kanton mehr Kompetenz geben und natür
lich damit bei Umbauten sogenannt bestehender zonenwid
riger Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone mehr 
Spielraum für die Schaffung von Wohnraum ermöglichen. 
Von den Auswirkungen und Möglichkeiten und von den 
Ambitionen her stellt natürlich dieser Antrag die restliche 
Revision neidlos in den Schatten. Das muss man anerken
nen. 
Doch als wie berechtigt das Anliegen von Herrn Dupraz 
auch empfunden werden kann, es stellt sich natürlich trotz
dem die Frage, ob sein Antrag dem Grundsatz Rechnung 
trägt, dass wir in diese Vorlage nur mehrheitsfähige Lösun
gen eingepackt haben. Aus diesem Grunde ist eine gewisse 
Zurückhaltung gegenüber seinem Antrag halt weit verbreitet, 
um das jetzt einmal vorsichtig auszudrücken. 
Dennoch ist man bei der heutigen Revision in Bezug auf die 
Umnutzung bestehender landwirtschaftlicher Wohnbauten 
zu landwirtschaftsfremdem Wohnen nicht ganz untätig ge
blieben. Die Flexibilität soll nämlich in zweierlei Hinsicht er
höht werden. Die in Artikel 42 Absatz 3 der Raumplanungs
verordnung enthaltene flächenmässige Begrenzung -
Erweiterung um höchstens 100 Quadratmeter - soll für Er
weiterungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens 
gestrichen werden. Zudem soll innerhalb des bestehenden 
Volumens bewohnter Gebäude auf eine relative Grenze für 
die dem Wohnen dienende Nebennutzfläche ganz verzichtet 
werden. Durch die Revision wird demnach innerhalb der be
stehenden Gebäudevolumen eine vollständige Weiternut
zung ermöglicht. 
Von daher wird dem Anliegen bestimmt in einem ein bis
schen bescheideneren Umfang auch in dieser Vorlage 
Rechnung getragen. 

Stump Doris {S, AG): Herr Brunner, Sie sind Kommissions
sprecher. Sie haben jetzt ausführlich referiert, was dieser 
Antrag soll und kann. Auf welcher Diskussionsgrundlage in 
der Kommission haben Sie das gemacht? 

Brunner Toni {V, SG), für die Kommission: Wenn Sie mir 
sehr genau zugehört haben, müssen Sie mir attestieren, 
dass ich in meinen Ausführungen überaus korrekt gewesen 
bin. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe os 084/2968) 
Für den Antrag Dupraz .... 70 Stimmen 
Dagegen .... 95 Stimmen 

Art. 24d 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bis 
.... Tierhaltung dienen und eine besonders tierfreundliche 
Haltung gewährleisten. Neue Aussenanlagen .... 
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Art. 24d 
Proposition de la commission 
Titre, al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bis 
.... a proximite, a condition qu'ils garantissent une detention 
particulierement respectueuse des animaux. Les nouvelles 
installations .... 

Angenommen - Adopte 

Art. 27a 
Antrag der Mehrheit 
.... Gesetzgebung können einschränkende Bestimmungen 

Antrag der Minderheit 
{Rutschmann, Bigger, Brunner Toni, Hegetschweiler, Keller, 
Kunz, Markwalder Bär, Reymond, Schibli) 
Streichen 

Art. 27a 
Proposition de Ja majorite 
La legislation cantonale peut prevoir .... 

Proposition de Ja minorite 
{Rutschmann, Bigger, Brunner Toni, Hegetschweiler, Keller, 
Kunz, Markwalder Bär, Reymond, Schibli) 
Bitter 

Rutschmann Hans {V, ZH): Mit dem neuen Artikel 27a kön
nen die Kantone auf dem Weg der kantonalen Gesetzge
bung einschränkende Bestimmungen zu den vorhin disku
tierten und geänderten Artikeln erlassen. Das bedeutet, 
dass die Kantone die geplanten Erleichterungen für die 
Landwirtschaft bezüglich der Bauten und Anlagen zur Ge
winnung von Energie aus Biomasse, der bäuerlichen Ne
benbetriebe sowie der landwirtschaftsfremden Wohnnut
zung und der hobbymässigen Tierhaltung in bestehenden 
Gebäuden einschränken oder sogar verbieten können. 
Auch wenn wir uns durchaus bewusst sind, dass die Pla
nungshoheit in erster Linie bei den Kantonen liegt, lehnen 
wir die Ermöglichung dieser einschränkenden Bestimmun
gen ab. Das Raumplanungsgesetz und die Raumplanungs
verordnung des Bundes regeln die grundsätzlichen Vorga
ben zur Raumplanung und geben den Kantonen 
Leitplanken. Innerhalb dieser Leitplanken verfügen die Kan
tone dann richtigerweise noch über einen relativ grossen 
Spielraum. Mit dem neuen Artikel 27a schaffen wir jedoch 
eine Rechtsunsicherheit zulasten der Landwirtschaft, aber 
auch zulasten einer besseren Nutzung der bestehenden 
Bausubstanz. Mit diesem neuen Artikel 27a gelten in den 
einzelnen Kantonen, wenn sie davon Gebrauch machen, un
terschiedliche Voraussetzungen. 
Die Einschränkung widerspricht auch dem Sinn und Geist 
der vorliegenden Gesetzesrevision. Mit der Revision des 
Raumplanungsgesetzes wollen wir der Landwirtschaft einige 
wenige Möglichkeiten zur Verbesserung der Betriebsstruktu
ren gewähren. Uns ist schon klar, dass es in der Schweiz 
unterschiedliche regionale Verhältnisse gibt. Hier geht es je
doch um die Bioenergie, um Nebenbetriebe, wie z. B. für 
Schlafen im Stroh, Besenbeizen oder das hobbymässige 
Halten von Tieren. Bei diesen Anliegen sind die regionalen 
Unterschiede nicht derart gross, dass sich einschränkende 
Bestimmungen rechtfertigen lassen. Es macht auch keinen 
Sinn, dass nach dieser Teilrevision in allen Kantonen eine 
Diskussion darüber geführt werden muss, ob und wie man 
diese sehr bescheidene Revision des RPG umsetzen will. 
Daran ändert auch die leicht geänderte Fassung der Kom
missionsmehrheit nicht viel. Zudem würden allfällige Geset
zesrevisionen auf Stufe Kanton wiederum sehr viel Zeit 
beanspruchen und die Umsetzung der vorliegenden Teilrevi
sion nochmals verzögern. Sodann ist Artikel 27a so formu
liert, dass er unseres Erachtens die Kantone geradezu ein-
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lädt, Einschränkungen vorzunehmen, obwohl die Kantone 
dies bei der Vernehmlassung teilweise gar nicht wünschten. 
Namens der Kommissionsminderheit ersuche ich Sie des
halb, den neuen Artikel 27a zu streichen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je m'etonne que 
ceux et celles qui se sont eleves contre l'idee par exemple 
de modifier l'article 24b - un article qui avait ete accepte en 
votation populaire - au nom du respect de la democratie ne 
fassent pas preuve du meme respect pour Je federalisme et 
les droits des cantons a mettre en oeuvre l'amenagement du 
territoire. C'est une competence qu'ils ont et que Ja Consti
tution federale leur garantit. II y a longtemps que nous 
sommes bombardes de propositions visant a etendre les 
competences des cantons, toujours en vue d'obtenir des as
souplissements et des derogations en faveur des construc
tions dans les zones agricoles. On vient encore d'en avoir un 
exemple avec la proposition Dupraz. 
Le groupe des Verts trouve difficile d'admettre que les com
petences cantonales ne soient reconnues que lorsqu'elles 
visent a l'extension des libertes et qu'on les refuse quand 
c'est !'inverse. C'est une democratie a geometrie variable, et 
cela n'est pas acceptable. II existe des cantons qui ont 
d'ores et deja etabli de maniere parfaitement democratique 
des politiques plus rigoureuses en matiere de protection des 
zones agricoles et on voit mal pourquoi ils devraient 
maintenant a tout prix s'aligner sur les positions plus permis
sives de la Confederation. C'est le cas sauf erreur du canton 
de Geneve, en tout cas en ce qui concerne le reglement 
pour l'extension des surfaces constructibles dans les zones 
agricoles et dans les anciennes fermes. Supprimer autori
tairement a ces cantons le droit de poursuivre dans la voie 
qu'ils ont choisie, c'est un abus de democratie. 
Le groupe des Verts vous recommande de suivre Ja majo
rite. 

Stump Doris (S, AG): Einmal mehr will eine Minderheit der 
Kommission die Kompetenz der Kantone einschränken. Ich 
kann der Rechten den Vorwurf nicht ersparen, wie es auch 
Frau Menetrey-Savary bereits gemacht hat, dass sie hier be
reit ist, die Kompetenzen der Kantone zu erweitern, wenn es 
zu ihren Gunsten ist. Sie sind aber nicht bereit, den Kanto
nen Kompetenzen zu erteilen, die auch einschränkend sind. 
Die Formulierung in diesem Artikel heisst immerhin, es 
«können» einschränkende Bestimmungen erlassen wer
den, und nicht, es «müssen» Einschränkungen gemacht 
werden. Das heisst, die Kantone können aufgrund der spezi
ellen Situation jeweils entscheiden, ob sie einschränkende 
Bestimmungen erlassen sollen. 
Die Kompetenz der Kantone wurde bereits in der Beratung 
in der Kommission eingeschränkt oder zumindest reduziert, 
nämlich auf die Formulierung: «Auf dem Weg der kantona
len Gesetzgebung .... » Ursprünglich hatte der Bundesrat 
vorgeschlagen, dass auch in der Nutzungsplanung Ein
schränkungen vorgenommen werden könnten. Die Kommis
sion hat das bereits herausgestrichen und ist Ihrem Anliegen 
ein Stück weit entgegengekommen. 
Raumplanung wird in den Kantonen umgesetzt; das wurde 
bereits mehrmals gesagt. Die Kantone müssen die Möglich
keit haben, auch entsprechend den speziellen Siedlungs
strukturen Erlasse herauszugeben. 
Deshalb unterstützt die SP-Fraktion hier den Antrag der 
Mehrheit. 

Lustenberger Ruedi {C, LU): Die CVP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit und lehnt die Fassung des Bundesrates und 
auch den Antrag der Minderheit ab. 
Es liegt wohl im Interesse der subsidiär verteilten Verantwor
tung und Kompetenzen im Raumplanungsrecht - und zwar 
nicht nur im Vollzug, sondern eben auch in der Ausführungs
gesetzgebung -, dass den Kantonen aufgrund ihrer unter
schiedlichen Voraussetzungen ein gewisser Spielraum auf 
Gesetzesstufe - ich betone: auf Gesetzesstufe - eingeräumt 
wird. Wenn ich «Gesetzesstufe» sage, dann verneine ich 
selbstredend die Ansichten des Bundesrates, auch den Nut-

zungsplanungsorganen ein zusätzliches Recht einzuräu
men. Wir als Gesetzgeber haben die Pflicht, so zu legiferie
ren, dass nicht am Schluss die Richter en masse über die 
Anwendung des RPG entscheiden. Mit dem Einbezug von 
Planungsverbänden öffnen wir Tür und Tor, und wir geben 
den gesetzgeberischen Handlungsspielraum in die Hände 
von Gremien, in denen kantonale Verwaltungen und lokale 
Exekutiven das Sagen haben. Das ist einer rechtsgleichen 
Auslegung mindestens auf der Stufe Kanton nicht förderlich. 
Es widerspricht auch dem Grundsatz, dass der Gesetzgeber 
legiferiert und nicht ein Gremium von Vertretern regionaler 
Exekutiven, von Experten und von kantonalen Verwaltungen 
und schon gar nicht von jenen, welche das Verbandsbe
schwerderecht ausüben - das ist ja speziell in Raumpla
nungsfragen sehr häufig der Fall. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Mehrheit zu unterstützen. 

Keller Robert {V, ZH): Namens der SVP-Fraktion bitte ich 
Sie, den Minderheitsantrag Rutschmann zu unterstützen 
und Artikel 27a zu streichen. Herr Rutschmann hat Sie so
eben umfassend orientiert; ich muss mich also nicht auf alle 
Details konzentrieren. 
Gestatten Sie mir doch, einige Punkte zu erwähnen. Die Än
derungen im Gesetz sind minimal. Alle Zusätze haben Sie ja 
gestrichen, und daher sollten alle Landwirte das Gesetz in 
dieser Form in unserem Land anwenden können. Der Markt
druck wird überall, auch bei den Bauern, zunehmen. Sie 
brauchen entsprechende Möglichkeiten, um sich zu entwik
keln. Die Anliegen des Gewerbes haben Sie unterstützt; sie 
sind ja explizit im Gesetz verankert - Stichwort: gleich lange 
Spiesse. 
Wir sind uns bewusst, dass Unterschiede zwischen der 
Berg- und der Mittellandzone, also vom Jura über das Mittel
land bis ins Appenzellerland, bestehen. Auch in den Bergen 
herrschen nicht überall gleiche Verhältnisse. Aber überall ist 
diese minimale Forderung sicher verkraftbar. 
Einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Nach Rücksprache 
mit Vertretern der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren
konferenz der Kantone (SPUK) kam ich zu folgendem 
Schluss, da ich von wichtiger Seite hörte: Kein Kanton 
möchte seinen Bauern schlechtere Bedingungen bieten als 
der Nachbarkanton. 
Dem sollten Sie zustimmen; Artikel 27a ist ersatzlos zu strei
chen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Christen Yves {RL, VD): Je m'exprime ici au nom d'une 
courte majorite du groupe radical-liberal. 
En biffant cet article, Ja minorite Rutschmann voudrait faire 
appliquer les dispositions que nous venons de decider uni
formement pour tous les cantons. Or, le principe de cette re
vision est de donner aux cantons les possibilites de prendre 
en campte l'evolution structurelle de l'agriculture et les impli
cations regionales de cette evolution: le Conseil federal fixe 
un cadre, avec des possibilites maximums; les cantons qui 
ne veulent pas les utiliser peuvent le faire par une procedure 
legislative cantonale, devant leur Grand Conseil. 
Le Conseil federal souhaitait prevoir egalement une proce
dure par plan d'affectation. La majorite de la commission 
vous propose d'etre plus restrictifs. Elle propose ainsi: «La 
legislation cantonale», seulement «peut prevoir». Car cette 
legislation cantonale, selon les cantons, est quand meme 
assez lourde et il taut de bonnes raisons, des raisons fon
dees, pour introduire une restriction. Le canton de Vaud, par 
exemple, a deja annonce qu'il n'utiliserait pas cette possibi
lite. 
Trois cantons, dont en particulier ceux d'Uri et de Zoug, se 
sont exprimes pour une solution plus large teile qua Ja pro
pose la minorite Rutschmann. La plupart des autres cantons 
ou bien se sont abstenus, ou bien ont souhaite - et ils etai
ent nombreux dans ce cas - que cette disposition proposee 
par le Conseil federal soit maintenue. 
Je vous invite donc, au nom d'une courte majorite du groupe 
radical-liberal, a en faire de meme. 
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Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Wir sind schon mit 
dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission nicht unbedingt 
glücklich, in dem das Wort «Nutzungsplanung» gestrichen 
wird. Wir möchten den Kantonen lieber die volle Wahlfreiheit 
überlassen. Aber ich stelle hier keinen Antrag; Sie müssen 
darüber nicht abstimmen. Der Ständerat wird sich dazu noch 
äussern und sich darum kümmern. Auf jeden Fall geht die 
Minderheit zu weit. Es kann nicht angehen, dass die Kan
tone Aktivitäten zulassen müssen, die ihren eigenen, demo
kratisch zustande gekommenen Raumentwicklungsvorstel
lungen widersprechen. 

Müller Walter (RL, SG): Die Schweiz ist ja im Zuge der Glo
balisierung verzweifelt bemüht, aus einem Mikromarkt einen 
Minimarkt zu machen - Stichworte: Binnenmarktgesetz, Bil
dung. Ich stelle einfach fest und frage: Wollen Sie dann im 
Bereich Raumplanung aus einem Mikromarkt einen Nano
markt machen, dass die Kantone wieder alles verhindern 
können? 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Sehen Sie, Herr Mül
ler, wir leben in einer föderalen Demokratie. Das Vernehm
lassungsverfahren hat uns deutlich gezeigt, wie sehr die 
Kantone auf ihren raumplanerischen Privilegien beharren. 
Wir müssen das zumindest mit solchen Ausnahmeklauseln 
respektieren. Der Weg der Zentralisierung der Raumplanung 
ist sicher ein richtiger, aber er muss sachte und langsam und 
mit den entsprechenden Kompromissen begangen werden. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die Berichterstatter 
verzichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 05 084/2969) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Art. 34 Abs. 2; 36 Abs. 2bis; Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 34 al. 2; 36 al. 2bis; eh. II 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif· Beilage - Annexe 05 084/2970) 
Für Annahme des Entwurfes .... 139 Stimmen 
Dagegen .... 18 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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NationalraVConseil national 14.03.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 
NationalraVConseil national 24.03.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie beantragt ohne Gegen
stimme die Annahme des Gesetzentwurfes. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Meteorologie und Klimatologie 
Loi federale sur la meteorologie et la climatologie 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05 068/2973) 
Für Annahme des Entwurfes .... 161 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

02.088 

Stiftung 
Schweizerisches Landesmuseum 
Fondation 
Musee national suisse 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 29.11.02 (BBI 2003 535) 
Message du Conseil federal 29.11.02 (FF 2003 475) 
StänderaVConsell des Etats 15.12.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
NationalraVConseil national 14.03.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Rückweisung an den Bundesrat) 

Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
(= Renvoi au Conseil federal) 
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05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Bei der vor
liegenden Revision des Raumplanungsgesetzes handelt es 
sich um eine kleine, für die Landwirtschaft konzipierte Mini
Revision. Bekanntlich ist eine grosse Revision des Raumpla
nungsgesetzes im Gang, welche aber aufgrund der grossen 
Problemfelder, welche dort zu bearbeiten sind - Agglomera
tionsproblematik, Vereinfachung der Verfahren im Planungs
und Baubewilligungsrecht -, noch auf sich warten lässt. Der 
Bundesrat hat das Bedürfnis der Landwirtschaft, in ihren Ge
bäulichkeiten auch vermehrt nichtlandwirtschaftliche Er
werbsaktivitäten ausüben zu können, als dringlich erachtet 
und daher den vorliegenden Entwurf vorgelegt. 
Der Nationalrat war Erstrat und hat diese Vorlage am 
14. März dieses Jahres mit 155 zu 12 Stimmen überaus 
deutlich angenommen. Minderheitsanträge wurden durch
weg im Verhältnis zwei zu eins abgelehnt. Das zeigt, dass 
diese Vorlage im Nationalrat eine breite Unterstützung er
fahren hat. Ihre Kommission hat sich am 2. Mai und dann am 
11. September mit dieser Vorlage befasst und sie mit 11 
zu 1 Stimmen gutgeheissen. 
Ich will nicht den ganzen Strukturwandel beschwören, in 
dem sich die Landwirtschaft befindet, und das gesellschaftli
che Umfeld, das sich auch ändert, um dann More mathema
tico die einzelnen Bedürfnisse daraus logisch abzuleiten, die 
mit den einzelnen Artikeln dieser Vorlage befriedigt werden 
sollen. Es soll der Hinweis darauf genügen, dass allgemein 
die Auffassung vorherrscht, das bisherige Regime sei zu eng 
gewesen und die Kantone sollten die Möglichkeiten haben, 
bestehende Gebäude ausserhalb der Bauzonen künftig bes
ser nutzen zu lassen, als dies heute der Fall ist. 
Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte: 
1. Bauten und Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Bio
masse sollen unter bestimmten Umständen als zonen
konform erklärt werden können. Das betrifft Artikel 16a Ab
satz 1 bis. 
2. Bauten und Anlagen der inneren Aufstockung sollen auch 
in Zukunft zonenkonform sein. Der Bundesrat soll aber die 
Einzelheiten regeln können. Das betrifft Artikel 16a Ab
satz 2. 
Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe werden in zwei Ka
tegorien unterteilt: Erstens betriebsnahe nichtlandwirtschaft
liche Nebenbetriebe - für diese rechtfertigen sich bauliche 
Massnahmen in bestehenden Bauten und Anlagen, wenn 
ein landwirtschaftliches Gewerbe ohne ein Zusatzeinkom
men nicht weiterbestehen kann; zweitens nichtlandwirt
schaftliche Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen Be
zug zum landwirtschaftlichen Gewerbe - diese können 
bewilligt werden, ohne dass das Erfordernis eines notwendi
gen Zusatzeinkommens erfüllt sein muss. Zudem können 
unter Umständen massvolle Erweiterungen bestehender 
Bauten und Anlagen gerechtfertigt sein, wenn in diesen kein 
oder zu wenig Raum zur Verfügung steht. Auch darf Perso
nal angestellt werden, das ausschliesslich für diesen Neben
betrieb tätig ist; dies aber nur dann, wenn die im Nebenbe
trieb anfallende Arbeit zum überwiegenden Teil durch die 
Bewirtschafterfamilie geleistet wird. In diesen Fällen ist die 
Konkurrenzierung des Gewerbes, namentlich des Gastge
werbes, natürlich augenfällig. Der Nationalrat hat aus der 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Sicht der Kommission mit Artikel 24b Absatz 1 quater zu 
Recht eine Bestimmung geschaffen, welche die Wettbe
werbsverzerrungen, die mit dieser Revision möglich werden, 
in Grenzen hält. 
3. Ausserdem soll gemäss Artikel 24d die Hobbytierhaltung 
erleichtert werden. 
Letzten Endes wird kompetenzmässig eine 180-Grad-Wen
dung vollführt: Nach geltendem Recht gestattet der Bund 
den Kantonen, auf dem Gesetzgebungsweg gewisse Er
leichterungen von der eidgenössischen Norm vorzusehen, 
zum Beispiel für Bauten im Streusiedlungsgebiet. Mit dieser 
Revision ermöglicht der Bund selbst Erleichterungen in den 
genannten Bereichen und ermächtigt die Kantone mit dem 
neuen Artikel 27a, auf dem Wege der Gesetzgebung ein
schränkende Bestimmungen zu den hier revidierten Arti
keln 16a Absatz 2, 24b, 24c Absatz 2 und 24d zu erlassen. 
Die Kantone erhalten also eine Art Opt-out-Recht. Nehmen 
sie es nicht wahr, gilt Bundesrecht. 
Ihre Kommission ist weitgehend den Beschlüssen des Natio
nalrates gefolgt. Differenzen ergeben sich bei den zwei 
folgenden Punkten: Bei Artikel 16a Absatz 1 bis hat der Na
tionalrat auch die Gewinnung von Kompost aus Biomasse 
privilegieren wollen, was Ihre Kommission ablehnt. Bei Arti
kel 34 beantragt Ihnen die Kommission, den Richter wie bis 
anhin aus der Raumplanung selbst herauszuhalten; vorbe
halten bleibt die neue sogenannte subsidiäre Verfassungs
beschwerde an das Bundesgericht. Wir wollen, dass der 
Richter erst im Baubewilligungsverfahren einschreiten kann. 
Im Übrigen gibt es einen Minderheitsantrag zu Artikel 24b. 
Namens der beinahe einstimmigen Kommission beantrage 
ich Ihnen, auf die Vorlage einzutreten. 

Hofmann Hans (V, ZH): Unsere Landwirtschaft befindet sich 
in einem tiefgreifenden Strukturwandel, wobei ihr der grösste 
Teil dieses langwierigen Prozesses noch bevorsteht. Keine 
andere Berufsbranche hat in den vergangenen zwanzig Jah
ren Einkommensverluste hinnehmen müssen wie unsere 
Bauern. Von der Landwirtschaft wird nun mehr und mehr un
ternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln ver
langt. Gleichzeitig verbaut das Raumplanungsrecht den 
Bauern jedoch Möglichkeiten, neben der Landwirtschaft ei
nen sinnvollen Zusatzerwerb zu erwirtschaften. Eine weitere 
bescheidene Lockerung unseres Raumplanungsgesetzes, 
des RPG, ist deshalb angezeigt. Die vorliegende Teilrevision 
ist ein bescheidener Schritt in diese Richtung. Die Bauern 
hatten sich deutlich mehr erhofft. 
Natürlich löst diese kleine Teilrevision nicht alle Probleme. 
Aber sie ermöglicht punktuell sachgerechte Lösungen. Vie
lerorts bedeutet diese Gesetzesanpassung lediglich eine Le
galisierung des Ist-Zustandes. Verschiedene Kantone haben 
sich bei der Anwendung des RPG in diesem Bereich an die 
Grenze des Machbaren herangetastet und diese oft auch 
überschritten. Nur wo Einsprachen erfolgten, unterlagen sol
che Lockerungen der Rechtsprechung. In verschiedenen 
Kantonen haben auch die Umweltverbände sinnvolle Er
leichterungen für die Bauern akzeptiert und auf Beschwer
den verzichtet. So ist es, nach dem Motto «Wo kein Kläger 
ist, ist auch kein Richter», zu einer schleichenden Aufwei
chung des RPG gekommen, und zwar von Kanton zu Kan
ton unterschiedlich. Einen solchen «Wildwuchs» gilt es in 
Zukunft zu verhindern. Mit dieser kleinen Revision des RPG 
sagt nun der Bundesgesetzgeber klar, was möglich ist, oder, 
im Umkehrschluss eben, was nicht möglich ist. So sollen 
den Landwirten, unabhängig vom Erfordernis eines Neben
einkommens, bestimmte Nebenbetriebe ermöglicht werden. 
Diese Tätigkeiten müssen jedoch einen engen und sachli
chen Bezug zum Bauernhof haben. 
Eine bessere Nutzung bestehender, nicht mehr landwirt
schaftlich genutzter Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen 
ist sicher zu begrüssen. Biogasanlagen zur Energiegewin
nung sollen ermöglicht werden, sie gehören auch nach Auf
fassung der Kommission in die Landwirtschaftszone und sol
len - darüber werden wir uns ja morgen beim 
Stromversorgungsgesetz unterhalten - im Rahmen der En
ergiepolitik ja auch speziell gefördert werden. Neu - und das 
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ist wesentlich; der Kommissionspräsident hat darauf hinge
wiesen - wird den Kantonen ein Spielraum eröffnet: Wo dies 
angezeigt ist, können sie auf ihrem Gebiet strengere Vor
schriften erlassen. Es ist also ein Spielraum nach unten; 
über die neuen gesetzlichen Regelungen hinaus darf nicht 
gegangen werden. Es ist deshalb nicht zu befürchten, dass 
nun in der Landwirtschaftszone plötzlich Gewerbebetriebe 
wie beispielsweise Baugeschäfte, Möbelschreinereien oder 
Autogaragen und dergleichen entstehen werden. Es geht 
um Besenbeizen, Schlafen im Stroh und solche Dinge. Des
halb kann auch der Schweizerische Gewerbeverband mit 
diesen bescheidenen Lockerungen leben. 
Natürlich mag es etwas störend wirken, dass wir nun, un
abhängig von der bevorstehenden Gesamtrevision des 
Raumplanungsgesetzes, für die Landwirtschaft einige vor
gezogene Lockerungen beschliessen; dessen waren wir uns 
auch in der Kommission bewusst. Bis aber diese wichtige 
und zwingend notwendige Revision unseres gesamten 
Raumplanungsrechtes mit allen Querverbindungen unter 
Dach und Fach ist, wird es noch einige Jahre dauern. Es ist 
deshalb heute sachlich und politisch gerechtfertigt, unserer 
Landwirtschaft diese kleinen und im Wesentlichen doch un
bestrittenen Lockerungen, diesen kleinen zusätzlichen 
Spielraum, zu gewähren. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten 
und in der Detailberatung den Anträgen unserer Kommission 
zu folgen. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Diese Vorlage löst die Probleme 
der Landwirtschaft ungenügend, und gleichzeitig redet sie 
den Kantonen und Gemeinden in einem Ausmass in ihre An
gelegenheiten hinein, das bisher unbekannt war. Es ist fair, 
wenn die Bedenken, die in unserer Kommission lautgewor
den sind, auch Ihnen unterbreitet werden. 
Die Vorlage enthält zwei Teile. Sie enthält einen Teil, der zu 
begrüssen ist - und deswegen ist auf die Vorlage meines Er
achtens einzutreten. Da geht es um die flexiblere Nutzung 
der bestehenden Bauten auch für landwirtschaftsfremdes 
Wohnen, und es geht um Bauten für die Produktion erneuer
barer Energien; das Erstere ist bisher schon in vielen Kanto
nen legal gemacht worden. Bedenken weckt der zweite Teil, 
da geht es um Gewerbebetriebe auf dem Bauernhof ausser
halb der Bauzone und damit letztlich um Strukturerhaltung in 
der Landwirtschaft. Die Vorlage weckt Bedenken, die ich zu
sammenfassend in vier Punkten skizziere. 
1. Ich frage: Ist das wirklich gute Gesetzgebung? 
2. Ich frage: Ist das wirklich gute Raumplanung, die grund
sätzlich sein will? 
3. Ich frage: Wird nicht das Föderalismusprinzip verletzt? 
4. Ich frage schliesslich: Ist das nicht Strukturerhaltung in 
der Landwirtschaft? 
Es muss in unserem Rat möglich sein, solche Fragen zu 
stellen, auch wenn sie in der weiteren Öffentlichkeit nicht 
häufig gestellt werden. 
1. Zur Frage nach der guten Gesetzgebung: Einst war das 
Raumplanungsgesetz ein schlankes Grundsatzgesetz. Nur 
so hat der Souverän es akzeptiert, nachdem er es in der er
sten Runde abgelehnt hat; das der zweiten Runde ist dann 
stillschweigend akzeptiert worden. 
Ich erinnere an die Väter dieses Gesetzes wie Kurt Furgler, 
Marius Baschung, Leon Schlumpf und andere, die für diese 
Vorlage eingetreten sind; das war ihr Wille. Seither ist das 
Gesetz angewachsen, allein im Bereich der Landwirtschafts
zonen im Verhältnis eins zu drei, im Bereich des Bauens 
ausserhalb der Bauzone eins zu fünf. Wenn Sie die Verord
nung zur Hand nehmen, sehen Sie, dass das eine gewaltige 
Regelung geworden ist. Man kann heute von einer nahezu 
geschwätzigen Verordnung sprechen, und das, obwohl der 
Bund nur Grundsätze erlassen und keine Details regeln darf. 
Die Planung ist nach unserer Verfassung Sache der Ge
meinden, Sache der Kantone. 
Jetzt soll schon wieder revidiert werden; die Tinte für die 
letzte Revision ist noch nicht einmal trocken: Am 1. Septem
ber 2000 ist sie in Kraft getreten. Es liegen doch noch keine 
Erfahrungen dazu vor. Ist das ein Gesetzgebungsrhythmus, 

der Rücksicht auf die Bedürfnisse der Praxis nimmt? Wollen 
wir die Vorlage wirklich noch komplizierter machen? 
Immer noch zur Frage nach der Qualität der Gesetzgebung: 
Eine Totalrevision ist in der Legislaturplanung für die lau
fende Legislatur angekündigt. Trotzdem soll man das Gesetz 
jetzt ändern, und das, obwohl wir von der Kommission nicht 
wissen, was denn der Gehalt dieser künftigen Totalrevision 
ist. Hätte man diese Ziele schon gehabt, hätte man diese 
Teilrevision selbstverständlich daran messen können. Aber 
das ist nicht der Fall, also sind wir auch hier im Ungewissen. 
Weiter gehört es zur Qualität der Gesetzgebung, dass man 
sich auf genügende Grundlagen abstützt. Hier aber laufen 
die Pilotprojekte in den Kantonen St. Gallen, Bern und 
Waadt immer noch. Sie sind nicht ausgewertet, jedenfalls 
haben wir keine entsprechenden Unterlagen. Man beruft 
sich auf ausländische Erfahrungen. Welche? Man möge sie 
uns auf den Tisch legen und begründen! Das war auch nicht 
möglich. 
2. Die Vorlage verlässt den Weg der Grundsätzlichkeit, die 
wir für gute Raumplanung verlangen müssen - Einzelfälle 
statt Grundsätze, unnötig zentralistisch. Es gibt in diesem 
Geschäft meines Erachtens nichts, was Kantone und Ge
meinden nicht via Richt- und Nutzungsplanung ohnehin ein
richten könnten. 
3. Dazu kommt noch - der Kommissionspräsident hat darauf 
hingewiesen-, dass die Rollen vertauscht werden, indem 
jetzt plötzlich der Bund für sich beansprucht zu lockern, und 
die Kantone müssen dann den Schwarzen Peter überneh
men und allenfalls wieder verschärfen; da sind sie politisch 
überfordert. Der föderalistisch korrekte Weg wäre gewesen, 
dass der Bund die schwierigen, harten, strengen Grundvor
schriften erlassen hätte, und die Kantone hätten dann lok
kern dürfen. 
4. Auf das Problem der Landwirtschaft schliesslich habe ich 
Sie bereits hingewiesen; wir kommen bei Artikel 24b darauf 
zurück. Ich hoffe, dass Sie wenigstens bei der zentralen Be
stimmung von Artikel 24b dem Minderheitsantrag zustimmen 
können. Wir müssen die Hindernisse für eine bessere Ge
setzgebung ausräumen: weniger zentralistisch, weniger auf 
Kosten von Gewerbe und Landwirtschaft der späteren Ge
nerationen. 
Und schliesslich müssen wir uns auch die Frage nach der 
Wirkung der Raumplanung stellen lassen: Einst, in den 
Sechzigerjahren, ist die Raumplanung Schweiz gegen die 
Drohung ausgezogen, dass wir pro Sekunde einen Quadrat
meter Boden verbauen, verlieren. Was haben wir seither, in 
diesen vierzig Jahren, erreicht? Wir sind immer noch gleich 
weit. Wir verlieren immer noch in etwa einen Quadratmeter 
pro Sekunde. lohnt sich die Übung überhaupt? Ist es nicht 
sinnvoller, auf die Totalrevision zu warten? 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Auch ich habe der Vorlage 
zugestimmt, und ich möchte Sie auch bitten, auf die Vorlage 
einzutreten. Ich möchte aber darlegen, weshalb ich dem 
Ganzen relativ kritisch gegenüberstehe. 
Zwar ist diese Revision für sich alleine betrachtet durchaus 
begründbar. Das Problem liegt aber in der Summenwirkung 
aller Revisionen, die wir seit Jahren immer wieder durchfüh
ren. Kollege Pfisterer hat eben auch darauf hingewiesen. Die 
Komplexität und der Detaillierungsgrad der Bestimmungen 
lassen sich wegen der zahlreichen Detailunterscheidungen 
nur noch aufgrund der Botschaft verstehen, was deren An
wendung in der Praxis schwierig macht. Ein Grundkonzept 
ist meiner Ansicht nach in der Vorlage kaum mehr zu erken
nen. Die Frage, was der Gesetzgeber eigentlich genau will 
und ob die neueste Revision noch der verfassungsrechtli
chen Forderung nach Trennung von Bauzone und Nichtbau
zone entspricht, kann ich zumindest nicht beantworten. Eine 
schon seit längerem angekündigte raumplanerische Ge
samtkonzeption für den ländlichen Raum hat der Bundesrat 
bislang leider nicht vorgelegt. Dies wäre aber unerlässlich, 
wenn wir eine zweckmässige - ich betone: eine zweckmäs
sige - Gesetzgebungsarbeit machen wollen. 
Gestatten Sie mir, dass ich deshalb in der Eintretensdebatte 
zu dieser Teilrevision einige grundsätzliche Bemerkungen 
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zum Bauen ausserhalb der Bauzone anbringe. Ich mache 
dies nicht zuletzt auch in meiner Eigenschaft als Präsidentin 
der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, womit ich meine In
teressenbindung in dieser Frage offengelegt habe. 
Der Raumentwicklungsbericht des zuständigen Bundesam
tes von 2005 stellt kurz und einfach fest: «Die Raumentwick
lung der letzten Jahrzehnte ist im Sinne der Bundesverfas
sung nicht als nachhaltig zu bezeichnen.» Im gleichen 
Bericht wird unter den Strategien für ländliche Räume fest
gehalten: «Die weitere Zersiedelung zwischen den Ortschaf
ten ist zu stoppen.» Auch die Erhaltung und der Schutz der 
unbebauten Landschaft zwischen den Siedlungen werden 
als Strategie erwähnt. Zum Bereich Bauen ausserhalb der 
Bauzone wird auf Seite 114 des Raumentwicklungsberichtes 
Folgendes gesagt: «Die Einrichtung von Neubauten ausser
halb der Bauzonen sollte aus finanziellen und sozialen Grün
den im Interesse der Gleichbehandlung, aber auch zur 
Schonung der Landschaft weiterhin restriktiv gehandhabt 
werden.» Weiter heisst es: «Zahlreiche landwirtschaftliche 
Bauten können nicht umgenutzt werden. In diesen Fällen ist 
der Abbruch in Erwägung zu ziehen.» 
Es scheint sich bei den Bestimmungen über das Bauen im 
Nichtbaugebiet eine eigentliche, sich selber beschleuni
gende Spirale abzuzeichnen. Das Ergebnis ist nicht nur ein 
undurchsichtiges Gestrüpp von zahlreichen Ausnahmebewil
ligungstatbeständen, sondern auch eine ständig mehr zer
siedelte Landschaft. In einer Studie des ARE aus dem Jahre 
2006 stellt man fest, dass zwischen 1990 und 2000 rund 
12 000 Wohnungen ausserhalb der Bauzone entstanden 
sind. Auch werden nur noch 39 Prozent der Wohngebäude 
ausserhalb der Bauzonen von Personen bewohnt, die in der 
Landwirtschaft tätig sind. Das heisst, dass 60 Prozent der 
Wohngebäude ausserhalb der Bauzonen nichts mehr mit 
der Landwirtschaft zu tun haben. Ein Viertel des Gesamtbe
standes der Wohnungen ausserhalb der Bauzonen sind zu
dem Zweitwohnungen. Es wird also, nach meiner Ansicht, 
entgegen dem Verfassungsauftrag und der oft gehörten Mei
nung im Landschaftsgebiet immer mehr gebaut. 
Wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier stehen 
demzufolge vor einem Dilemma. Zwar sind die Bestimmun
gen der sogenannten kleinen bundesrechtlichen Revisionen 
in den Jahren 1998, 2000, 2003 und nun 2006 alle begründ
bar, sie führen aber alle zu mehr Baumöglichkeiten. Es stellt 
sich deshalb die Frage, wer noch dafür sorgt, dass die Tren
nung zwischen Baugebiet und Nichtbaugebiet nicht einfach 
eine Leerformel wird. 
Ich möchte deshalb darum bitten, das Augenmass nicht zu 
verlieren und sich des verfassungsmässigen Gebotes der 
Trennung von Bauland und Nichtbauland bewusst zu sein. 
Dort, wo es wirklich um landwirtschaftliche Nutzung geht, 
sollten wir auch die nötigen baulichen Anpassungen ermög
lichen; dort, wo es aber um landwirtschaftsfremde Nutzung 
oder um Zweitwohnungsbesitz geht, müssten wir restriktiver 
sein - dies letztlich auch im Dienste der Landwirtschaft und 
des Tourismus, die ja beide von der unverbauten Landschaft 
leben. 
In diesem Sinne bitte auch ich Sie, auf die Vorlage einzutre
ten der Mehrheit zu folgen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Es wurde gesagt, dass das Raum
planungsgesetz langfristige Strategien enthalte und ganz 
klar festgelegt habe, dass zwischen Baugebiet und Nicht
baugebiet klare Grenzen zu ziehen seien. Weiter wurde ge
sagt, dass das Raumplanungsgesetz Raum für die Tätigkeit 
der Kantone und Gemeinden offengelassen habe. Das 
Raumplanungsgesetz verstehe sich in diesem Sinne nur als 
Rahmengesetz. Dem ist in dieser Absolutheit nicht so. Das 
Bauen ausserhalb des Baugebietes ist vom Bundesrecht ge
regelt: Das Bundesrecht schreibt vor, dass eine Standortge
bundenheit bestehen müsse, und das Bundesrecht schreibt 
vor, wann gewisse Standortgegebenheiten erst festgestellt 
werden können. 
Es wird nun gesagt, man solle die Raumplanung der 
Schweiz in langfristigen Perspektiven überdenken und be
gutachten und prüfen und und und; und man solle irgend-
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wann in grauer Zukunft ein umfassendes Gesetz erlassen, 
das die Gesamtheit der Probleme, die unseren Raum be
herrschen, in den Griff bekommt. Das tönt gut, aber ausser
halb des Baugebietes wird ein Gewerbezweig ausgeübt, und 
dieser Gewerbezweig ist die Landwirtschaft. Die Landwirt
schaft ist heute von einer Dynamik geprägt, die wir Städter 
uns zum Teil gar nicht vorstellen können. Ich meine, dass 
eben auch wir, die wir nicht in Landwirtschaftskantonen le
ben, an das appellieren sollen, was wir bei uns fordern, näm
lich, dass Unternehmergeist, Dynamik usw. herrschen sol
len. Dies müssen wir auch der Landwirtschaft zugestehen. 
Wir können nicht durch Raumplanungsgesetze so tun, als 
ob wir die Bauern auf das zurückführen wollten, was sie viel
leicht vor zwanzig, dreissig Jahren gewesen sein mögen, 
nämlich: nur und ausschliesslich Leute, die den Boden be
wirtschaften. Der Bauer ist heute zu einem dynamischen 
Menschen geworden; er überlegt sich, ob in seinem Betrieb 
auch andere Tätigkeiten möglich sind, er überlegt sich dies 
unabhängig davon, wie es um seine finanziellen Verhält
nisse steht. Bisher konnte nur jemand dynamisch sein, der 
nicht über die notwendigen Mittel verfügte; diese Zeit ist vor
bei. 
Es wird gesagt, wir hätten zu wenig geprüft und zu wenig be
funden. Wer auch nur hin und wieder ins Ausland reist, der 
stellt fest, welch enorme Bedeutung der Agrotourismus be
kommen hat - und ich erkläre dies nun anhand eines Bei
spiels. Es ist dies nicht nur in den Bergen so; es ist in Län
dern wie Spanien, Frankreich und weiss nicht wo noch der 
Fall. Ja, es geht so weit, dass heute Leute, und zwar nicht 
nur Leute mit bescheidenen Portemonnaies, sich auf etwas 
kaprizieren und etwas als toll empfinden, wie mit Agrotouris
mus Ferien zu machen. 
Ausgerechnet wir Schweizer, die wir unser Land als Ferien
land par excellence verstehen, wollen verhindern - und noch 
abklären und noch weiss nicht was -, uns diese Möglichkeit 
auch zu schaffen. Ich appelliere an Sie: Seien Sie offen, ge
ben Sie auch unserer Landwirtschaft Freiheiten; sie wird sie 
vernünftig zu nutzen wissen. 

David Eugen {C, SG): Es wurde hier begründet, dass diese 
Vorlage dem Strukturwandel in der Landwirtschaft dienen 
soll. Das heisst, dass der Strukturwandel in der Landwirt
schaft heute erfordere, dass in der Landwirtschaft für Wohn
nutzung und gewerbliche Nutzung gebaut werden kann. 
Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, dass Wohnnut
zung, Vermietung von Räumen ausserhalb der Bauzone und 
gewerbliche Nutzungen zusätzliches Einkommen schaffen. 
Dieses Einkommen haben sicher viele Bauernbetriebe -
oder vielmehr muss ich sagen - ehemalige Bauernbetrie
be - nötig. Ich habe mich beim Kommissionspräsidenten er
kundigt, wie viele Betriebe das seien. Mir wurde gesagt, 
dass es sich wahrscheinlich um rund 30 000 Betriebe hand
le, die neu mit diesem Gesetz ausserhalb der Bauzone 
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten - Nebenbetriebe, Gewer
bebetriebe und Wohnnutzungen - betreiben könnten. Es 
geht also hier - und das hat mich stutzig gemacht- nicht nur 
um eine Kleinigkeit, sondern um eine ziemlich grosse 
Übung. Darum kann ich jenen, die hier gesagt haben, dass 
dies eine Mini-Vorlage sei, nicht zustimmen. Ich habe eher 
den Eindruck, dass dies eine grundlegende andere Wei
chenstellung in der Raumplanung darstellt. 
Wenn ich mir die Frage stelle, warum wir überhaupt Raum
planung machen, habe ich zwei Antworten: 
Ich war immer der Meinung, es liege erstens im öffentlichen 
Interesse, dass wir in der Schweiz die Landschaft nicht zer
siedeln, sondern dass wir zusammenfassen, wo gebaut wird 
und möglichst das Bauen eben in den Bauzonen konzentrie
ren. Mit anderen Worten: dass der Satz «In der Schweiz ist 
überall Baugebiet» aus öffentlichem Interesse nicht gilt. 
zweitens bin ich der Meinung, dass das öffentliche Interesse 
dagegen spricht, überall zu erschliessen. Denn wo Sie bau
en, müssen Sie erschliessen, das wissen Sie alle. Sie müs
sen für Gewerbebetriebe, Wohnnutzung, Gastwirtschaftsbe
triebe Strassen machen. Sie müssen Parkplätze machen, 
Sie müssen Kanalisationen machen, Sie müssen Beleuch-
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tungen machen. Sie müssen auch für die Kinder, die natür
lich auswärts wohnen, die Schulwege sichern usw. Das 
zweite Argument gegen das Bauen überall ist das Erschlies
sungsargument und die damit verbundenen Kosten, die da
mit verbundenen öffentlichen Mittel. 
Jetzt sehe ich schon, dass wir in einem Zielkonflikt sind. Wir 
haben auf der einen Seite das Interesse, die bäuerlichen 
Einkommen zu verbessern, und der Weg, der hier einge
schlagen wird, ist der, dass man sagt: Um die bäuerlichen 
Einkommen zu verbessern, wollen wir das Baugebiet viel 
mehr in die bisherige Nichtbau- bzw. Landwirtschaftszone 
hinein öffnen. Das andere Interesse ist eben das erwähnte. 
Wenn ich diese beiden Interessen gegeneinander abwäge, 
dann komme ich zum Schluss, dass mir diese Vorlage zu 
weit geht. 
Ich bin der Meinung, dass wir das landwirtschaftliche Ein
kommen verbessern müssen, aber das müssen wir mit dem 
Landwirtschaftsgesetz tun. Wir dürfen nicht auf den Abweg 
kommen, mit dem Raumplanungsgesetz Einkommensver
besserungen herbeizuführen, die eigentlich die gewerbliche 
Nutzung betreffen und die Wohnnutzung. Dazu kommt noch 
folgendes Problem: Wenn wir das machen, schaffen wir 
auch Wettbewerbsverzerrungen, die sehr massiv sein kön
nen. Wenn gewerbliche Betriebe in der Nichtbauzone erstellt 
werden, dann zahlen sie für den Quadratmeter 9 Franken. 
Wenn sie in die Gewerbezone der Gemeinde gehen müs
sen, kostet er 200 Franken. Es ist ganz klar, dass eine 
grosse Wettbewerbsverzerrung eintritt. 
Ich bitte Sie also, diese Vorlage sehr sorgfältig anzu
schauen, und ich muss mir vorbehalten, dass ich diese Vor
lage ablehnen werde, wenn wir am Schluss zu einer Überge
wichtung dieser falschen Entwicklung - Baugebiet überall -
kommen. 

Schwaller Urs (C, FR): Der Kommissionssprecher hat es er
wähnt: Der Nationalrat hat der Teilrevision mit überwäl
tigendem Mehr zugestimmt. Die Verhältnisse in unserem 
Rat dürften ähnlich sein, und der Weg der Vorlage dürfte da
mit vorgezeichnet sein. Eintreten ist denn auch nicht bestrit
ten. 
Ich bin zwar nicht Mitglied der Kommission, hatte aber vor 
15 Jahren als Prefet tagtäglich mit der Erteilung von Baube
willigungen zu tun und erlaube mir im Hinblick auf eine um
fassende Revision, die dann auch dem Erfordernis einer Ge
samtsicht und einer tatsächlichen Interessenabwägung 
zwischen Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet gerecht 
wird, folgende fünf kurze Bemerkungen: 
1. Wenige oder keine Probleme stellen im Alltag der Einbau, 
Ausbau und Umbau von Betrieben mit Tätigkeiten, die einen 
engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe 
haben. Diesbezüglich hatte ich nie Probleme. Ich unterstütze 
im Übrigen auch die Bestimmung von Artikel 24b Absatz 
1quater. 
2. Nicht überzeugt bin ich von der Lockerung des Raumpla
nungsrechtes für Nebenbetriebe, die nicht zwingend an das 
Vorhandensein eines Landwirtschaftsbetriebes geknüpft 
sind. Wenn ich Artikel 24b Absatz 1 und die Botschaft richtig 
lese, so können bauliche Massnahmen zur Einrichtung ei
nes betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebes 
erlaubt werden, wenn ein Zusatzeinkommen notwendig ist. 
Dies gilt in diesem Land - wir haben die Zahl gehört, ich 
komme auf die gleiche Zahl - aber für ungefähr 30 000 Be
triebe, mit den entsprechenden raumplanerischen Auswir
kungen. Landmaschinenwerkstätten, Lohnunternehmungen, 
Fuhrparks und was es da alles gibt werden sich für die 
Landwirtschaft bereits mittelfristig als Bumerang erweisen, 
weil sie vor allem auch strukturerhaltend wirken werden. 
3. Was die sogenannten temporären Betriebszentren betrifft, 
z. B. die Sömmerungsbetriebe, so ist es - mir auf jeden 
Fall - wichtig, dass mit dieser Bestimmung nicht vor allem 
bewirkt wird, dass die Sömmerungsbeiträge auf den Alpbe
trieben tief bleiben und die Alphirten gezwungen werden, 
sich zu Gastwirten umzufunktionieren. Es kommt hinzu - wir 
haben das im Freiburgerland jahrelang erlebt-, dass damit 
eine bedeutende Mehrbelastung der Täler und der Berge mit 

motorisiertem Verkehr auf den Alp- und Forststrassen vor
programmiert ist. Es ist nämlich nicht immer so einfach, 
Strassen, die zu 90 Prozent mit öffentlichen Geldern gebaut 
worden sind, zu sperren und die Sperrung auch durchzuset
zen. 
4. Die Bestimmung von Artikel 24b Absatz 2, wonach der 
grössere Teil der Arbeit durch die Bewirtschafterfamilie ge
leistet werden muss, wird in der Praxis kaum kontrollierbar 
sein. 
5. Ich erwähne hier, dass die landwirtschaftsfremde Wohn
nutzung selbstverständlich den gleichen Bedingungen wie 
im Wohngebiet unterstellt sein muss, z. B. in Sachen Abwäs
ser. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass aus solchen frem
den Wohnnutzungen gerade für die Gemeinden sehr schnell 
Zusatzkosten entstehen können, angefangen vom Winter
dienst bis hin zur Bezahlung der Transportkosten für die Kin
der der Nichtlandwirte bei gefährlichen Schulwegen. Alles in 
allem - und damit schliesse ich -: Für mich bleibt die Vor
lage Flickwerk, ein Flickwerk, das zwar verschiedene land
wirtschaftliche Forderungen und auch Motionen der letzten 
Jahre umsetzt, raumplanerisch aber nicht in allen Punkten 
zu überzeugen weiss. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Sie ha
ben die Eintretensdebatte mitverfolgt und gesehen, wie -
auch innerhalb der Kommission - diskutiert worden ist. Was 
ich Ihnen am Anfang gesagt habe, war quasi die Quintes
senz: Trotz aller Bedenken sind wir auf die Vorlage eingetre
ten. 
Ich möchte aus meiner Sicht noch zwei, drei Bemerkungen 
zu einigen Voten machen, die gefallen sind. Frau Forster hat 
zu Recht gesagt, im Wohnungsbereich sei die Situation so, 
dass noch etwa 40 Prozent dem landwirtschaftlichen Woh
nen dienten, während etwa 60 Prozent nicht mehr landwirt
schaftlichem Wohnen dienten. Daraus, Frau Forster, schlies
sen zu wollen, es sei im Bauerngebiet gebaut worden, ist 
meines Erachtens ein kühner Schluss. Viel näher liegt die 
Annahme, dass diese Situation davon kommt, dass im Rah
men des Strukturwandels die bäuerliche Bevölkerung zu
rückgeht, damit bäuerlicher Wohnraum leer wird und ein 
Druck besteht, diesen wieder aufzufüllen. Die Frage steht ef
fektiv im Raum, ob das eine gute oder eine schlechte Ent
wicklung ist. Aber es wird deswegen nicht mehr gebaut, son
dern es ist mehr verfügbarer Raum vorhanden. Diesen 
verfügbaren Raum kann man zurückbauen oder sinnvoll nut
zen. Aber in dieser Hinsicht von einem Baudruck zu spre
chen geht meines Erachtens zu weit. 
Die Entwicklung wird weitergehen. Diese ominöse Zahl von 
30 000 - Herr David, Sie haben mich leicht missverstan
den - ist nicht direkt die Anzahl Betriebe, die neu in den Ge
nuss dieser Vorlage kommen. Es ist die Zahl, die sich aus 
der Überlegung ergibt, dass wir in Zukunft noch etwa 30 000 
Bauernbetriebe haben werden, wenn die EU-Freihandelsge
schichte kommt. Das heisst mit anderen Worten: Wir werden 
in der gleichen Grössenordnung Betriebe verlieren. Und nun 
ist die Frage, ob man hier Strukturpolitik betreiben darf, min
destens im Sinne der Abfederung, ja oder nein. 
Und man muss hinter dieser Vorlage nicht allzu viel suchen, 
Herr Kollege Schwaller. Artikel 24b Absatz 1 in der jetzigen 
Fassung, wie er Ihnen heute vorgelegt wird, hat mit Bezug 
auf die Nutzungsmöglichkeiten überhaupt keine Erweiterun
gen erfahren. Die Erweiterung besteht ausschliesslich in der 
Ausdehnung des Personenkreises, der Artikel 24b Absatz 1 
in Anspruch nehmen kann: Bisher waren es die Gewerbe, 
die entsprechende Standardgrössen hatten; nach der neuen 
Fassung kann diese Standardgrösse halbiert werden. Also 
können mehr Betriebe Artikel 24b Absatz 1 in Anspruch 
nehmen. 
Letzten Endes in der Frage der Geschwätzigkeit und der 
Frage der Qualität der Gesetzgebung ein Wort noch an Kol
lege Pfisterer: 
Ich meine, dass gerade der Umstand, dass ausserhalb der 
Bauzone schon seit langem praktisch Bundesrecht gilt, Bun
desrecht aber Minimalanforderungen setzt und den Kanto
nen die Möglichkeiten gibt, weiter zu gehen, immer wieder 
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die Frage nach sich zieht: Sind die Kantone nun zu weit ge
gangen oder nicht? Man präzisiert, man grenzt ab, indem 
man Verordnungen erlässt, indem man das Gesetz revidiert, 
indem das Bundesgericht entsprechend auch zum Zuge 
kommt. Daraus erklärt sich eine bestimmte Geschwätzigkeit, 
eine bestimmte expansive Kraft des Raumplanungsgeset
zes. Mit der Systemumkehr gemäss Artikel 27a - da haben 
Sie Recht - wird den Kantonen in gewissem Sinn natürlich 
der Schwarze Peter zugeschoben, werden auf der anderen 
Seite aber auch eine bestimmte Rechtssicherheit und viel
leicht auch weniger Geschwätzigkeit provoziert, indem der 
Bund sagt: Schaut mal, Kantone, das ist der obere Plafond, 
darüber dürft ihr nicht hinausgehen; da hat es gar keinen 
Sinn, dass ihr legiferiert, aber ihr könnt natürlich, wenn es 
euch nicht passt, aus regionalen Gründen zurückkommen. 
Das ist unter dem Gesichtspunkt der Klarheit meines Erach
tens vorzuziehen, und vielleicht ist das auch ein Mittel gegen 
die Geschwätzigkeit und gegen die mangelnde Qualität im 
Raumplanungsgesetz. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Herr Schmid hat die 
Vorlage komplett und gut vorgestellt. Diese Vorstellung 
macht mein Eintretensvotum zu blasser Makulatur. Es hat 
keinen Sinn, dass ich das alles nochmals sage. Die Vorlage 
wurde perfekt vorgestellt. 
Sogar die Beurteilung der Debatte deckt sich eigentlich fast 
zu hundert Prozent mit der Einschätzung aus meiner Warte. 
Diesbezüglich nur kurz Folgendes: Selbstverständlich, Fö
deralismus und Raumplanung können unter Umständen in 
einen gewissen Zielkonflikt kommen, um nicht zu sagen: Der 
Föderalismus kann eines der Haupthindernisse einer sehr 
effizienten Raumplanung sein. Ich will das aber nicht so ge
nerell stehen lassen. Es gibt durchaus Varianten, bei denen 
eine Dezentralisierung der Raumplanung Genüge tun kann. 
Ebenso möchte ich unterstreichen, dass die Bauten ausser
halb des Baugebietes schon bis jetzt durch Bundesrecht ge
regelt wurden. Es ist nicht so, dass hier eine Kompetenzver
schiebung zulasten der Kantone eintreten würde. Ich muss 
ebenfalls unterstreichen, dass all die Bewilligungen, die Sie 
jetzt dann beschliessen werden - die Besenbeizen, das 
Schlafen im Heu usw. -, Bewilligungen sind, die sich inner
halb der bestehenden Bauten auswirken. Es geht nicht um 
eine Vergrösserung der Bauten. 
Zum Teil zeigen mir schon die vehementen Äusserungen zu 
diesem Gesetz, auch im Nationalrat, wie umstritten dann 
erst die Totalrevision sein wird. Von daher ist es einfach 
falsch, auf diese Totalrevision zu warten. Es ist richtig, es ist 
eine kleine Vorlage; das wurde ihr auch zum Vorwurf ge
macht. Ich muss Ihnen sagen: Nicht alles, was klein ist, ist 
bedeutungslos. Es gibt kleine Dinge, die von ganz grosser 
nationaler Wichtigkeit sind. Wem anders muss ich das sa
gen, wenn nicht dem Ständerat? Sie sind auch viel kleiner 
als der Nationalrat. (HeiterkeiV Von daher bin ich froh, 
dass niemand gegen diese kleine Vorlage Nichteintreten 
verlangt. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territolre 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 16a 
Abs. 1bis 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16a 
Al. 1bis 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Die Errich
tung von Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse 
ist aus der Sicht der Energiepolitik, der Umweltpolitik und 
der Landwirtschaftspolitik wünschbar. Sie wird auch als Al
ternative zur Verarbeitung von Nahrungsmittelabfällen zu 
Tierfutter - welche bekanntlich in der EU verboten worden 
ist und daher auch in der Schweiz unter Druck kommt - drin
gend. Das Raumplanungsrecht erschwert solche Projekte; 
der Revisionsbedarf ist ausgewiesen. 
Nach Bundesrat und Nationalrat sollen nicht nur landwirt
schaftliche Gewerbe-, sondern auch kleinere Betriebe das 
Recht haben, Biogasanlagen zu bauen. Die zu verarbei
tende Biomasse muss zu einem gewissen Teil aus der Land
wirtschaft stammen. Die übrige Biomasse, insbesondere die 
sogenannten Co-Substrate, sollten aber nicht über unsinnig 
weite Distanzen herangeführt werden. Das alles ist in der 
Verordnung zu regeln. 
Die Kommission hat die Ergänzung des Nationalrates nicht 
übernommen, wonach im Rahmen von Artikel 16a auch 
Kompostieranlagen ermöglicht werden sollen. Es ist gerade 
unter dem Aspekt der Energiebilanz nicht sinnvoll, Anlagen 
zu bewilligen, für deren Betrieb Material über grössere Di
stanzen transportiert werden muss, ohne dass diese dann 
ihrerseits Energie produzieren. Daher haben wir im Rahmen 
von Artikel 16a die Kompostieranlagen ausgeschlossen. 
In der Kommission ist die Frage gestellt worden, wie es sich 
mit dem Bau anderer Energiegewinnungsanlagen durch die 
Landwirtschaft verhalte. Diese Energiegewinnung bleibt na
türlich möglich. Die Biogasherstellung ist wegen ihrer engen 
Beziehung zur Landwirtschaft für zonenkonform erklärt wor
den. Kleinere Wasserkraftwerke können auch weiterhin ge
baut werden. Sie sind allerdings nicht zonenkonform, aber 
unter Umständen standortgebunden. 
Als Ratsmitglied - und nicht als Kommissionspräsident, Herr 
Bundespräsident - möchte ich hinsichtlich des Anteils an 
nichtlandwirtschaftlicher Biomasse eine Bemerkung anbrin
gen: Die Verwertung von Nahrungsmittelabfällen zu Tierfut
ter geschieht heute in Anlagen, zu denen über teilweise 
weite Strecken grosse Tonnagen aus Grossverteilern, Spitä
lern, Kantinen usw. angeliefert werden. Wenn diese Anlagen 
in Zukunft aus veterinär- oder gesundheitspolizeilichen 
Gründen, namentlich unter dem Druck der EU, eines Tages 
nicht mehr betrieben werden dürfen, sollte darauf geachtet 
werden, dass diese Abfälle grosszügig in die Energieproduk
tion aus Biomasse, in die Biogasproduktion, eingeleitet wer
den können. Sollte nämlich die Verordnung das Verhältnis 
der landwirtschaftlichen Biomasse zur nichtlandwirtschaftli
chen Biomasse zu stark in Richtung der ersteren betonen -
z. B. mindestens 50 Prozent landwirtschaftliche Biomasse -, 
riskiert man, dass diese Nahrungsmittelabfälle verbrannt 
werden müssen, was auch ethisch fragwürdig ist. Ich bitte 
daher den Bundesrat, sich dieser Frage - deren Aktualität 
mir erst vor kurzem klargeworden ist - anzunehmen. 
Die Kommission beantragt Ihnen, bei Absatz 1 bis dem Ent
wurf des Bundesrates zuzustimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich ersuche Sie auch, 
dem bundesrätlichen Entwurf zu folgen. 
Wir sind der Meinung, dass dieser Zusatz unnötig ist. Für 
Grünabfälle gibt es heute einen Markt. Ich habe letzthin 
selbst eine solche Anlage besichtigt und dabei gesehen, 
dass es sehr viele Leute gibt, die zum Beispiel überzeugt 
sind, dass grüne Batterien auch Grünabfälle sind, und sie 
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deshalb auch in diese Abfälle schmeissen. Die muss man 
dann wieder hinausnehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16b Titel, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16b titre, al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Zum Besei
tigungsrevers habe ich keine Bemerkungen. 

Wicki Franz (C, LU): Wir haben hier bei diesem Absatz 2 
Folgendes: Dieser Absatz 2 geht davon aus, dass eine Be
willigung nur für eine befristete Zeit erteilt wird oder dass 
dann die Bewilligung an Bedingungen gekoppelt ist, welche 
auflösende Wirkung haben. Meine konkrete Frage: Wie er
folgt nun die Absicherung, dass dann, wenn die bewilligte 
Zeitspanne abgelaufen oder die auflösende Bedingung da
hingefallen ist, wirklich der frühere Zustand wiederhergestellt 
wird? Diese Frage der Absicherung ist eine ganz konkrete 
Frage, die sich dann in der Praxis stellen wird. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Diese Frage 
ist in der Kommission als solche nicht diskutiert worden, 
aber aufgrund der Erfahrung in einer kantonalen Exekutive 
würde ich Folgendes antworten: Das ist zum Beispiel Sache 
des kantonalen Baurechtes. Es ist Sache der einzelnen 
Kantone, festzulegen, wie solche Beseitigungsrevers dann 
durchgesetzt werden. Wir haben zweifellos absolut keinen 
Anlass, hier den Kantonen gesetzgeberisch irgendwelche 
Vorschriften zu machen; das ist im Übrigen tägliches Brot. 
Es geht um den Vollzug des Rechtes. Wenn also die Bestim
mung nicht mehr erfüllt werden kann, unter der eine Baube
willigung gegeben wurde, und es im Bundesrecht heisst, 
dann sei zurückzubauen, dann hat die Baubewilligungsbe
hörde, je nach kantonalem Recht, die Aufgabe, das zu tun. 
Tut sie es nicht, gibt es eine Aufsichtsbehörde - die in der 
Regel die kantonale Regierung ist-, die versuchen muss, 
das durchzusetzen. Dann gibt es die Verfahrensbestimmun
gen, es gibt die Androhung der Ersatzvornahme; vielleicht 
muss diese zweimal erfolgen. Es gibt bestimmte Formalitä
ten dabei, und wenn immer noch nichts passiert, dann gibt 
es die Ersatzvornahme nach kantonalem Recht zulasten 
des Fehlbaren. Das ist nicht eine Frage der Gesetzgebung, 
sondern der Treue, der Gesetzestreue, der vollziehenden 
Organe. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Kann sich Herr Bundes
präsident Leuenberger dem anschliessen? Er nickt. Er hat 
sich Herrn Schmid angeschlossen. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich wäre 
dankbar, wenn er sich mir auch sonst etwa anschliessen 
würde. (Heiterkeit) 

Angenommen - Adopte 

Art. 24b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Briner) 
Abs. 1bis, 2 
Streichen 

Art. 24b 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 1 bis, 1ter, 1 quater, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Briner) 
Al. 1bis, 2 
Bitter 

Abs. 1-AI. 1 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Artikel 24b 
Absatz 1 habe ich im Rahmen des Eintretens bereits kurz 
angesprochen. Die Bewilligung von baulichen Massnahmen 
in bestehenden Gebäuden und Anlagen zur Errichtung ei
nes betriebsnahen nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebs 
für ein Gewerbe, das ohne ein Zusatzeinkommen nicht wei
terexistieren kann, ist von der Kommission diskussionslos 
akzeptiert worden. Ich wiederhole: Hier sind die Landma
schinenmechaniker inbegriffen, die Lohnfuhrhalter, die 
Lohnmucker und dieses ganze relativ landwirtschaftsnahe 
Gewerbe. Es ist aber darauf hinzuweisen - namentlich richte 
ich mich wieder an Herrn Kollege Schwaller -: Wenn Sie die 
Botschaft auf Seite 7112 anschauen, dann sehen Sie, dass 
in diesem Absatz nur der Begünstigtenkreis vergrössert 
wird. Es heisst dort, dass nach altem Recht ein Gewerbe 
dann von diesem Absatz profitieren konnte, wenn zu seiner 
Bewirtschaftung mindestens 0,75 Standardarbeitskräfte er
forderlich waren. Neu sind auch solche Betriebe berechtigt, 
die 0,5 Standardarbeitskräfte aufweisen. Das ist der einzige 
Unterschied zum heutigen Recht. 

Wicki Franz (C, LU): Wir haben hier eine Gesetzesvorlage, 
die für die Juristen ziemlich viel Futter bringt, weil sie ver
schiedene unbestimmte Rechtsbegriffe enthält. Deshalb 
scheint es mir wichtig, dass wir im Rahmen der parlamenta
rischen Debatte auch wissen, was wir beschliessen, was die 
einzelnen Begriffe bedeuten. 
Wir haben in Absatz 1 den Begriff, dass bauliche Massnah
men bewilligt werden können für den Fall, dass «landwirt
schaftliche Gewerbe im Sinne des Bundesgesetzes vom 4. 
Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht ohne ein Zu
satzeinkommen nicht weiter bestehen» können. Die Frage 
lautet hier: Umfassen diese baulichen Massnahmen auch 
Wohnräume? Gleichzeitig stellt sich eine Frage zu Ab
satz 1 bis: Hier sprechen wir von «massvollen Erweiterun
gen». Auch hier die Frage: Umfassen diese «massvollen Er
weiterungen» auch Wohnräume? 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich kann nur 
wiederholen, dass Absatz 1 den Juristen keine neuen Pro
bleme aufbürdet. Das ist eine Bestimmung, die auch recht
sprechungsmässig ziemlich abgesichert ist. Die Antwort auf 
die Fragen von Herrn Wicki ist Ja. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich habe eine andere 
Auffassung als Herr Schmid: Damit sind nicht Wohnräume 
gemeint. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Dann ziehe 
ich meine Auffassung zurück. (Heiterkeit) 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich darf viel
leicht darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine Minder
heit Briner geht. Herr Briner hatte Herrn Pfisterer in dessen 
Abwesenheit vertreten - es ist also eigentlich eine Minder
heit Pfisterer Thomas. 
Absatz 1 bis will nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe er
lauben, die einen engen sachlichen Bezug zum landwirt-
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schaftlichen Gewerbe aufweisen. Die Verordnung wird zu 
präzisieren haben, was hier darunterfällt. Die Botschaft, und 
hierauf ist der Bundesrat natürlich zu behaften, nennt insbe
sondere gastrotouristische oder agrotouristische Veranstal
tungen und Einrichtungen wie Besenwirtschaften, Schlafen 
im Stroh, Gästezimmer auf dem Bauernhof, Heubäder und 
Wellnessangebote sowie sozialtherapeutische Angebote, 
bei denen das Leben auf dem Bauernhof einen wesentli
chen Teil der Betreuung ausmacht. Nicht unter diese Gruppe 
fallen Landmaschinenwerkstätten, landwirtschaftliche Lohn
unternehmen wie landwirtschaftliche Tiefbaufirmen oder 
landwirtschaftliche Strassengütertransportu nternehmen mit 
grünen Schildern. 
Solche Aktivitäten sind in Zukunft gesetzlich zulässig und 
möglich, wenn kein Zusatzeinkommen notwendig ist, um 
den Landwirtschaftsbetrieb weiterbestehen zu lassen. Hiefür 
sollen die bestehenden Gebäulichkeiten unter Umständen 
erweitert werden können. Das Mass der zulässigen Erweite
rung soll ebenfalls auf Verordnungsstufe festgehalten wer
den. Absatz 1 bis ist der Kern der ganzen Vorlage. Ohne die
sen Absatz bringt die Vorlage eigentlich materiell nicht sehr 
viel Zusätzliches. Die Kommission hat diesem Absatz mit 9 
zu 4 Stimmen zugestimmt, allerdings unter Verweis darauf, 
dass die Absätze 1 quater und 2 mögliche Missbräuche ver
hindern. 
Mit Bezug auf die Frage von Herrn Kollege Wicki gebe ich 
dann das Wort gerne dem Herrn Bundespräsidenten. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Ich äussere mich gleich zu bei
den Minderheitsanträgen, wenn Sie einverstanden sind, 
Herr Präsident - um Zeit zu sparen. Es besteht ein offen
sichtlicher Sachzusammenhang zwischen diesen beiden 
Dingen; selbstverständlich wird dann getrennt darüber abge
stimmt. 
Herr Kollege Wicki hat natürlich Recht; es geht mir genauso. 
Wenn wir herauszufinden versuchen, was mit diesen Wör
tern, mit diesen Sätzen gemeint ist, dann stossen wir - ge
rade wenn wir die Praxis etwas kennen - auf Probleme. Es 
geht mir auch so. Beispielsweise hat jetzt der Kommissions
präsident gesagt, die Bestimmung beziehe sich auf Agrar
tourismus. Darf ich Sie höflich bitten, einmal den Text zur 
Hand zu nehmen und mir zu zeigen, wo von Agrartourismus 
die Rede ist? Das ist eine mögliche Interpretation, aber es 
kann auch irgendetwas anderes sein. In diesem Text hat 
sehr viel mehr Platz. Das gibt doch ganz offensichtlich An
lass zu neuen Streitereien. Als Anwalt könnte mich das ja 
freuen. Aber das darf ja nicht der Gesichtspunkt sein. Es gibt 
Anlass für eine neue geschwätzige Verordnung des Bundes
rates. Mit dieser Verordnung wird er potenziell die Grenze 
zwischen der Grundsatzgesetzgebung und der Planung der 
Kantone und Gemeinden wieder überschreiten, wie er das 
vorher schon gemacht hat. 
Der Bundesrat darf nur Grundsätze erlassen; das haben 
Volk und Stände festgelegt. Er hat sich in den letzten Jah
ren - nicht erst jetzt, zur Zeit von Herrn Bundesrat Leuen
berger, sondern schon bisher - darüber hinweggesetzt. 
Als Notbehelf verweist man uns auf Absatz 1quater. Diese 
Bestimmung besagt: keine Wettbewerbsverzerrungen usw. 
Das ist liebenswürdig, das ist eine liebenswürdige 1.-August
Rede, aber das Leben findet vom 2. August bis zum 31. Juli 
statt. Da wird solches wenig Wirkung haben. 
Wo liegen die Unterschiede? Der Kommissionspräsident hat 
es erwähnt: Bisher galt der Vorbehalt des bäuerlichen 
Bodenrechtes, bisher galt der Vorbehalt der Betriebsnähe, 
bisher galt der Vorbehalt des Einkommens; das ist Absatz 1. 
Aber Absatz 2 geht darüber hinaus. Er ist nicht so harmlos. 
Sonst würden Sie nicht sagen, Herr Kommissionspräsident, 
das sei der Kern der Vorlage. Es ist so, dass wir hier natür
lich die Weiche stellen. Ich glaube, das müssen wir in aller 
Fairness feststellen. 
Was hier vorgesehen ist, ist nicht verboten im Schweizer
land. Aber das zu regeln ist Sache der Kantone und Ge
meinden; sie können das differenzierter tun, sie können sa
gen: Was in Landquart zulässig ist, ist in Flims nicht sinnvoll 
usw. Dort kann man differenzieren. Das ist doch der Sinn un-
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seres Landes. Wir sind ein vielgestaltiges Land, wir wollen 
nicht alles über einen Leisten schlagen. 
Schliesslich ist der Ansatz landwirtschaftspolitisch proble
matisch - ich darf nochmals die Voten etwa von Herrn 
Schwaller oder von Herrn David aufnehmen -: Wir haben 
eine Landwirtschaftszone geschaffen, um den Bauern zu 
helfen - tiefe Bodenpreise, Ertragswertbesteuerung, Direkt
zahlungen, Investitionshilfen usw. Diese müssen wir erhal
ten. Wenn Sie nun aber mit Baumöglichkeiten hineinfahren, 
schaffen Sie ein politisches Problem. Dann werden die 
Leute, die sich um die Bundesfinanzen kümmern, sagen, 
wenn die Bauern sich selber helfen könnten, könne man mit 
den Agrarsubventionen zurückfahren. Wollen Sie das wirk
lich? Das wäre doch ein Bumerang, ein Eigengoal! Weiter: 
Wer profitiert davon, wenn Sie diese Baumöglichkeiten 
schaffen? Das ist doch nur die erste Generation. Sie kann 
das verbauen, und für den Sohn oder die Tochter ist es dann 
zu spät. Das ist ein Privileg für die erste Generation und da
mit eben auch ein Verstoss gegen das Prinzip des Struktur
wandels in der Landwirtschaft. 
Es geht um Gleichbehandlungsprobleme. Der Gesetzgeber 
muss sich damit auseinandersetzen. Es geht um eine 
Schlechterbehandlung der Landwirte in der Bauzone; diese 
haben dann das Nachsehen. Das Nachsehen haben auch 
die Nichtlandwirte ausserhalb der Bauzone. Gerade darauf 
wurde in der Kommission hingewiesen. Das Nachsehen ha
ben vor allem die Gewerbetreibenden im Dorf. Sie haben 
nicht diese günstigen Bodenpreise, sie haben nicht diese 
Spezialbehandlung, von der eben in der Regel die Landwir
te - zum Glück! - profitieren können; ich spreche gar nicht 
von der Polizeistunde im Gastgewerberecht, die es in gewis
sen Kantonen noch gibt. Es ist auch ein Ansatz für die Zer
siedelung des Landes. 
In meinem Verständnis stehen wir - ich komme um den Ein
druck nicht herum - wieder einmal vor der uralten Existenz
frage der Landwirtschaft: Will die Landwirtschaft die Sub
stanz, auf der sie arbeitet, opfern oder erhalten, auf 
Generationen hin erhalten? Ich meine, sie wolle sie erhalten. 
Dann müssten Sie den Minderheitsanträgen zustimmen. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich möchte 
bei der Aussage von Herrn Pfisterer beginnen, dass das, 
was in Artikel 24b Absatz 1 bis festgehalten sei, nicht verbo
ten sei. Er fuhr weiter, es sei jedoch Sache der Kantone, das 
zu regeln. 
Die Philosophie hat geändert. Wir haben das komplett um
gestellt. Wir sagen, wo das Maximum ist; und all die Überle
gungen, die Herr Pfisterer erwähnt hat und die richtig sind, 
müssen die Kantone machen bei den Fragen: Wollen wir 
das so übernehmen, wie der Bund es jetzt vorschlägt, oder 
wollen wir zurückfahren? Wollen wir das im Kanton Appen
zell-lnnerrhoden gleich machen wie im Kanton Aargau? Wol
len wir das im Bereich der Streusiedlungen gleich machen 
wie im Bereich der Haufendörfer? Das sind die Fragen, die 
die Kantone - genau gleich wie früher - zu beantworten ha
ben, nun aber auf der Grundlage einer bundesgesetzlich 
nach oben plafonierten Möglichkeit. 
Ich kann kein Wort von dem durchtun, was Herr Pfisterer ge
sagt hat, aber das sind Überlegungen, die die Kantone im 
Rahmen ihrer Gesetzgebung machen müssen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Ich möchte, wenn ich 
das tun darf, zunächst noch etwas zum vorherigen Absatz 
präzisieren, bei welchem der Eindruck entstand, Herr 
Schmid und ich seien verschiedener Meinung: Wenn eine 
bestehende Wohnung genutzt wird, dann gilt es natürlich 
auch für Wohnräume. Aber dem ist nicht so, wenn eine bis
herige Scheune umgenutzt würde; diese kann also nicht für 
eine zweite Wohnung oder für eine Erweiterung des Wohn
raumes gebraucht werden - damit die Antwort so klar ist. 
Jetzt zum Absatz, der hier zur Diskussion steht: Wenn man 
diesen Absatz 1 bis streichen würde, dann könnten nur jene 
landwirtschaftlichen Gewerbe Agrotourismus anbieten, die 
zwingend auf ein Zusatzeinkommen angewiesen sind, um 
überleben zu können. Florierenden Betrieben hingegen, die 
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für Agrotouristen besonders attraktiv sind, würden dann der
artige Aktivitäten von Bundesrechts wegen untersagt. Mitei
ner solchen Regelung würden wir der Landwirtschaft, in de
ren Interesse wir ja das Gesetz revidieren wollen, keinen 
guten Dienst erweisen. 
Der Befürchtung, dass durch diese Bestimmung ungleich 
lange Spiesse im Wettbewerb geschaffen würden, trägt der 
Nationalrat besser Rechnung, indem er diesen Artikel 24b 
noch um Absatz 1 quater ergänzt hat. Daraus ersehen Sie, 
dass es natürlich nicht so ist, dass Gewerbetreibende sich 
dann an Gesetze halten müssten, an die sich die Landwirte 
nicht halten müssten. Das Gewässerschutzgesetz z. 8. gilt 
dann natürlich für beide; da kann nicht der Bauer irgend
welchen Schmutz oder verbotene Substanzen ins Wasser 
gelangen lassen, während der Spengler eine grosse Schutz
vorrichtung machen muss. Das Gewerbegesetz, das Ar
beitsgesetz oder die Familienzulagen, das alles gilt natür
lich; hier gibt es nicht verschieden lange Spiesse. 
Ebenso müssen Sie Absatz 2 in Erwägung ziehen, er ist 
auch wichtig. Dort steht, dass der Nebenbetrieb nur vom Be
wirtschafter oder von der Bewirtschafterin selbst geführt 
werden kann; das ist ganz ausdrücklich geregelt. Es kann 
jetzt hier also nicht unmässig Personal angestellt werden, 
um in eine Konkurrenz zu Gewerbetreibenden zu treten. 
Von daher ist dieser Absatz 1 bis nach diesem neuen Kon
zept durchaus wichtig. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 34 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 3 Stimmen 

Abs. 1ter-AI. 1ter 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Dieser vor 
allem auf die Alp- und Sömmerungswirtschaft abzielende 
Absatz ist in der Kommission ohne Diskussion angenommen 
worden. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte zu diesem Absatz fragen, 
was das für die Erschliessung bedeutet. Normalerweise 
muss ein Restaurant Parkplätze haben, wenn es in der Bau
zone ist, es muss strassenmässig erschlossen sein, es 
muss geltende Hygienevorschriften und verschiedene Bau
vorschriften einhalten. Gilt das auch für diese Restaurants, 
die man in Alpgebäuden einrichten möchte? Mir geht es vor 
allem um die Frage der Erschliessung. Was heisst das jetzt 
für die Strassen, die zu diesen Alpgebäuden hinaufgeführt 
werden müssen? Was heisst das für die Parkplätze, die um 
diese Alpgebäude herum errichtet werden? Da möchte ich 
eine klare Auskunft, was man mit dieser Bestimmung hier 
vorhat. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Zunächst zur Er
schliessungsfrage: Ausserhalb der Bauzone müssen keine 
Strassen gebaut werden, da ist die Erschliessung für Auto
mobile nicht Vorschrift. 
Ihre zweite Frage betrifft die Hygienevorschriften. Diese 
Frage habe ich mir auch gestellt; ich kann nur sagen, dass 
das nach kantonalem Recht zu entscheiden ist und dass es 
je nach Grösse der Restaurants heute schon unterschiedli
che Vorschriften darüber gibt. Es ist also nicht so - ich habe 
das auch im Nationalrat ausgeführt-, dass getrennte WC 
mit getrennter Ablüftung gebaut werden müssten, weil der 
Bauer Dörrfrüchte und Süssmost anbietet. Die Agrotouristen 
schätzen es vielmehr durchaus, wenn sie ein Plumpsklo di
rekt über der Jauchegrube aufsuchen können. Das würde 
den hygienischen Anforderungen genügen, es steigert die 
Attraktivität der entsprechenden Besenbeiz. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Abs. 1 quater - Al. 1 quater 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Die Kom
mission hält diese vom Nationalrat eingefügte Ergänzung für 
eine geglückte; und sie sollte geeignet sein, die Akzeptanz 
von Absatz 1 bis auch beim Gewerbe herzustellen, weil sie 
Wettbewerbsverzerrungen so weit wie möglich zurückbindet. 
Wir beantragen Ihnen Annahme und damit Zustimmung zum 
Nationalrat. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Abs. 2-AI. 2 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Wenn ich Herrn Pfiste
rer richtig verstanden habe, hat er den Antrag der Minderheit 
zu Absatz 2 bereits begründet. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich glaube, 
die Entscheidung ist bereits gefallen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 24d Titel, Abs. 1, 1 bis, 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 24d titre, al. 1, 1 bis, 2, 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Wir haben 
hier eine Sachüberschrift, die wir je nachdem, wie Sie Arti
kel 24d beraten, ändern müssen. 
Die Formulierung in Absatz 1 stellt keine materielle Ände
rung dar, sondern ist eine Anpassung an die umgekehrte 
Kompetenzordnung. Heute heisst es: «Das kantonale Recht 
kann in landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Sub
stanz erhalten sind, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen 
zulassen.» Mit der Revision wird diese landwirtschafts
fremde Wohnnutzung von Bundesrechts wegen zugelassen, 
den Kantonen aber neu in Artikel 27a die Kompetenz erteilt, 
diesen Absatz für ihren Kanton für nicht anwendbar zu erklä
ren oder einzuschränken. Die Kommission beantragt Ihnen 
Zustimmung. 
Gemäss Absatz 1 bis wird die Hobbytierhaltung etwas gros
szügiger behandelt als in der Vergangenheit. Die Kommis
sion ist damit einverstanden, dass wir diese Materie aus der 
grossen Revision des RPG vorziehen, mit dem Verweis auf 
die besonders tierfreundliche Haltung, welchen der National
rat eingefügt hat. Dies hat auch jene Kreise besänftigen kön
nen, die solchen Lockerungen normalerweise nicht viel ab
gewinnen können. Die Kommission beantragt Ihnen mit 10 
zu 2 Stimmen Zustimmung. 
Auch Absatz 2 ist inhaltlich nicht neu formuliert, sondern, 
wie Absatz 1, kompetenzmässig umgestellt worden. Die 
Kommission beantragt Ihnen Zustimmung. 
Absatz 3 ist die redaktionelle Konsequenz aus der Revision 
der vorangehenden Absätze. Die Kommission hat einen An
trag abgelehnt, Absatz 3 zu einer auf alle Ausnahmetatbe
stände anwendbaren Bestimmung gemäss den Artikeln 24a 
bis 24d auszudehnen. Die Kommission beantragt Ihnen Zu
stimmung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



2. Oktober 2006 813 Ständerat 05.084 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al}, für die Kommission: Hier ist nun 
jene Norm, welche dem Bund die bauernfreundliche Rolle 
des grosszügigen Gesetzgebers und den Kantonen die 
Rolle der alles wieder widerrufenden Bösewichte zuweist. 
Ob man dieses System oder das alte will, hat eigentlich nur 
in einem einzigen Punkt eine Bedeutung: Im alten Recht war 
nie bis ins Detail klar, wie weit die Kantone gehen konnten 
und wo die Grenze lag. 
Verordnungsrecht des Bundes und Bundesgerichtsent
scheide werden mit solchen nach oben offenen Kompetenz
normen geradezu provoziert. Der vorliegende Vorschlag ist 
ein bundesrechtlicher oberer Plafond. Dies gilt von Bundes
rechts wegen; die Kantone dürfen nicht darüber hinauslegi
ferieren. Sie können allerdings aus Gründen regionaler Be
sonderheiten weniger weit gehen; sie können nach meiner 
Auffassung auch - wenn das verhältnismässig und sachlich 
begründet ist - die Anwendung dieser Normen ausschlies
sen. Die Rechtssicherheit ist für den kantonalen Gesetzge
ber und den Rechtsunterworfenen mit dieser neuen Konzep
tion besser gewahrt. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Zustimmung 
zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 
an das Bundesgericht ist zulässig gegen Entscheide letzter 
kantonaler Instanzen über Entschädigungen als Folge von 
Eigentumsbeschränkungen (Art. 5), über die Zonenkonfor
mität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen so
wie über Bewilligungen im Sinne der Artikel 24 bis 24d und 
37a. 
Abs. 2 
Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt. 
Abs. 3 
Andere Entscheide letzter kantonaler Instanzen sind endgül
tig; vorbehalten bleibt die subsidiäre Verfassungsbe
schwerde an das Bundesgericht. 

Antrag Sommaruga Simonetta 
Rückweisung an die Kommission 

Art. 34 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le recours en matiere de droit public au Tribunal federal est 
recevable contre les decisions prises par l'autorite cantonale 
de derniere instance sur des indemnisations resultant de 
restrictions apportees au droit de propriete (art. 5), sur la re
connaissance de la conformite a l'affectation de la zone de 
constructions et d'installations sises hors de la zone a bätir 
et sur des demandes de derogation en vertu des articles 24 
a 24d et 37a. 
Al. 2 
Les cantons ou les communes ont qualite pour recourir. 
Al. 3 
Les autres decisions prises par les autorites cantonales de 
derniere instance sont definitives; le recours constitutionnel 
subsidiaire au Tribunal federal est reserve. 

Proposition Sommaruga Simonetta 
Renvoi a la commission 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Artikel 34 
scheint bereits überholt zu sein. Und es scheint auch, dass 
die Verwaltung heute schon weiss, wie der neue Artikel 34 
lauten wird, nämlich: «Für die Rechtsmittel an Bundesbehör
den gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundes
rechtspflege.» Und damit haben wir in der Kommission ein 
Problem. 
Das neue Bundesgerichtsgesetz führt zu einer Ausdehnung 
der bundesgerichtlichen Kontrollen bei den Kantonen. Die 
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Nutzungspläne und Baubewilligungen werden künftig der 
Einheitsbeschwerde im öffentlichen Recht unterstehen. Zur
zeit gibt es an sich keine Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
bei Nutzungsplänen. Es gibt nur die staatsrechtliche Be
schwerde, und das war seinerzeit ein bewusster Entscheid. 
Der Richter soll sich nicht als Sachrichter in die Planung ein
mischen. Er soll nicht die Angemessenheit einer Planung 
beurteilen. Hingegen soll er gegen die Verletzung von funda
mentalen Rechtsprinzipien, gegen die Anwendung von Will
kür, gegen die Missachtung klaren Rechtes und gegen sol
che unschöne Dinge, die halt leider auch passieren, wie in 
der Vergangenheit als Rechtswahrungsrichter mit der staats
rechtlichen Beschwerde - heute heisst sie etwas anders -, 
angerufen werden und einschreiten können. 
Diese Differenzierung lässt das neue Bundesgerichtsgesetz 
leider nicht mehr zu. Der Antrag der Kommission geht dahin, 
den Status, wie er heute besteht, im Planungsrecht festzu
schreiben. Damit schaffen wir eine Ausnahme von der allge
meinen Bundesrechtsgesetzgebung. Ich will gerne zugeben, 
dass die Art und Weise, wie wir zu diesem Entscheid ge
kommen sind, etwas unkonventionell war. Herr Pfisterer, den 
ich bitte, den von ihm initiierten Antrag materiell noch besser 
zu begründen, als ich das tun kann, hat uns an der Maisit
zung auf diesen Punkt hingewiesen. Wir mussten damals 
zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund einer Revision der Re
vision und weil man nicht genau wusste, wie es weitergehen 
würde, die Situation im Bereich des Bundesgerichtsgesetzes 
unklar war. Auf alle Fälle haben wir dann eine Berichterstat
tung durch das Bundesamt für Justiz (BJ) eingefordert, und 
diese Berichterstattung ist bei uns irgendwo liegengeblie
ben, und wir hatten sie an der Sitzung vom 11. September 
nicht vorliegen. Ich möchte Ihnen aber eines klar sagen: 
Auch in Kenntnis des Berichtes des BJ bin ich persönlich 
nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Entscheidung 
richtig ist, mindestens insoweit, als sie Gelegenheit gibt, die
se Frage noch einmal a fond zu prüfen. Eine Rückweisung 
an die Kommission ist meines Erachtens nicht nötig. Aber 
ich darf vielleicht nachher noch dazu Stellung nehmen. 
Ich bitte den Präsidenten, Herrn Pfisterer aufzurufen, damit 
er die Geschichte materiell noch besser begründet, als ich 
das tun kann. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich beantrage Ihnen, Arti
kel 34 an die Kommission zurückzuweisen. Ich erlaube mir, 
Ihnen die Gründe, warum ich als Kommissionsmitglied im 
Plenum diesen Rückweisungsantrag gestellt habe, hier kurz 
darzulegen: Unsere Kommission hat sich das erste Mal an 
ihrer Sitzung im Mai dieses Jahres mit diesem Antrag be
schäftigt. Wir sind damals zum Schluss gekommen, dass 
das Anliegen sehr komplex ist, und wir haben deshalb den 
Bundesrat um einen Bericht gebeten. Das Bundesamt für 
Justiz hat einen Bericht erstellt. Aus unerfindlichen Gründen 
hat dieser Bericht den Weg zu den Kommissionsmitgliedern 
leider nicht gefunden. An unserer letzten Sitzung, kurz vor 
dieser Session, ist man dann auf dieses Anliegen zurückge
kommen. Wir haben, das hat der Kommissionspräsident 
auch gesagt, relativ rassig entschieden; den Entscheid se
hen Sie hier heute auf der Fahne. Ich weiss nicht, ob ich die 
Einzige aus der Kommission bin, die damals schon ein Un
behagen hatte, als wir diesen Entscheid gefällt haben. 
Der Bericht des Bundesamtes für Justiz ist mittlerweile ein
getroffen, wir haben ihn in den ersten Tagen dieser Session 
erhalten, und er hat mich bewogen, diesen Rückweisungs
antrag zu stellen. Ich kann Ihnen heute leider nicht aus die
sem Bericht zitieren, weil das Dokument im Auftrag der 
Kommission erstellt wurde und deshalb vertraulich ist. Ich 
stelle mir aber vor, dass die Diskussion in unserer Kommis
sion eventuell doch etwas anders verlaufen wäre, wenn wir 
bei der Beratung von diesem Bericht bereits Kenntnis ge
habt hätten. Es kommt hinzu, dass an jener Sitzung weder 
der Bundespräsident noch der zuständige Amtsdirektor an
wesend waren. Man könnte nun einwenden, dass wir mit 
diesem Geschäft endlich vorwärtsmachen sollten und dass 
der Nationalrat das Ganze dann ja noch einmal anschauen 
kann. Wenn der Nationalrat Artikel 34 wirklich nochmals 
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prüfen will, kann das Geschäft frühestens im Dezember ab
geschlossen werden. Wenn unsere Kommission diesen Arti
kel nochmals berät, wird es auch Dezember. Es kommt zeit
lich also auf das genau Gleiche hinaus. Das Anliegen wurde 
in unserer Kommission eingebracht, deshalb sollte es auch 
in unserer Kommission nochmals angeschaut werden. 
Sie haben gemerkt, ich habe jetzt ausschliesslich formal ar
gumentiert; dies deshalb, weil ich tatsächlich der Meinung 
bin, dass es sehr viele Gründe gibt, dieses Anliegen noch 
einmal anzuschauen. Die materielle Diskussion würde ich 
lieber eingehend in der Kommission und dann zu einem spä
teren Zeitpunkt im Plenum führen. 
Ich bitte Sie, diesem Rückweisungsantrag zuzustimmen. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Worum geht es in der Sache? 
Es geht nur darum, den heutigen Rechtszustand weiterzu
führen; es geht um keine Veränderung. Für das Plenum des 
Ständerates ist diese Geschichte nicht neu. Wir haben sie 
bereits mehrere Male bei der Diskussion des Bundesge
richtsgesetzes beraten. Das war damals auch in der Kom
mission für Rechtsfragen Gegenstand eingehender Diskus
sionen. Ich erinnere Sie an die eindrücklichen Voten von 
Kommissionspräsident Wicki und seines Vorgängers, Herrn 
Schweiger, in dieser Sache. Sie haben uns die Geschichte 
erläutert. 
Wenn Sie schon den Bericht des BJ ansprechen, so habe 
ich den Eindruck, dass darin gar nichts steht, das damals 
nicht zur Diskussion gestanden hat. 
Der Ständerat hat zweimal so entschieden. Wir haben dann 
im Differenzbereinigungsverfahren nachgegeben, weil wir 
wegen dieses Punktes nicht die gesamte Bundesgerichtsge
setzgebung um ein Jahr aufschieben wollten. Das war der 
Sinn des Nachgebens. Wir haben damals gesagt, wir wür
den darauf zurückkommen, wenn die Gelegenheit dazu be
steht. 
Sie wünschen eine Bemerkung zum Inhalt der Bestimmung: 
Es ist so, das neue Bundesgerichtsgesetz tritt auf den 1. Ja
nuar 2007 in Kraft. Aber wir haben ja noch etwas Zeit, weil 
mit dem Anpassungstermin für die Kantone noch zwei wei
tere Jahre zur Verfügung stehen. Wir verursachen keine 
Mehrarbeit, wenn wir jetzt dem Antrag der Kommission zu
stimmen. 
Was will die Justizreform, die gute Justizreform, die mich 
nach wie vor an sich überzeugt? Sie will «mehr Gericht» und 
«mehr Bundesgericht» bringen. Was heisst das jetzt? Das 
heisst in diesem Fall, dass innerhalb der Kantone für diese 
Raumplanungssachen, insbesondere für die Zonenpläne, 
eben ein Gericht geschaffen werden muss. Man darf die Zo
nenplanentscheide nicht mehr letztinstanzlich dem Kantons
parlament, einer Kantonsregierung oder einem Departement 
überlassen, wie das im Schweizerlande da und dort Brauch 
ist. Dieser kantonale Richter, den wir in den Kantonen künf
tig haben werden, hat mehr Einflussmöglichkeiten als heute 
das Bundesgericht. Es gibt also eine klare Verschiebung des 
Einflusses von der Politik, von der Verwaltung weg zum 
Richter. 
Zusätzlich soll mit dieser Revision des Bundesgerichtsgeset
zes die Bundesgerichtskontrolle ausgedehnt werden. Sie 
gestatten mir wenigstens hier, einige Einzelpunkte hervorzu
heben: Das Bundesgericht erhält in diesen Sachen via Ein
heitsbeschwerde eine weitere Überprüfungsbefugnis. Es 
muss sich ferner mit weitergehenden Beschwerderechten 
herumschlagen; es geht darum - Sie erlauben mir diese 
kleine technische Bemerkung -, dass der Beschwerdeführer 
oder die Beschwerdeführerin nur noch ein tatsächliches 
Interesse geltend machen muss. Wir werden nach dem Bun
desgerichtsgesetz künftig in den Zonenplansachen das Ver
bandsbeschwerderecht haben, und wir werden ausgedehn
tere Behördenbeschwerderechte haben. Das sind, glaube 
ich, einfach die Fakten. Diese Ausdehnung ist zumindest im 
heutigen Zeitpunkt verfrüht. Wir sollten uns dies mindestens 
im Gesamtzusammenhang einer Totalrevision überlegen. Es 
besteht auch kein Grund, jetzt das Bundesgericht mehr zu 
belasten, als es unbedingt notwendig ist. 

Ich erinnere Sie daran, dass uns Herr Bundesrat Blocher bei 
der Behandlung des Bundesgerichtsgesetzes gesagt hat, 
dass der Bundesrat auf dieses Problem zurückkommen 
müsse - ich kann Ihnen wenigstens die paar Wörter wieder
holen -: «Er räume ein, dass etwas getan werden sollte.» 
Und er hat Herrn Wicki und mir auch ausdrücklich gesagt, er 
anerkenne, dass ein Problem bestehe. Es gibt also erstens 
das Zugeständnis, dass ein Problem besteht, und zweitens, 
dass etwas getan werden soll. Jetzt hätte der Bundesrat die 
Gelegenheit gehabt, etwas zu tun. Er hat diese Bestimmung, 
Artikel 34, selber aufgegriffen, weil er früher etwas überse
hen hat; das darf er, aber genauso haben wir zu Recht ge
sagt, dass dieses Thema wieder auf den Tisch kommen 
müsse. 
Ich habe mich mit diesen Fragen in früherer beruflicher 
Funktion auseinandergesetzt. Es geht um diese Themen: 
Wie viel Richter in der Raumplanung? Wie viel Bund in der 
kantonalen Raumplanung? Und es geht auch um die Frage, 
ob wir jetzt etwas ändern wollen oder ob wir auf die Totalrevi
sion warten sollen. 
Ich bin überzeugt, dass wir in der Raumplanung in der Regel 
besser fahren, wenn wir die Kantone und Gemeinden auf 
dem demokratischen Weg entscheiden lassen. Das sage ich 
als ehemaliger Richter ganz bewusst. Das Rechtsschutzpro
blem muss gelöst werden, aber das können die Kantone sel
ber tun; das ist in unserer Verfassung so vorgesehen. Dazu 
braucht es nicht eine Belastung des Bundesgerichtes. Bitte, 
noch einmal: Nicht unnötig das Bundesgericht belasten! 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen. 

Wicki Franz (C, LU): In Artikel 34, wie uns diese Bestim
mung nun von der Kommission vorgeschlagen wird, ist tat
sächlich eine Problematik enthalten. Das haben auch die 
Voten meiner Vorrednerin und meines Vorredners klar ge
zeigt. 
Die Problematik hat den Nationalrat und den Ständerat bei 
der Beratung des Bundesgerichtsgesetzes beschäftigt. In 
der Differenzbereinigung hat sich der Ständerat dem Natio
nalrat angeschlossen und den Vorschlag des Bundesrates 
übernommen. Doch damals hielt ich als Kommissionsbe
richterstatter fest: «Die Kommission hält jedoch ausdrücklich 
fest, dass sie die Thematik des Beschwerdeweges im Be
reich der Raumplanung, des Bauverfahrens und des Um
weltrechtes auch mit der nun beschlossenen Regelung» -
im Bundesgerichtsgesetz - «nicht als gänzlich bereinigt an
sehen kann. Im Rahmen der Motion 'Bessere Koordination 
von Umweltschutz und Raumplanung', welche die Kommis
sion für Rechtsfragen des Ständerates am 15. November 
2004 eingereicht hat, wird es möglich sein, sich mit dieser 
Problematik auseinanderzusetzen und die aufgeworfenen 
Fragen nochmals aufzunehmen.» (AB 2005 S 552) 
Wir haben also eine Motion 04.3664 vom 15. November 
2004, und ich bin der Meinung und empfehle, dass der 
Zweitrat sich im Zusammenhang mit Artikel 34 auch mit die
ser Motion wesentlich auseinandersetzt und all die Fragen, 
die hier aufgeworfen werden, zu beantworten sucht. Dann 
soll unsere Kommission, die UREK, unserem Rat in der 
zweiten Beratung Bericht erstatten. 

Hofmann Hans (V, ZH): Als Kommissionsmitglied habe ich 
Verständnis für den Antrag Sommaruga Simonetta. Es war 
tatsächlich so, dass wir Artikel 34 an der letzten Sitzung ein
gefügt haben, ohne ihn vertieft zu diskutieren. Das war in 
der Kommission schon aus Zeitgründen gar nicht mehr mög
lich. Aber ich möchte Sie trotzdem bitten, diesen Rückwei
sungsantrag abzulehnen. Wenn wir der Rückweisung dieses 
Artikels 34 zustimmen, dann bleibt das Geschäft in unserem 
Rat pendent und kommt erst in der Wintersession wieder zu 
uns; und wenn es dann auch noch in der dritten Woche 
traktandiert ist, verlieren wir ein ganzes Quartal. 
Gestützt auf die interessante Diskussion, die wir heute ge
führt haben, kann der Zweitrat, kann die UREK des Natio
nalrates in Anwesenheit der Verwaltung und vielleicht auch 
in Anwesenheit des Bundespräsidenten diesen Artikel über
prüfen und dann die richtige Lösung finden und uns das, wie 
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Kollege Wicki gesagt hat, begründen. Ich möchte Kollegin 
Sommaruga bitten, in diesem Sinne vielleicht ihren Rückwei
sungsantrag zurückzuziehen. 

Leuenberger Moritz, Bundespräsident: Es ist klar, endgültig 
spruchreif ist die Geschichte noch nicht. Dieser Artikel hat 
eine schwierige Vergangenheit - Sie haben es selbst ge
sagt-, es war eine schwierige Geburt. Die bundesrätliche 
Hebamme hat gefehlt. Herr Schmid hat gesagt, es sei ein 
unkonventioneller Geburtsvorgang gewesen. Dann kommt 
noch dazu, dass am Ursprung der ganzen Idee eine kompli
zierte Idee von Herrn Pfisterer stand, die er in der ersten Sit
zung wieder zurückziehen musste, weil die Kommission dies 
aufs Erste noch nicht ganz begriffen hatte. 
Man muss also nochmals über die Bücher gehen, und ich 
würde wie Herr Hofmann auch sagen: Es geht schneller, 
wenn der Nationalrat jetzt darübergeht. Es ist ja nicht die 
einzige Differenz. Das ganze Gesetz wird schneller behan
delt, wenn das jetzt nicht nochmals zurückgeht. Aber an
schauen muss man es nochmals. Sie können es ja nachher 
auch nochmals anschauen, wenn es vom Nationalrat zu
rückkommen wird. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Als ehemalige Nationalrätin 
bin ich natürlich überzeugt, dass der Nationalrat diese Ange
legenheit ebenso seriös und kompetent prüfen wird. Den 
Auftrag, dies zu tun, haben wir ihm jetzt gegeben. 
Deshalb bin ich bereit, meinen Antrag zurückzuziehen. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Der Antrag Sommaruga 
Simonetta ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Solange das kantonale Recht keine anderen Behörden be
zeichnet, sind die Kantonsregierungen ermächtigt, vorläufi
ge Regelungen zu treffen, insbesondere Planungszonen 
(Art. 27) zu bestimmen und einschränkende Bestimmungen 
zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 27a) zu erlassen. 
Abs. 2bis 
Streichen 

Art. 36 
Proposition de /a commission 
A/.2 
Aussi longtemps que le droit cantonal n'aura pas designe 
d'autres autorites competentes, les gouvernements can
tonaux sont autorises a prendre des mesures provisionnel
les, en particulier a prevoir des zones reservees (art. 27), et 
a edicter des restrictions concernant les constructions hors 
de la zone a bätir (art. 27a). 
Al. 2bis 
Bitter 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Bei Arti
kel 36 wird der neue Artikel 27a in den bestehenden Arti
kel 36 Absatz 2 eingefügt. Das ist es, was Sie als Kommissi
onsantrag vor sich sehen. Der Bundesrat hatte eine andere 
Formulierung gewählt, in Absatz 2bis, welche den Kantons
regierungen, ohne Rücksicht auf die kantonale Kompetenz
ordnung, von Bundesrechts wegen die Kompetenz erteilt 
hätte, vorläufige Regelungen zu erlassen. Mit dem vorlie
genden Antrag kommen wir zurück zum geltenden Recht. 
Wo ein Kanton eine Kompetenzordnung für den Erlass vor
läufiger Regelungen im Raumplanungsbereich selbst kennt, 
gilt diese; wo dies nicht der Fall ist, ist die Kantonsregierung 
von Bundesrechts wegen hierfür zuständig. Wenn Sie dem 
zustimmen, wäre Absatz 2bis zu streichen. Es ist keine 
grosse Änderung gegenüber dem Entwurf des Bundesrates, 
aber es ist eine Reverenz vor der kantonalen Kompetenz
und Zuständigkeitsordnung. 
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Die einstimmige Kommission beantragt Ihnen Annahme die
ser beiden Anträge der Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 
(2 Enthaltungen) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

06.3277 

Interpellation Leuenberger Ernst. 
Schwerverkehrskontrollen 
für mehr Sicherheit im Verkehr. 
Resultate 
Interpellation Leuenberger Ernst. 
Contröle des poids lourds 
pour des routes plus süres. 
Resultats 

Einreichungsdatum 19.06.06 
Pate de depöt 19 os os 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Ich frage den Interpellan
ten an, ob er von der schriftlichen Antwort des Bundesrates 
befriedigt ist und ob er Diskussion beantragt. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich erkläre mich von der Art 
und Weise der Beantwortung befriedigt und bitte um eine 
kurze Diskussion. 

Präsident (Büttiker Rolf, Präsident): Die Diskussion ist ge
währt. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Meines Wissens ist in der lnter
pellationsantwort zum ersten Mal schwarz auf weiss publi
ziert worden, welche Resultate die Schwerverkehrskontrol
len auf unseren Schweizer Strassen ergeben haben. Die 
Resultate - ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, sie schnell an
zuschauen - sind für mich erschreckend, ja aufwühlend. 
Denn es heisst im Klartext, dass praktisch jeder vierte Ca
mion in der Kontrolle hängenbleibt, dass bei jedem vierten 
Camion eine Strafe ausgefällt wird. Das ist, meine ich, so 
einfach nicht hinzunehmen. Sehen Sie sich doch bitte die 
leicht verschlüsselt dargestellten Kontrollresultate genau an: 
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Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
Berichterstatter zum Raumplanungsgesetz haben mich ge
beten, das Geschäft heute auch noch zu beraten. (Unruhe} 
Es wird sonst überhaupt keine Wortmeldungen geben. Die 
Berichterstatter haben gesagt, sie würden zweieinhalb Minu
ten Zeit brauchen. Dann hätten wir dieses Geschäft auch 
noch erledigt. 

Brunner Toni (V, SG), für die Kommission: Frau Präsidentin, 
Sie sind eine gute Präsidentin, denn Sie haben erkannt, 
dass wir dieses Geschäft jetzt in aller Eile noch beraten kön
nen. Ich darf Ihnen, den Ratsmitgliedern, auch sagen: Sie 
dürfen durchaus auch aufbrechen, denn es gibt zu diesem 
Geschäft keine Abstimmung mehr. 
Ich will nur in einem Satz zuhanden des Amtlichen Bulletins 
sagen, dass der Nationalrat bereits in seiner ersten Bera
tung dieser Revision entschieden hatte, in Artikel 16a des 
Raumplanungsgesetzes nebst der Gewinnung von Energie 
aus Biomasse auch den Kompost explizit zu erwähnen. Da
mit würden nebst der Erstellung von Vergärungsanlagen 
auch die bäuerlichen Kompostierungsanlagen zonenkon
form. Falls es Sie noch interessiert, warum wir das wollen, 
so lesen Sie bitte das Amtliche Bulletin zur ersten Behand
lung dieses Geschäftes in diesem Rat nach. 
Somit wäre ich fertig. Ich schaue in den Ratssaal und stelle 
fest: Aufbruchstimmung - oh, wäre es hier drin nur immer 
so. (Heiterkeit) 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: C'est effecti
vement une situation un peu speciale puisque nous parlons 
essentiellement pour le compte rendu des deliberations, et 
aussi pour les conseillers aux Etats. 
A l'article 34 du projet, nous avons une epineuse diver
gence. Le Conseil des Etats a propose d'ajouter dans le pro
jet une disposition qui n'a rien a voir avec le perimetre volon
tairement limite de cette minirevision, perimetre qui, pour 
memoire, incluait l'agrotourisme, l'energie et les autres acti
vites accessoires des agriculteurs. Le Conseil des Etats veut 
remettre en question les decisions que les chambres ont pri
ses lors du debat sur l'organisation judiciaire federale dont 
les nouvelles lois que nous avons votees entreront en vi
gueur le 1er janvier 2007. 
Concretement, le Conseil des Etats veut renoncer au re
cours unifie et reintroduire pour l'amenagement du territoire 
la distinction entre les deux types de recours. Le recours de 
droit public serait limite a certains points et cela inciterait les 
plaignants a passer plutöt par le recours subsidiaire consti
tutionnel ou alors a interjeter les deux types de recours. Lors 
d'un vote a titre consultatif, la majorite des membres de la 
commission s'est montree tentee de suivre le Conseil des 
Etats. Apres un examen serre de la situation, la commission 
propose cependant de s'en tenir, dans cette minirevision, a 
la voie proposee par le Conseil federal et par notre conseil. 

Pour explorer plus serieusement la reintroduction de deux 
voies de recours, la commission a cependant depose une 
initiative parlementaire allant dans le sens du Conseil des 
Etats. 
Les arguments qui ont pousse la commission a decider a 
l'unanimite de ne pas inclure maintenant cette modification 
et donc de creer une divergence avec le Conseil des Etats, 
ou plutöt de ne pas se rallier au Conseil des Etats, sont les 
suivantes. 
Premierement, cette minirevision a pour objectif de faire en
trer rapidement en vigueur les points urgents pour l'agricul
ture. Pour cela, l'option prise consistait a ne pas inclure les 
objets susceptibles de declencher une polemique politique. 
Or, la, on en a une. 
Deuxiemement, la version du Conseil des Etats contient une 
erreur de systematique. Ce n'est pas dans la loi sur l'amena
gement du territoire qu'il taut mettre cela, mais dans l'arti
cle 83 de la loi sur le Tribunal federal qui entrera en vigueur 
tout prochainement. 
Troisiemement, il est delicat de modifier une loi avant meme 
qu'elle soit entree en vigueur. C'est ce que nous a aussi rap
pele le president du Tribunal federal dans une perspective 
de securite du droit. En pratique, les differences sont mini
mes puisque de toute fac;:on, materiellement, le droit de 
l'amenagement du territoire est essentiellement cantonal. 
Pour toutes ces raisons, la commission n'a pas change 
d'avis et ne s'est pas ralliee au Conseil des Etats. 

Art. 16a Abs. 1bis; 34 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.16a al.1bis; 34 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 Abs. 2, 2bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 36 al. 2, 2bis 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Das 
Geschäft geht an den Ständerat zurück. 
Damit sind wir am Schluss des heutigen Tages. Ich schlage 
Ihnen vor, dass wir einmal auch schon am Morgen mit einem 
ähnlichen Tempo beginnen und nicht erst gegen Schluss der 
Sitzung beschleunigen. Ich danke Ihnen aber sehr, dass Sie 
hier Hand geboten haben, die beiden Vorlagen noch zu be
raten. 

Schluss der Sitzung um 22. 10 Uhr 
La seance est /evee a 22 h 10 
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Ziff. 3 Titel 
Antrag der Kommission 
(Unter Vorbehalt der Zustimmung der UREK-NR gemäss 
Art. 89 Abs. 3 ParlG) 
Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 

Ch. 3 titre 
Proposition de fa commission 

· (Sous reserve de l'accord de la CEATE-CN selon l'art. 89 
al. 3 LParl) 
Loi du 24 juin 1902 sur les installations electriques 

Ziff. 3 Art. 55 
Antrag der Kommission 
(Unter Vorbehalt der Zustimmung der UREK-NR gemäss 
Art. 89 Abs. 3 ParlG) 
Abs. 1 

59 

Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, sofern nicht 
nach dem Strafgesetzbuch eine schwerere Strafe verwirkt· 
ist, wer vorsätzlich: 
a. eine elektrische Anlage, für welche die Vorlagepflicht 
besteht, zu erstellen oder zu ändern beginnt, bevor die Ge
nehmigung der Vorlage eingeholt und rechtsgültig geworden 
ist; 
b. eine elektrische Anlage, die auf Weisung der zuständigen 
Kontrollstelle wegen gefährlicher Mängel spannungslos ge
macht worden ist, eigenmächtig in Betrieb setzt oder setzen 
lässt. 
Abs. 1bis 
Streichen 
Abs.2 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis zu 
1 O 000 Franken. 
Abs. 3 
Der Bundesrat kann Widerhandlungen gegen Ausführungs
vorschriften, durch welche bestimmte Tätigkeiten bewilli
gungspflichtig erklärt werden, mit den gleichen Strafen be
drohen. 

Ch. 3 art. 55 
Proposition de fa commission 
(Sous reserve de l'accord de la CEATE-CN selon l'art. 89 
al. 3 LParl) 
Al. 1 
Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, a moins 
que le Code penal prevoie une peine plus severe, celui qui, 
intentionnellement: 
a. procede a l'etablissement ou a la modification d'une in
stallation electrique necessitant l'approbation de l'autorite 
competente avant que celle-ci ait ete demandee et soit deve
nue executoire; 
b. remet ou fait remettre en service de son propre chef une 
installation electrique qui, sur l'ordre de l'office de contröle 
competent, a ete mise hors circuit pour cause de defectuo
site dangereuse. 
Al. 1bis 
Biffer 
A/.2 
La negligence est punie d'une amende de 10 000 francs au 
plus. 
Al. 3 
Le Conseil federal peut prevoir les memes peines pour les 
infractions aux dispositions d'execution qui soumettent cer
taines activites a autorisation. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Unter 
Vorbehalt der Zustimmung der UREK-NR schlagen wir 
Ihnen eine geänderte Fassung von Artikel 55 des 
Elektrizitätsgesetzes vor. Es handelt sich um die Straf
bestimmung. Seit unserer Lesung in Flims und der 
Lesung im Dezember 2006 im Nationalrat ist nun auf den 
1. Januar 2007 das neue Strafgesetzbuch .. in Kraft ge
treten. Dieses sieht als Strafandrohung für Ubertretungen 
die Haft nicht mehr vor. Wir sollten dem Rechnung tra
gen. Das hat allerdings zur Konsequenz, dass wir bei der 
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Bussenhöhe zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit differen
zieren sollten. Wir schlagen Ihnen daher vor, bei Vorsatz an
stelle der Haft eine Bussenhöhe von maximal 100 000 Fran
ken vorzusehen, damit diese Differenzierung zwischen 
Vorsatz und Fahrlässigkeit auch im Strafrahmen sichtbar 
wird. · 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 4 Art. 2a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 4 art. 2a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Wir haben 
bereits an der Session in Flims davon Kenntnis genommen, 
dass in dieser internationalen Stromdrehscheibe Schweiz 
die Frage der Strombezugsrechte unter Umständen börsen
ähnlich behandelt werden könnte. Wir haben in dieser gan
zen Geschichte mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung, 
mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement, der Schwei
zerischen Nationalbank und der Eidgenössischen Banken
kommission Kontakt aufgenommen und waren damals nicht 
gerüstet, eine saubere Vorlage zu präsentieren. Der Natio
nalrat hat das dann getan und schlägt vor, das Börsengesetz 
mit einem Artikel 2a zu ergänzen, welcher eine saubere Ab
wicklung von Strombezugsrechten auf der Börsenseite mög
lich macht. Würden wir dies nicht tun, so würden vermutlich 
ausländische Börsenplätze schweizerische Strombezugs
rechte börsenmässig verhandeln. Das zu vermeiden ist der 
Zweck der Übung. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Nationalrat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle . 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

NationalraVConseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.06 (Fortsetzung- Suite) 

StänderaVConseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Art. 16a Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission . 
Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus 
Biomasse oder zur Feldrandkompostierung nötig sind .... 

Art. 16a al. 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Les constructions et les installations necessaires a la pro
duction d'energie a partir de la biomasse ou au compostage 



05.084 Conseil des Etats 

en bord de champ dans une exploitation agricole peuvent 
etre autorisees et declarees conformes a la zone si .... 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Zur Zonen
konformität von Kompostieranlagen: Die Berichterstattung 
im Nationalrat, welcher hier eine Differenz zu uns geschaffen 
hat, war äusserst rudimentär. Die Begründung, warum die 
Kommission an ihrem Antrag festhielt, auch die Bauten zur 
Gewinnung von Kompost aus Biomasse für zonenkonform 
zu erklären, bestand im schlichten Verweis auf die Erstbera
tung der Vorlage im Nationalrat. Ihre Kommission hat nichts 
gegen Kompostieranlagen, die ohne grössere bauliche 
Massnahmen erstellt und betrieben werden können. Die 
Fassung des Nationalrates erlaubt aber Kompostieranlagen 
jeder Grössenordnung. Gegen eine grenzenlose Zulassung 
von Kompostieranlagen in der Landwirtschaftszone spricht 
aber eine Reihe von Gründen. 
Zunächllt: industrielle Kompostieranlagen mit Bodenwan
nen, fabrikähnlichen Lager- und Umschichtungshallen, mas
siven Erschliessungsanlagen sind in der Sache zonenfremd, 
auch wenn sie der Gesetzgeber normativ zu zonenkonfor
men Anlagen erklären würde. Es gibt in der Schweiz kaum 
Landwirtschaftsbetriebe, die grosse Kompostieranlagen bo
denabhängig betreiben können. Sodann: Solche Anlagen 
sind - und das ist ein zweiter Grund, der bereits in der Bera
tung in Flims geltend gemacht worden ist - darauf angewie
sen, dass für ihren Betrieb Material über grössere Distanzen 
transportiert wird, ohne dass diese Materialien ihrerseits En
ergie produzieren. Die Energiebilanz ist daher negativ; wir 
sollten das in der heutigen Zeit wirklich nicht tun. Drittens 
konkurrenzieren solche Anlagen die bestehenden gewerb
lich-industriellen Anlagen in unfairer Weise. 
Solche unmässigen Anlagen wollen wir in der Landwirt
schaftszone nicht. Es ist das Mass und nicht der Grundsatz, 
den wir für nicht richtig halten. Daher präzisieren wir die Fas
sung des Nationalrates und wollen sogenannte Feldrand
kompostieranlagen für zonenkonform erklären. 
Wir waren in der Kommission an sich davon ausgegangen, 
dass es diese normative Aussage nicht brauche, dass Fel
drandkompostierungen durch das geltende Recht abgedeckt 
seien. Wir sind aber dahingehend orientiert worden, dass 
verschiedene Kantone in dieser Hinsicht sehr restriktiv sind 
und unter anderem auch Feldrandkompostieranlagen als 
nicht zonenkonform taxieren. Daher machen wir diese ge
setzliche Präzisierung. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Ihrer Kommission im Sinne eines 
Kompromisses gegenüber dem Nationalrat zuzustimmen. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Darf ich das ergänzen, was der 
Herr Kommissionspräsident ausgeführt hat? Das Ziel der 
nationalrätlichen Mehrheit lässt sich mit diesem Antrag Ihrer 
UREK vereinbaren, aber auf anderem Weg, auf verfas
sungskonformem Weg. 
Das ist erstens ein Problem des Föderalismus: Zuständig für 
die landwirtschaftliche Siedlungsstruktur sind im Allgemei
nen die Kantone und nicht der Bund! Der Bund darf nur 
Grundsätze erlassen. Was wir Ihnen vorschlagen, ist ein 
derartiger Grundsatz, eine Minimalvorschrift, eben beispiels
weise nur Feldrandkompostierungen zuzulassen. 
Das Sachproblem der Feldrandkompostierungen liegt in den 
Gewässerschutzanforderungen. Diese sind ein Problem. Sie 
sind schon sorgfältig zu bearbeiten, damit die Kompostie
rung zulässig wird. Es gibt darüber Erfahrungen in den Kan
tonen; ich verweise etwa auf die gemeinsamen Richtlinien 
der Kantone Aargau, Bern, Baselland, Solothurn und Zürich 
aus dem Jahr 1994, die im Wesentlichen offenbar immer 
noch angewendet werden. 
Dahinter steht ein zweites Sachproblem: Es ist landwirt
schaftspolitisch sinnvoll, vom Bund aus Grenzen zu setzen, 
weil, wie Sie wissen, weitere landwirtschaftliche Baumög
lichkeiten tendenziell nur der ersten Generation nützen und 
den landwirtschaftlichen Strukturwandel eben eher erschwe
ren. Der Bodenwert steigt, die Gefahr von Abparzellierungen 
steigt. 
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Drittens besteht auch das Risiko, Ungleichheiten zum Ge
werbe zu schaffen. Das Gewerbe muss andere Anforderun
gen erfüllen, in einer Bauzone oder in einer Spezialzone. 
Es ist auch kein Einwand, der taugt, dass gewisse Kantone 
strenger seien als andere: In der Verfassung ist vorgesehen, 
dass die Kantone bei der Umsetzung sogar einen Gestal
tungsspielraum haben müssen; der Bundesgesetzgeber 
muss ihn einräumen. Das heisst also, dass wir uns auf eine 
Minimalvorschrift beschränken müssen. Wenn mehr ge
macht werden soll, sind dafür die Kantone, allenfalls die Ge
meinden zuständig. Das dürfen sie in Spezial- oder Bauzo
nen, wie immer sie das regeln. Sie haben vor allem die 
Probleme des Gewässerschutzes zu lösen; dort ist der Kern 
der Sache. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Hier bitte 
ich Sie um etwas Ausdauer. Wir haben in Flims mit unserem 
Beschluss, Artikel 34 RPG in die Revision einzubeziehen, 
eine weitere Differenz geschaffen. Das neue Bundesge
richtsgesetz führt nach unserer Auffassung mit der Einheits
beschwerde zu einer Ausdehnung der bundesgerichtlichen 
Kontrollen bei den Kantonen. Um dies zu verhindern, haben 
Sie auf Antrag Ihrer Kommission eine Bestimmung aufge
nommen, welche dafür sorgt, dass der Rechtsschutz im 
Raumplanungsrecht nicht ausgedehnt bzw. wieder auf den 
Stand vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zurückgeführt 
wird, nachdem das Bundesgerichtsgesetz am 1. Januar 
2007 in Kraft getreten ist. Dieser Beschluss des Ständerates 
hat zu einem wahren Sturm der Entrüstung unter den inter
essierten Verwaltungs- und Staatsrechtslehrern geführt -
ein Sturm, der selbst sonst kühle Köpfe erfasst und sie zu 
ungewohnt polemischen Reaktionen verführt hat. 
Der Nationalrat hat beschlossen, auf diese Revision von Ar
tikel 34 zu verzichten, das Anliegen aber mit einer Kommis
sionsinitiative aufzunehmen. Das ist ein Vorgehen, dem wir 
in der Kommission durchaus zustimmen können. Wir bean
tragen Ihnen deshalb, diese Differenz im Sinne des National
rates zu bereinigen. 
Die Gründe, welche die Kommission zu diesem Antrag ge
führt haben, sind folgende: 
1. In dieser Raumplanungsvorlage war die Frage der 
Rechtsmittel eigentlich ein Fremdkörper. Die Revision hat 
die gewerbliche Nutzung landwirtschaftlicher Liegenschaf
ten zum Gegenstand und nicht den Rechtsschutz. Die 
Rechtsschutzbestimmungen sind keine Accessoires, son
dern zentrale Bestimmungen; ihre Revision soll nicht hand
streichartig erfolgen, wie es zum Teil empfunden worden ist. 
2. Ein solches Vorgehen wäre allerdings vertretbar gewe
sen, wenn die Anwendbarkeit der Einheitsbeschwerde im 
Raumplanungsrecht ein Versehen des Gesetzgebers gewe
sen wäre, wobei es gegolten hätte, dies bei der ersten sich 
bietenden Gelegenheit zu korrigieren. Tatsächlich gab es 
aber in dieser Sache kein Versehen; es gab einen klaren 
Entscheid des Parlamentes, nach langen und intensiven 
Auseinandersetzungen. Es ist verständlich, dass es nun 
Kreise gibt, die nicht verstehen können, dass m.an jetzt auf 
diese Frage zurückkommt, insbesondere aber, dass man auf 
diese Weise und zu diesem Zeitpunkt auf diese Frage zu
rückkommt. 
3. Ein Beharren auf unserem Standpunkt könnte letzten En
des die ganze Revision verzögern oder gar gefährden, was 
wir nach den beiden vorgenannten Überlegungen auch nicht 
wollen. 
4. In der Sache selbst ist die Kommission aber immer noch 
der Auffassung, dass eine Prüfung der Frage, ob die Ein
heitsbeschwerde im Raumplanungsrecht richtig ist, erfolgen 
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muss. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass die Be
reiche des Bau- und Planungsrechtes aus dem Anwen
dungsbereich der Einheit1,beschwerde herausgebrochen 
werden müssen, weil sie zu einer Ausdehnung der bundes
gerichtlichen Kontrollen bei den Kantonen und Gemeinden 
führen. Es besteht die Befürchtung, dass Richter sich ver
mehrt in Dinge einmischen, bei welchen die kantonalen und 
kommunalen Behörden über grossen Handlungsspielraum 
verfügen sollten. 
Diese Befürchtung wird von der betroffenen Lehre, dem 
Bundesamt für Justiz und dem Bundesgericht nicht geteilt. 
Immerhin anerkennt die Lehre, nachdem sich der Sturm der 
Entrüstung gelegt hat, dass es durchaus Elemente in der 
Einheitsbeschwerde gibt, durch welche unsere Besorgnis 
begründet ist. Wie das Bundesamt für Justiz in einer seiner 
Stellung angemessenen, überaus sachlichen und von jeder 
Polemik freien Darlegung, welche von Herrn Professor Ma
der vorgelegt worden ist, nachgewiesen hat, gibt es zwar 
keine Erweiterungen bei den Anfechtungsobjekten, aber 
auch keine Erweiterungen bei der Kognition des Bundesge
richtes. Es gibt allerdings eine Ausdehnung bei der Be
schwerdelegitimation und bei den Beschwerdegründen. 
Bei der Beschwerdelegitimation ist darauf hinzuweisen, dass 
nach neuem Recht ein schutzwürdiges Interesse genügt und 
dass es nicht mehr ein rechtlich geschütztes Interesse 
braucht, wie das bei der staatsrechtlichen Beschwerde der 
Fall war. Es kommt eine gewisse Erweiterung bei der Behör
denbeschwerde hinzu, die sich daraus ergibt; dies auch bei 
der Verbandsbeschwerde. In Zonenplansachen haben wir 
künftig das Verbandsbeschwerderecht, wenn die Vorausset
zungen dafür gegeben sind. Die Zonenplansachen sind für 
alle betroffenen Privaten und ihre Interessen offen, und zwar 
nicht mehr nur im eingeschränkten Bereich. Das Bundesge
richt kann reformieren, es kann Zonenplanregelungen auf
heben und durch eigene ersetzen; das alles ist völlig neu. 
Bei den Beschwerdegründen ist folgende Erweiterung zu 
verzeichnen: Neu ist die Rüge für die Verletzung von Bun
desrecht möglich. Das würde bedeuten, dass beispielsweise 
unter Umständen auch eine Verletzung von Artikel 15 des 
Raumplanungsgesetzes betreffend die Dimensionierung von 
Bauzonen geltend gemacht würde, allenfalls sogar eine Ver
letzung von Planungsgrundsätzen, soweit das Bundesge
richt zum Schluss kommen sollte, dass es sich dabei um ju
stiziable Elemente handelt. 
Bei der Erweiterung der Beschwerdegründe kommt hinzu, 
dass das Nichteinhalten des Grundsatzes der Verhältnis
mässigkeit gerügt werden kann, und zwar selbstständig. Das 
war nach bisherigem Recht nicht der Fall. Das Nichteinhal
ten des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit konnte im 
Rahmen der· staatsrechtlichen Beschwerde immer nur im 
Zusammenhang mit der Einschränkung eines Grundrechtes 
oder eines verfassungsmässigen Rechtes gerügt werden. 
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist neu ein Verfas
sungsgrundsatz, also Teil des Bundesrecht(;ls; und sein 
Nichteinhalten kann deshalb nach neuem Recht auch 
selbstständig gerügt werden. 
Die Lehre, das Bundesamt für Justiz und das Bundesgericht 
selbst nehmen nun an, die soeben geschilderten Erweite
rungen der Beschwerdelegitimation und der Beschwerde
gründe hätten in der Praxis nur sehr bescheidene Auswir
kungen und die damit einhergehende Ausdehnung der Kon
trollmöglichkeiten der Gerichte wäre nicht mit einer erhebli
chen Einschränkung der Handlungsspielräume der kantona
len und der kommunalen Behörden verbunden. Ob dies zu
trifft, ist für die Kommission offen. Die Kommission ist im 
Gegenteil der Auffassung, dass Anhaltspunkte dafür beste
hen, dass das nicht zutrifft. Wir sehen aber ein, dass aus 
den vorgenannten Gründen die Streitfrage nicht im Rahmen 
dieser Revision entschieden werden kann. Wir können uns 
dem Nationalrat deshalb anschliessen, weil seine Kommis
sion eine parlamentarische Initiative 06.475, «Beschwerde
weg im Raumplanungsgesetz», beschlossen hat, welche die 
Revision von Artikel 34 in unserem Sinne zum Gegenstand 
hat. Ihre Kommission hat gestützt auf das neue Parlaments
gesetz dieser Initiative zugestimmt, möchte aber schon jetzt 
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Folgendes zu Protokoll geben: Bei der Beratung dieser Initi
ative wäre es sachgemäss, das Herausbrechen des Bau
und Planungsrechtes aus dem Anwendungsbereich der Ein
heitsinitiative nicht mit einer Revision des Raumplanungsge
setzes, sondern mit einer Revision des Bundesgerichtsge
setzes zu bewerkstelligen. Es sollte nicht Artikel 34 des 
Raumplanungsgesetzes revidiert werden, sondern vielmehr 
der Ausnahmenkatalog in Artikel 83 des Bundesgerichtsge
setzes. Wenn wir schon jetzt wieder Ausnahmen in einzel
nen Erlassen vorsehen, wird der Ausnahmenkatalog von Ar
tikel 83 des Bundesgerichtsgesetzes rasch relativiert und 
entwertet; er verliert an Klarheit, und wir verlieren an 
Rechtssicherheit. 
In diesem Sinne und mit dieser Bemerkung beantragt Ihnen 
die Kommission einstimmig Zustimmung zum Nationalrat im 
Bereich von Artikel 34. 

Angenommen - Adopte 

05.306 

Standesinitiative Luzern. 
ijundesgesetz über die Raumplanung. 
Anderung 
Initiative cantonale Lucerne. 
Loi federale sur l'amenagement 
du territoire. Modification 

Abschreibung - Classement 
Einreichungsdatum l 7 05 05 
Date de depöt l 7 05 05 
Bericht UREK-SR 25.01.07 
Rapport CEAIE-CE 25 01 07 
Ständerat/Conseil des Etats 07.03.07 (Abschreibung - Classement) 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Es liegt 
ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Sie beantragt 
einstimmig, die Standesinitiative abzuschreiben. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Ich kann auf 
den schriftlichen Bericht, den wir einstimmig verabschiedet 
haben, verweisen. In zwei Sätzen: Die Initiative besteht aus 
zwei Teilen: Im ersten Teil will der Initiant eine Erleichterung 
für die Landwirtschaft im ausserlandwirtschaftlichen Be
reich - mit der soeben behandelten Revision des Raumpla
nungsgesetzes sind wir diesem ersten Punkt entgegenge
kommen. Im zweiten Teil wird eine Änderung in der Behand
lung altrechtlicher Bauten gefordert - das können wir in der 
jetzigen Situation nicht mehr in die Revision des Raumpla
nungsgesetzes integrieren. Da die Verwaltung aber zugesi
chert hat, das im Rahmen der grossen RPG-Revision zu tun, 
erachten wir auch diesen Punkt für erfüllt. 
Wir beantragen Ihnen daher, die Initiative abzuschreiben. 

Abgeschrieben - Classe 
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Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2357) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2223) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Art. 16a Abs. 1 bis 
Antrag der Mehrheit 
Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus 
Biomasse nötig sind, sowie Kornpostanlagen im Zusammen
hang mit Biogasanlagen .... 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Bigger, Brunner Toni, Zemp) 
Festhalten 

Art. 16a al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
Les constructions et les installations necessaires a la pro
duction d'energie a partir de la biomasse ainsi que les instal
lations de compost en rapport avec les installations de pro
duction de biogaz dans une exploitation agricole .... 

Proposition de /a minorite 
(Lustenberger, Bigger, Brunner Toni, Zemp) 
Maintenir 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Bei Artikel 16a besteht nach 
wie vor eine Differenz zum Ständerat. Unser Rat hat zwei
mal einer Änderung der Fassung des Bundesrates zuge
stimmt, da die Mehrheit unseres Rates der Auffassung war, 
dass man mit dieser _Minirevision des Raumplanungsgeset
zes nicht nur Bauten und Anlagen für die Energiegewinnung 
und die damit in Zusammenhang stehende Gewinnung von 
Biomasse in der Landwirtschaftszone bewilligen sollte, son
dern eben auch Bauten für Kompostieranlagen - im Wissen 
darum, dass Absatz 1 bis von Artikel 16a ganz klar besagt, 
dass diese nur zonenkonform sind, wenn sie in einem engen 
Zusammenhang mit der Tätigkeit in der Landwirtschaft ste
hen. Die Kommission ist sich dieser Einschränkung bewusst, 
und deshalb ist es sinnvoll, diese Ausweitung für Kompo-
stieranlagen zu machen. · 
Weshalb soll der Gesetzgeber dies auf Bundesebene tole
rieren? Es macht heute wenig Sinn, in unserem Land, wo 
die Baulandreserven auch in der Gewerbezone rar und teuer 
sind, grossflächig Land für Kompostieranlagen zur Verfü
gung stellen zu müssen. Bekanntlich haben nämlich Kompo
stieranlagen erstens einen grossen Landbedarf, zweitens 
generieren sie im Verhältnis zur beanspruchten Fläche nicht 
unbedingt eine hohe Wertschöpfung, und drittens scheiden 
sie erwiesener- und gezwungenermassen auch Emissionen 
aus. Aus all diesen Gründen macht es Sinn, wenn man der 
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schweizerischen Landwirtschaft auf ihrem Gebiet, in ihren 
Zonen, diesen neuen, kleinen Zuerwerb zugesteht. Kompo
stieranlagen sind also ein sinnvoller Nebenerwerb oder eine 
sinnvolle innere Aufstockung für die Landwirtschaft, welche 
letztendlich auch volkswirtschaftlich Sinn macht und - das 
sage ich jetzt als Gewerbevertreter - dem Gewerbe nicht 
wehtut, sondern angesichts der nicht mehr allzu grosszügi
gen verfügbaren Ressourcen im Zusammenhang mit den 
Bauzonen Sinn macht. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zu folgen und dieser 
sinnvollen Ergänzung von Artikel 16a Absatz 1 bis zuzustim
men. 

Zemp Markus (C, AG): Unser Rat hat ja bereits bei der letz
ten Behandlung festgestellt, dass hier eine Ergänzung -
neben der Energie wird auch die Kompostierung erwähnt -
sinnvoll ist. Auch der Ständerat hat den Ball schlussendlich 
aufgenommen, hat aber die Ergänzung auf den Begriff 
«Feldrandkompostierung» eingeschränkt. Die Mehrheit un
serer UREK hat nun eine Kombination gemacht, die wieder 
unnötig einschränkend ist, nämlich «Kornpostanlagen im Zu
sammenhang mit Biogasanlagen». Nicht überall werden wir 
Biogasanlagen haben, und Kompostierung hat sehr wohl 
sehr viel mit Landwirtschaft zu tun. Was ist es anderes als 
ein hochwertiger, organischer Dünger, der vor allem in den 
immer mehr viehlosen Betrieben g_ebraucht werden kann? 
Es gibt ja schlussendlich nichts Okologischeres, als den 
Kompost dort zu produzieren, wo er auch gebraucht wird. 
Aus dieser Sicht bitte ich Sie im Namen der CVP-Fraktion 
dringend, der Minderheit zu folgen. 

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Ich bitte Sie ebenso dringend 
wie Herr Zemp, aber in der umgekehrten Richtung, nämlich 
sich der Mehrheit anzuschliessen - und zwar bitte ich Sie 
aus materiellen, aber auch aus Verfahrensgründen, hier der 
Mehrheit zu folgen. 
Sie wissen, dass die Teilrevision des Raumplanungsgeset
zes eine kleine vorgezogene Revision für die Bauern ist - für 
den Agrotourismus, für Lamatrekking, für «Wellness im 
Heu», für was auch immer, aber für die Bauern - und eben 
auch für die Energieproduktion, für die Produktion von er
neuerbarer Energie aus Biomasse, die neu zonenkonform in 
der Landwirtschaftszone möglich sein soll. Das erachten wir 
als eminent wichtig; es geht um die Energieproduktion aus 
Biomasse. Eigentlich ist das Anliegen in Bezug auf sämtli
che Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse be
reits in der Version des Bundesrates enthalten; das ist dort 
eigentlich geregelt. Der Ständerat hat dann aufgrund der 
Kornpostdiskussion noch die Feldrandkompostierung hinzu
gefügt. Dazu muss man aber festhalten, dass die Feldrand
kompostierung heute schon möglich ist. Die Bauern können 
ihre Biomasse am Feldrand lagern und kompostieren. Was 
nicht möglich ist, das sind Bauten und Anlagen, Kornpostan
lagen, die nur Kompost herstellen und nicht der Energiepro
duktion dienen. Das ist die materielle Differenz. 
Bezüglich Verfahren möchte ich Sie aber durchaus auch 
an Folgendes erinnern: Wir haben diese Vorlage sehr be
schleunigt behandelt, sowohl in der Subkommission, die 
ich präsentieren durfte, als auch in der Kommission. Wir ha
ben uns Mühe gegeben, diese Neuerungen für die Schwei
zer Bauern jetzt möglich zu machen. Die eine Piece de Re
sistance, die Verfahrensfrage, haben wir jetzt wieder aus der 
Vorlage herausgenommen, wir werden das separat diskutie
ren. Die zweite Differenz, diese Kornpostfrage, die jetzt noch 
in die Vorlage hineingekommen ist, kann zu einer Einigungs
konferenz führen - wenn wir diese Differenz stehen lassen. 
Sie wissen, dass eine Einigungskonferenz immer mit dem 
Risiko behaftet ist, dass die ganze Vorlage am Schluss 
Schiffbruch erleidet. Das möchten wir nicht. Das möchten 
wir nicht, im Interesse der Bauern und des Agrotourismus, 
aber insbesondere auch im Interesse der Produktion von 
Energie aus Biomasse - als zusätzliches Standbein für die 
Landwirtschaft: nicht mehr nur Kartoffeln verkaufen, sondern 
eben auch Strom. 
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Deshalb bitten wir Sie, hier der Mehrheit zu folgen und den 
Minderheitsantrag abzulehnen. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
FDP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit un
terstützen wird. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich bin nicht Kommissionsmitglied. 
Manchmal ist es gut, wenn man die Formulierung und die 
Wirkung eines solchen Absatzes von aussen beurteilt. 
Ich danke der Kommission, dass sie sich der Frage der Kom
postierung angenommen und nun versucht hat, eine tragfä
hige Lösung zu finden. Ich muss Ihnen aber sagen, dass der 
Zusammenhang, der gemäss dieser Formulierung zwischen 
Kompost- und Biogasanlagen geschaffen wird, überhaupt 
kein Zusammenhang ist. Sie können in einer Biogasanlage 
keinen Kompost verwerten. Entweder werden diese pflanzli
chen Substrate kompostiert, oder sie werden in einer Bio
gasanlage verwertet - Kollege Zemp hat Ihnen das darge
legt -, das eine oder das andere. Deshalb muss das ge
trennt sein und darf nicht in einen Zusammenhang gebracht 
werden. Diese Kombination ist unmöglich, und sie verfehlt 
vollständig die Wirkung. 
Ich ersuche Sie: Stimmen Sie der Minderheit zu. Dann ha
ben Sie nachher die Wahl zwischen der Formulierung des 
Ständerates und jener des Nationalrates. Aus landwirt
schaftlicher Sicht spielt es keine Rolle, ob nachher die natio
nalrätliche oder die ständerätliche Lösung durchkommt. 
Die Feldrandkompostierung hat den Vorteil, dass das Ganze 
auf eine grosse Fläche verteilt wird, dass es in _der Regel 
wenige Emissionen gibt. Kompostieranlagen benötigen ei
nen testen Untergrund, sie müssen an die Kanalisation an
geschlossen werden. Wenn dann die Gemeinden mit einem 
Kompostierer zur Auffassung kommen, die Anlage solle ei
nen festen Untergrund haben, dann muss sie an die Kanali
sation angeschlossen werden, und sie kann sich in der 
Landwirtschaftszone befinden. Die Gemeinde könnte auch 
beschliessen, dass sie als Zone für öffentliche Anlagen aus
geschieden wird. 
Ich bitte Sie: Stimmen Sie dem Antrag der Minderheit zu; 
halten Sie an unserem Beschluss und damit an der Fassung 
des Nationalrates fest. Nachher kann in der Einigungskonfe
renz zwischen der Fassung des Nationalrates und jener des 
Ständerates ausgemehrt werden; es sind beide Lösungen 
tragbar. Bitte stimmen Sie der Minderheit zu. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es geht bei dieser Revision 
des Raumplanungsgesetzes darum, gewisse Ausnahmen in 
der Landwirtschaftszone zuzulassen, um den Landwirten 
eine bessere Erwerbs- und Konkurrenzsituation zuzugeste
hen. Wir haben verschiedene Ausnahmen bewilligt und -
einvernehmlich mit dem Ständerat - durchberaten. Jetzt 
kommt eine Ausnahme zu den bereits beratenen dazu: Man 
kann an und für sich nichtzonenkontorme Bauten trotzdem 
in der Landwirtschaftszone erstellen, wenn die Landwirte 
Energie aus Biomasse produzieren. 
Dies ist - auch vor dem Hintergrund der Energie- und Klima
diskussion - ein Postulat, das man selbstverständlich akzep
tieren kann, indem man für die Energieproduktiori eine Aus
nahme macht. In diesem - und nur in diesem - Zusammen
hang hat der Bundesrat die Ausnahme vorgeschlagen, Anla
gen und Bauten zur Produktion von Energie aus Biomasse 
zuzulassen. Dann ist der Nationalrat als Erstrat gekommen 
und hat noch schnell den Zusatz «oder Kompost» eingefügt. 
Damit ist ein Element hinzugekommen, das an sich vom An
satz her, der diesem Artikel zugrunde liegt, gar nicht dazu
gehört. Kompostierung ist im Zusammenhang mit der Bio
masseverwertung zur Energiegewinnung kein absolut not
wendiges Element. Dieses fremde Element hat der Stände
rat wieder korrigiert und ist dann nach zweimaligem Hin und 
Her auf die Idee eingetreten und hat sie mit dem Begriff der 
Feldrandkompostierung halbherzig aufgenommen. Damit 
wollte der Ständerat aber genau ein Zeichen setzen, dass er 
nicht Kompostieranlagen industrieller Art in der Landwirt
schaftszone zulassen will, wo sie zonenfremd sind. Dabei ist 
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es egal, ob sie, wie Herr Lustenberger sagt, Emissionen ver
ursachen würden usw. Sie sind dort grundsätzlich zonen
fremd und gehören als industrielle Anlagen in die Industrie
zone. Damit hat der Ständerat also eigentlich die klaren 
Regeln der Planung und der Raumplanung nochmals festge
halten. 
Die Mehrheit hat jetzt eine Lösung gefunden, bei der man 
die Kompostieranlagen immerhin so weit zulassen will, als 
sie einen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Ansatz, 
nämlich der Gewinnung von Energie aus Biomasse, aufwei
sen. Mit dem Zusatz, dass dieser Zusammenhang bestehen 
muss, ist die Mehrheit Ihrer Kommission auf die Idee des 
Ständerates eingetreten und hat damit eigentlich einen sinn
vollen Kompromiss gefunden. Wenn Sie aber mit der Min
derheit stimmen, dann lassen Sie offen, ob allenfalls eben 
Grosskompostieranlagen in die Landwirtschaftszone gesetzt 
werden können, und das ist raumplanerisch völlig daneben. 
Ich bitte Sie daher, mit der Mehrheit der Kommission zu 
stimmen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Dieser Artikel mit dem Kom
post hat eine lange, lange Geschichte: Der Bundesrat selbst 
hat Ihnen ja einen Artikel vorgeschlagen, in dem das Wort 
Kompost gar nicht vorgekommen ist. Dann hat der National
rat nach langer Diskussion den Kompost in diesen Artikel 
«gepostet». Den Kompost, den er rief, wird er nun nicht 
mehr los. Denn nachher ist der Ständerat gekommen und 
hat nach ebenfalls langen Diskussionen gesagt: Wir wollen 
die Lösung Bundesrat und keinen Kompost. Dann ist es wie
der in den Nationalrat gekommen, und Sie haben gesagt: 
Wir wollen nicht den Bundesrat, wir wollen Kompost. Nach 
diesem Beschluss ist es wieder in den Ständerat gekom
men, und der Ständerat hat dann geglaubt, die Lösung ge
funden zu haben, indem er gesagt hat: Wir wollen nicht ein
fach Kompost, sondern Feldrandkompost. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission hat diese Diskussion nun 
wieder aufgenommen und gesagt: Es geht ja eigentlich 
darum, dass der Kompost, wenn schon, für die Energiege
winnung genutzt wird; dann sind wir dafür, unabhängig da
von, wo diese Kornpostanlage steht, am Feldrand oder sonst 
wo. Ich glaube, die Kommissionsmehrheit hat in dieser gan
zen Kompostierungsdebatte einen guten . Kompromiss ge
funden. Es geht ja, wenn schon, tatsächlich darum, dass der 
Kompost für die Energiegewinnung genutzt werden kann, 
und es könnte sein, dass sich der Ständerat dem auch an
schliesst. 
So empfehle ich Ihnen jetzt, der Mehrheit Ihrer Kommission 
zuzustimmen. 

Brunner Toni (V, SG), für die Kommission: In Anbetracht der 
philosophischen Ausführungen von Bundesrat Leuenberger 
könnte man auch sagen: Was lange gärt, wird endlich gut. 
Ich möchte aber doch noch zwei, drei Punkte zu dieser ei
nen Differenz ausführen, das Geschäft ist ja heute immerhin 
zum dritten Mal in diesem Rat. Diese letzte verbleibende Dif
ferenz ist halt doch nicht ganz so unbedeutend, auch wenn 
es sich um Kompost handelt. 
Sie sehen auf der Fahne Artikel 16a mit dem neu formulier
ten Absatz 1 bis. Es geht darin um die Bewilligungen für Bau
ten und Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse. 
Die Differenzen bestehen einerseits innerhalb der Kommis
sion, andererseits aber auch zwischen National- und Stän
derat. Es geht darum, ob ergänzend in diesem Artikel auch 
Anlagen und Bauten, die allein im Zusammenhang mit der 
Kompostierung stehen, als zonenkonform aufgeführt werden 
sollen. Bisher war der Nationalrat der Ansicht: Ja, auch sol
che Anlagen sollten in der Landwirtschaftszone gebaut wer
den dürfen und dementsprechend zonenkonform sein. Der 
Ständerat war dann demgegenüber wiederum der Meinung, 
dass das nicht explizit im Gesetz verankert werden sollte. 
Seiner Ansicht nach soll allein die Gewinnung von Energie 
aus Biomasse als Kriterium für die Baubewilligung von Korn
postanlagen gelten. Jetzt hat er noch zusätzlich die Fel
drandkompostierung genannt - dies wohl in der Hoffnung, 
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dass er damit dann auch einen Brückenschlag zum Natio
nalrat machen könne. 
Zur Diskussion standen in der vorberatenden Kommission 
jedoch zwei Versionen oder Varianten: Zunächst einmal gibt 
es einen Antrag auf Festhalten. Das wurde Ihnen von Herrn 
Lustenberger ausgeführt; er repräsentiert die Minderheit, die 
eigentlich die ursprüngliche Version des Nationalrates befür
wortet. Dem gegenüber steht ein Antrag aus dem Kreis der 
Kommission, der jetzt die Mehrheit der UREK repräsentiert -
Sie finden das auf der Fahne. Dabei geht es eigentlich 
darum, dass man präziser umschreiben wollte, welche Kom
postieranlagen denn jetzt gebaut werden dürften. Die neue 
Formulierung heisst: _«Bauten und Anlagen, die zur Gewin
nung von Energie aus Biomasse nötig sind, sowie Kompost
anlagen im Zusammenhang mit Biogasanlagen können auf 
einem Landwirtschaftsbetrieb als zone.nkonform bewilligt 
werden.» Die Mehrheit der Kommission sieht in dieser Präzi
sierung die Lösung für einen Brückenschlag zum Ständerat 
und ist der Ansicht, dass darin die Feldrandkompostierung 
mitgemeint sei, allerdings natürlich nur - hier muss ich eine 
Klammer öffnen - im Zusammenhang mit Bauten und Anla
gen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse, ansonsten 
natürlich nicht. Das sind ja die Bedenken der Minderheit, die 
vorher geäussert worden sind. 
Eine Minderheit der Kommission will also an der ursprüngli
chen Version festhalten, um sicherzustellen, dass nicht ein
zelne Kompostieranlagen infrage gestellt werden, die nicht 
dafür gebaut werden, um Biomas.se energetisch zu nutzen, 
sondern ausschliesslich für die stoffliche Verwertung. Dies 
kann ja von Fall zu Fall ebenfalls sinnvoll sein. 
Sie müssen hier entscheiden. Ich gehe davon aus, dass es 
sowieso eine Differenz zum Ständerat geben wird - egal, ob 
Sie jetzt der Mehrheit folgen oder der ursprünglichen Vari
ante des Nationalrates zustimmen. Das wiederum heisst, 
dass der Ständerat noch einmal beraten wird. Ich habe ei
nen Wunsch: dass wir dieses Geschäft - und darüber sind 
sich sowohl unsere Kommission wie auch der Ständerat ei
nig - in dieser Session zum Abschluss bringen, damit wir zur 
Schlussabstimmung schreiten können. Im lande draussen 
warten viele Bäuerinnen und Bauern seit Monaten auf den 
Abschluss dieses Geschäftes. Ich möchte einfach darauf 
hinweisen, dass es jetzt schon an der Zeit wäre,· dass wir 
den Bauern diesen zusätzlichen Spielraum geben, in Ergän
zung zur «AP 2011 », die dann morgen und übermorgen be
raten wird. 

Nordmann Roger (S, VD), pour la commission: Vous me per
mettrez, en tant que rapporteur, de defendre Ja proposition 
de la majorite de la commission. Evidemment, le processus 
legislatif est presque plus long que la methanisation et le 
compostage dont on parle, vu le nombre d'allers et retours 
qu'a faits le projet! 
Concretement, le Conseil federal voulait permettre - a juste 
titre - que des installations de production d'energie puissent 
etre declarees conformes a la zone agricole. Et ga, c'etait 
raisonnable. Ensuite s'est greffee la discussion sur le com
post, a savoir, si l'on pouvait construire des installations de 
compost n'importe ou dans la zone agricole. Parmi les parti
sans du compost, il y avait deux camps: les uns qui voulaient 
du compost a tout prix, ce qui, de l'avis de la majorite de la 
commission, n'a pas de sens parce que, tant qu'a laisser des 
dechets vegetaux se decomposer, autant utiliser l'energie 
qui s'en degage plutöt que de les laisser simplement se 
composter; et les autres qui disaient que, quand on fait du 
biogaz, ensuite la matiere doit reposer quelques mois pour 
qu'elle acheve de se composter apres utilisation de l'ener
gie. Et la crainte de ces derniers etait que des autorites can
tonales tatillonnes ne les empechent de construire les instal
lations de compostage qui sont necessaires en aval des 
installations de production de biogaz. 
II y a eu plusieurs allers et retours, et maintenant Ja commis
sion a essaye de clarifier la situation. La majorite a dit: 
«D'accord, vous pouvez construire les installations de com
postage quand elles sont en rapport avec Ja production 
d'energie.» C'est raisonnable parce qu'ainsi, les agriculteurs 

qui veulent construire une installation de production de bio
gaz ont aussi l'assurance de pouvoir construire en zone agri
cole l'installation de compostage qui acheve le traitement 
des dechets. Donc, materiellement, la solution de la majorite 
leve une incertitude juridique anterieure et devrait en prin
cipe etre a meme de reunir une majorite au conseil puisque, 
justement, eile leve la crainte des agriculteurs. 
En revanche, evidemment, eile ne plaira pas a ceux qui veu
lent absolument faire uniquement du compost partout. Mais 
la majorite de la commission a estime qu'il fallait etre cohe
rent: si on fait du compost ordinaire sans utiliser l'energie, de 
maniere artisanale ou industrielle, eh bien, qu'on le fasse 
dans la zone artisanale ou industrielle, et pas dans la zone 
agricole. Ce serait d'ailleurs une source de concurrence de
loyale. 
Voila pourquoi la - large - majorite de la commission vous 
propose de soutenir sa proposition, qui devrait etre avalisee 
par le Conseil des Etats. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 73 Stimmen 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Das 
Geschäft geht ebenfalls noch einmal an den Ständerat zu
rück. 

06.074 

Gaststaatgesetz 
Loi sur l'Etat höte 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 13.09.06 (BBI 2006 8017) 
Message du Conseil federal 13.09.06 (FF 2006 7603) 

NationalraVConseil national 12.03.07 (Erstrat - Premier Conseil) 

Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit 
(Wobmann, Mörgeli, Müri, Oehrli, Schlüer, Schmied Walter) 
Nichteintreten 

Eventualantrag der Minderheit 
(Wobmann, Mörgeli, Müri, Oehrli, Schlüer, Schmied Walter, 
Stamm) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, die heutigen völkerrechtlichen und inner
staatlichen Vorrechte, lmmunitäten und Erleichterungen 
nicht weiter auszubauen. 

Proposition de la majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de la minorite 
(Wobmann, Mörgeli, Müri, Oehrli, Schlüer, Schmied Walter) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition subsidiaire de la minorite 
(Wobmann, Mörgeli, Müri, Oehrli, Schlüer, Schmied Walter, 
Stamm) 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de ne pas etendre les privileges, immunites et 
facilites accordes en vertu du droit national ou international. 

Müller Walter (RL, SG), für die Kommission: Die Gaststaatpo
litik der Schweiz hat eine lange Tradition und ist ein Schwer
punkt der schweizerischen Aussenpolitik. Schon früh gelang 
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brauchen. 100 Megawattstunden zu einem Satz von 20 Rap
pen pro Kilowattstunde gibt per Saldo am Ende des Jahres 
eine Faktura von 20 000 Schweizer Franken. Jetzt braucht 
es aber mindestens zwei, damit sie Bündelkunden sein kön
nen. Also geht es für jeden dieser beiden am Ende des Jah
res um 10 000 Franken. Von den 10 000 Franken sind die 
Hälfte Netzkosten, die Sie nicht ändern können. Nur die 
zweite Hälfte, 5000 Franken, sind Produktionskosten. Von 
den 5000 Franken holen Sie 10, 15, 20 Prozent heraus; sa
gen wir einmal, Sie holen 20 Prozent heraus, dann sind das 
noch 1000 Franken pro Jahr und Kunde. Dann teilen Sie das 
noch einmal durch 200 Arbeitstage, und dann haben Sie pro 
Tag einen Fünfliber. Das ist die Grössenordnung. Ob das 
dann auch für KMU eine matchentscheidende Grösse ist, 
wage ich bei aller Bescheidenheit zu bezweifeln. Es geht um 
relativ wenig Geld. Es lohnt sich nicht, hier grosse Veranstal
tungen zu machen. 
Angesichts dessen, dass wir hier klipp und klar eine Refe
rendumsdrohung haben, sollten wir hier festhalten. Das ist 
der einstimmig beschlossene Antrag Ihrer Kommission. 

Angenommen - Adopte 

Art. 26bis 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Wir kommen 
zu den Umschulungsmassnahmen. Hier halten wir ohne 
weitere Begründung fest. Umschulungsmassnahmen sind 
diesen Unternehmungen zuzumuten. 

Angenommen - Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 2 Art. 7a 
Antrag der Kommission 
Titel, Abs. 2bis, 5 Bst. d 
Festhalten 
Abs. 2 Bst. d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ziff. 2 art. 7a 
Proposition de /a commission 
Titre, a/. 2bis, 5 /et. d 
Maintenir 
Al. 2 let. d 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Bei Arti
kel 7a sind der Titel, Absatz 2bis und Absatz 5 Litera d in der 
Differenz. Es geht hier um die Effizienzmassnahmen. Wir 
sind nach wie vor der Auffassung, dass die Kantone sich hier 
selbst bemühen sollten, Effizienzmassnahmen anzustossen 
und zu unterstützen, und dass sie dafür keine Bundesunter
stützung brauchen. Wir halten hier an unserer Fassung fest. 
Bei Artikel 7a Absatz 2 Litera d schliessen wir uns dem Na
tionalrat an. 

Angenommen -Adopte 

Präsident (Bieri Peter, Präsident): Die Vorlage geht damit 
an die Einigungskonferenz. 
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Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (8812005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi tederale sur l'amenagement du territoire 

Art. 16a Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16a al. 1 bis 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al), für die Kommission: Wir haben 
hier die letzte Differenz im Raumplanungsgesetz, und wir 
beantragen Ihnen, dass wir uns dem Nationalrat anschlies
sen. Bei dieser letzten verbleibenden Differenz bei Arti
kel 16a RPG möchte der Nationalrat, wie Sie aus der Fahne 
ersehen, nicht nur Bauten und Anlagen als zonenkonform 
erklären, welche zur Gewinnung von Energie aus Biomasse 
notwendig sind - das war auch der Antrag des Bundesra
tes -, sondern auch Kompostieranlagen im Zusammenhang 
mit Biogasanlagen. . 
Ihre Kommission ist nach wie vor der Auffassung, dass wir 
uns hier in einem Randgebiet des Zulässigen bewegen, 
dass solche Kompostieranlagen, welche im Zusammenhang 
mit Biogasanlagen notwendig sind, nur dann zonenkonform 
sein können, wenn die verarbeitete Biomasse einen engen 
Bezug zur Landwirtschaft als solcher und auch einen engen 
Bezug zum Standortbetrieb hat. Wir wollen nicht, dass in der 
ganzen Schweiz solche Masse herumgefahren und am 
Ende mehr Energie verbraucht wird, als die Anlage erzeugt. 
Wir wollen auch nicht, dass da mit enormen Investitionen in 
Bauten Riesenbetriebe im Bauernland geschaffen werden, 
welche dann andere Anlagen im Gewerbeland konkurrenzie
ren. Daher ist klarzustellen, dass auch bei diesen Anlagen 
der enge Bezug zur Landwirtschaft und zum Standortbetrieb 
gemäss dem entsprechenden Artikel, Artikel 16a, vorhanden 
sein müssen. Das setzt der Anwendung dieser Bestimmung 
enge Grenzen. 
In diesem Sinne haben wir beschlossen, Ihnen die Zustim
mung zur Fassung des Nationalrates zu beantragen. 

Angenommen -Adopte 
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Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (BBI 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

NationalraVConseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConsail das Etats 21.03.07 (Differenzen - Diverganoas) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (881 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 05.078/4217) 
Für Annahme des Entwurfes .... 126 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 

05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territofre. 
Revision partielle 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (8812005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

NationalraVConseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2357) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2223) 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Les Verts avaient 
refuse d'entrer en matiere sur cette revision de la loi, et ils 
s'y opposeront aujourd'hui au vote final. 
C'est une position qui doit etre expliquee, car nous sommes 
favorables aux installations de biogaz. Mais l'enjeu que 
constitue pour notre territoire l'assouplissement des princi
pes regissant la zone agricole nous amene a nous montrer 
tres fermes sur ce point. Encore aujourd'hui, le betonnage 
de notre pays se poursuit a un rythme d'un matre carre par 
seconde. La zone agricole est grignotee par les construc
tions. 13 pour cent des autorisations de construire accor
dees en une annee concernent des bätiments hors zone a 
bätir. 
Cette revision ouvre aussi la zone agricole a des activites 
accessoires qui, a notre sens, sont trop largement definies. 
Le risque de transformer notre pays en une vaste agglome
ration de Geneve a Romanshorn nous inquiete, et cela nous 
fait penser que nous devons marquer un coup d'arret. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

597 Nationalrat 05.078 

C'est pourquoi le groupe de Verts refusera cette revision de 
la loi. 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 05.084/4218) 
Für Annahme des Entwurfes .... 175 Stimmen 
Dagegen .... 14 Stimmen 

06.014 

Bekämpfung der Kriminalität. 
Abkommen 
mit Albanien und Mazedonien 
Lutte contre la criminalite. 
Accords 
avec l'Albanie et la Macedoine 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 01.02.06 (BBI 2006 2177) 
Message du Conseil federal 01.02.06 (FF 2006 2127) 

StänderaVConseil des Etats 20.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 22.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2361) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 2227) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2007 2363) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 2229) 

1. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkom
mens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und 
dem Ministerrat der Republik Albanien über die polizeili
che Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminali-
tät . 
1. Arrete federal portant approbation de l'Accord entre 
le Conseil federal suisse et le Conseil des ministres de 
la Republique d'Albanie sur la cooperation policiere en 
matiere de lutte contre la criminalite 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.014/4219) 
Für Annahme des Entwurfes .... 140 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Ab
kommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und der Republik Mazedonien über die polizeili
che Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Krimina
lität 
2. Arrete federal portant approbation de l'Accord entre 
la Confederation suisse et la Republique de Macedoine 
sur la cooperation policlere en matiere de lutte contre la 
criminalite 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatjf: Beilage -Annexe 06.014/4220) 
Für Annahme des Entwurfes .... 145 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(2 Enthaltungen) 

05.058 

U nterneh menssteuerreformgesetz 11 
Loi sur la reforme 
de l'imposition des entreprises II 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 22.06.05 (BBI 2005 4733) 
Message du Conseil federal 22.06.05 (FF 2005 4469) 

StänderaVConseil des Etats 14.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 09.06.06 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 13.06.06 (Fortsetzung- Suite) 

StänderaVConseil des Etats 14.06.06 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 19.06.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 20.06.06 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 21.06.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 23.06.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 23.06.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (AS 2006 4883) 
Texte de l'acte legislalif 2 (RO 2006 4883) 

NationalraVConseil national 21.09.06 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 04.10.06 (Fortsetzung- Suite) 

StänderaVConseil des Etats 06.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2321) 
Texte de l'acte legislalif 1 (FF 2007 2185) 

1. Bundes.gesetz über die Verbesserung der steuerli
chen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätig
keiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreform
gesetz II) 
1. Loi federale sur l'amelioration des conditions fiscales 
applicables aux activites entrepreneuriales et aux in
vestissements {Loi sur la reforme de l'imposition des 
entreprises II) 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
Dagegen .... 8 Stimmen 
(2 Enthaltungen) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (BBI 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

NationalraVConseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
(0 Enthaltungen) 

05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

NationalraVConseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2357) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2223) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 
(1 Enthaltung) 
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CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) 

Loi federale sur l'amenagement du territoire (Loi sur l'amenagement du territoire, LAT) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Votefinal 

Abstimmung vom/ Vote du: 23.03.2007 09:25:52 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger + V vs 
Allemann + s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füalistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade + s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani + s NE 
Banaa + s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur + V AG 
Bernhardsgrütter = G SG Goll + s ZH 
Biaaer + V SG GrafMava 0 G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas + s ZH 
Borer = V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi = V ZH Günter + s BE 
Bruderer + s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr * s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Remo 0 s BS 
Büchler + C SG Häberll + C TG 
Bugnon + V VD Haering + s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle + s GR 
Calhomas + C GR Hany Urs + C ZH 
Cavalli 0 s Tl Hassler + V GR 
Chappuis + s FR Heqetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea 0 s so 
Daguet + s BE Hess Bernhard 0 - BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs + s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin + s VD Hubmann + s ZH 
Dunant + V BS Huguenin + - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Egerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly * R GE Hutter Markus + R ZH 
Enqelberger + R NW lmfeld + C ow 
Fasel + G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder + s SG Janiak + s BL 
Falleber! + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jürg + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacqueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Mario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui / si 28 1 37 47 
nein / non / no 0 12 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 1 0 3 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 0 2 2 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi + s VD 
Leutenegger Filippo + R ZH Savarv + s VD 
Leuteneqqer Oberholzer + s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraell 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
52 5 175 
2 0 14 
0 1 5 
0 0 0 
1 0 5 
0 0 0 

+ s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker + s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
+ s GL Schlüer + V ZH 
+ s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwander + V sz 
+ s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Sie!lrist + - AG 

= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo + s GE 
+ C FR Spuhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli * s BE 

= G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump + s AG 
+ C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
+ s ZH Thanei + s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
+ s VD Triponez + R BE 
+ R ZH Vanek + - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold + s BE 
+ s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer + s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Waller Hansiöra * V TG 
+ s SG Wandfluh + V BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
+ s JU Widmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wyss Ursula + s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
+ C Tl Zisvadis + - VD 
+ s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

23.03.2007 09:26:24 /9 ldentif.: 47.16 / 23.03.2007 09:25:52 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4218 
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CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) 

Loi federale sur l'amenagement du territoire (Loi sur l'amenagement du territoire, LA T) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 27a 

Abstimmung vom/ Vote du: 14.03.2006 11 :31 :24 

Abate + R Tl Föhn = V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer = V vs 
Allemann + s BE Frösch + G BE 
Amherd = C vs Füolistaller . V AG 
Amstutz = V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar = V BL Gallade . s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banoa + s so Genner + G ZH 
Barthassat + C GE Gerrnanier . R vs 
Baumann Alexander . V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle + - ZH Glasson + R FR 
Beck + R VD Glur . V AG 
Berberat + s NE Goll + s ZH 
Bezzola . R GR GrafMava + G BL 
Biooer = V SG Graf-Litscher Edith + s TG 
Bionasca Attilio = V Tl Gross Andreas % s ZH 
Binder = V ZH Guisan + R VD 
Borer = V so Günter + s BE 
Bortoluzzi . V ZH Gutzwiller . R ZH 
Bruderer . s AG Gvr + s sz 
Brun = C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni = V SG Gvsin Remo + s BS 
Brunschwig Graf . R GE Häberli + C TG 
Büchler = C SG Haerinq . s ZH 
Buanon = V VD Haller . V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hassler = V GR 
Cathomas + C GR Heoetschweiler + R ZH 
Cavalli . s Tl Heim Bea + s so 
Chevrier . C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener = C BE 
Daauet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellav = C vs Hollenstein + G SG 
De Buman + C FR Huber . R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dorrnond Beouelin + s VD Huouenin + - VD 
Dunant . V BS Humbel Näf + C AG 
Dupraz . R GE Hutter Jasmin = V SG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld . C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak # s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jerrnann + C BL 
Falteber! = V VD Jeder = V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans = V ZH Jutzet • s FR 
Fahr Hans-Jüra + s SH Kaufmann = V ZH 
Fahr Jacaueline + s ZH Keller Robert = V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oul / si 16 13 25 39 5 
nein / non / no 7 0 6 0 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 1 9 11 0 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signification de non: Antrag der Minderheit (Rutschmann) 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann = V ZH 
Laubacher = V LU Sadis . R Tl 
Leu = C LU Salvi . s VD 
Leuenberger Geneve + G GE Savary . s VD 
Leuteneaaer Filiooo = R ZH Schelbert Louis + G LU 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möroeli 
MüllerGeri 
Müller Philioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
1 3 102 

45 0 58 
0 0 0 
0 0 1 
10 2 38 
0 0 0 

+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG . C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
= R BE Schmied Walter = V BE 
+ s GL Schneider . R BE 
+ s ZH Schwander = V sz 
= V AG Siearist . V AG . V ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ s GE Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C SG Spuhler = V TG 
+ G VD Stahl = V ZH 
+ R TG Stamm Luzi = V AG 
+ C FR Steiner + R so 
= V BL Stöckli . s BE 
= V ZH Studer Heiner + E AG . G AG Stumo + s AG 
= R AG Teuscher + G BE 
= R SG Thanei . s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU . V LU Triponez + R BE 
+ s VD Vanek . - GE 
+ R ZH Vaudroz Rene = R VD 
= V BE Veillon = V VD 
= V GE Verrnot-Manoold + s BE 

= V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
= V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix . C SG 
= V SG Walter Hansiöra = V TG 

= R BS Wandfluh = V BE . s SG Wasserfallen + R BE 
+ s BS Wehrli . C sz 
+ G VD Weigelt . R SG 
+ s JU Weyeneth = V BE 
+ s vs Widmer + s LU 

= V GE Wobmann = V SO 
+ C ZH Wvss Ursula + s BE 
= V FR Zaofl + C ZH 
+ C Tl Zisyadis • - VD 
+ s vs Zuppiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

14.03.2006 11 :31 :59 /11 ldentif.: 47.11 / 14.03.2006 11 :31 :24 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 2969 
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CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) 

Loi federale sur l'amenagement du territoire (Loi sur l'amenagement du territoire, LA T) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom /Vote du: 14.03.200611:32:35 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann + s BE Frösch 0 G BE 
Amherd + C vs Füalistaller . V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar 0 V BL Gallade . s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani . s NE 
Banga + s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier . R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner . V AG 
Bäumle + - ZH Glasson + R FR 
Beck + R VD Glur . V AG 
Berberat + s NE Goll + s ZH 
Bezzola + R GR GrafMava 0 G BL 
Biaaer + V SG Graf-Litscher Edith + s TG 
Bianasca Attilio + V Tl Gross Andreas % s ZH 
Binder 0 V ZH Guisan . R VD 
Borer + V so Günter + s BE 
Bortoluzzi . V ZH Gutzwiller . R ZH 
Bruderer + s AG Gyr + s sz 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo + s BS 
Brunschwia Graf . R GE Häberli + C TG 
Büchler + C SG Haerina . s ZH 
Buanon + V VD Haller + V BE 
Bührer + R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R ZH 
Cavalli . s Tl Heim Bea + s so 
Chevrier . C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 
Daauet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellav + C vs Hollenstein = G SG 
De Buman + C FR Huber . R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + s VD Huauenin = - VD 
Dunant . V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz . R GE Hutter Jasmin = V SG 
Eaerszeai-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaalv + R GE lmfeld + C ow 
Enaelberaer + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak # s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert 0 V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet • s FR 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacqueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario + s ZH Kiener Nellen + s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oul / si 24 1 32 39 
nein / non / no 0 11 0 0 
enth. / abst. t ast. 0 2 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 8 11 
Vakant t Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz = V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher 0 V LU Sadis . R Tl 
Leu + C LU Salvi . s VD 
Leuenberaer Geneve = G GE Savarv . s VD 
Leuteneaaer Filiooo + R ZH Schelbert Louis = G LU 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbianl 
Rossini 

V - Tot. 
36 2 139 
5 2 18 
5 0 7 
0 0 1 
10 1 34 
0 0 0 

+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel = V ZG . C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter . V BE 
+ s GL Schneider . R BE 
+ s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Siearist . V AG . V ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ s GE Sommaruaa Carlo + s GE 
+ C SG Souhler + V TG 
= G VD Stahl 0 V ZH 
+ R TG Stamm Luzi + V AG 
+ C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli . s BE . V ZH Studer Heiner + E AG 

= G AG Stumo + s AG 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ R SG Thanei . s ZH 
+ s ZH Theiler + R LU . V LU Trioonez + R BE 
+ s VD Vanek = - GE 
+ R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold . s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix . C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ R BS Wandfluh + V BE . s SG Wasserfallen + R BE 
+ s BS Wehrli . C SZ 
= G VD Weiaelt + R SG 
+ s JU Weveneth = V BE 
+ s vs Widmer + s LU 
+ V GE Wobmann + V SO 
+ C ZH Wvss Ursula + s BE 
+ V FR Zaofl + C ZH 
+ C Tl Zisvadis • - VD 
+ s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oul/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 
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